SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 30. September 2021
19. Wahlperiode

Unterrichtung 19/346

der Landesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Heilberufekammergesetzes

Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Hin-
weis auf Artikel 28 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit § 1 Parlamentsinformationsgesetz (PIG).

Federfihrend ist das Ministerium fur Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Se-
nioren

Zustandiger Ausschuss: Sozialausschuss
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Ministerium fur Soziales, Gesundheit, Jugend, Minister
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Prasident

des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Klaus Schlie

- Landeshaus -

Dusternbrooker Weg 70

24105 Kiel

?-)_ September 2021

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Heilberufekammergesetzes

Sehr geehrter Herr Landtagsprésident,

den beiliegenden Entwurf des 0.g. Gesetzes tbersende ich unter Hinweis auf Arti-

kel 28 Absatz 1 derVerfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbindung mit dem
Parlamentsinformationsgesetz mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Der Entwurf ist gleichzeitig den zu beteiligenden Verbanden zur Anhérung zugeleitet
worden. :

Federfuhrend ist der Minister fur Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren.

Mit freundlichen GriRen

v

Dr. Heiner Garg

Anlage

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium fur Soziales, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Senioren ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten person-
lichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfiir ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) der Europaischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html

Dienstgebaude Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-5416 | Bushaltestelle GablenzstralRe
https://www.schleswig-holstein.de | E-Mail: poststelle@sozmi.landsh.de | De-Mail: poststelle@sozmi.landsh.de-mail.de = E-Mail-
Adressen: Kein Zugang fiir verschlisselte Dokumente. Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im
Internet unter https://www.schleswig-holstein.de | Das Ministerium finden Sie im Internet unter
www.schleswia-holstein.de/sozialministerium , bei www.facebook.com/Sozialministerium.SH und www.twitter.com/sozmiSH




SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 19/#N!#
19. Wahlperiode

Gesetzentwurf
der Landesregierung - Ministerium flr Soziales, Gesundheit, Jugend,

Familie und Senioren

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des

Heilberufekammergesetzes



Drucksache 19/#N!# Schleswig-Holsteinischer Landtaqg - 19. Wahlperiode

A. Problem

Die Regelungen zur Weiterbildung von Mitgliedern der Heilberufekammern, d. h. An-
gehdorigen akademischer Heilberufe, in Schleswig-Holstein wurden in ihren Grundzi-
gen bereits 1996 im Heilberufekammergesetz (HBKG) getroffen. Der seitdem einge-
tretenen Entwicklung im Weiterbildungsbereich ist bislang lediglich innerhalb dieses
Ausgangsrahmens Rechnung getragen worden. Um die Qualitat der Versorgung wei-
terhin durch qualifizierte Fachkrafte sicherzustellen, geénderten Versorgungsbedar-
fen von Patientinnen und Patienten gerecht zu werden und auch zukunftig eine at-
traktive, flexible Weiterbildung im Kammerbereich anbieten zu kénnen, wurden die
Weiterbildungsregelungen in den Satzungen der Kammern zuletzt zwar vielfach an-
gepasst; sie stol3en hierbei aber an die Grenzen Uberkommener Gesetzesregelun-
gen. Dies betrifft insbesondere die neu ausgerichtete arztliche Weiterbildung sowie —
nach der Reform der Psychotherapeutenausbildung — die psychotherapeutische Wei-
terbildung, die erstmals umfassende Regelungen auf Landesebene erforderlich
macht.

Weiterbildung wird zunehmend aus dem Blickwinkel der Kompetenzorientierung be-
trachtet und dementsprechend ausgerichtet. Neben fachspezifischen Inhalten ist da-
nach auch der Nachweis allgemeiner Kompetenzen verlangt. Weiterbildung findet
nach wie vor grundsétzlich in Vollzeit an einer Weiterbildungsstatte statt. Sie kann
aber, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu kdnnen, auch in Teilzeit sowie in
besonderen Versorgungssituationen selbst auf Distanz oder in Ausnahmefallen auch
in eigener Praxis erfolgen, sofern dieses zur Sicherstellung des Fachkraftenach-
wuchses erforderlich ist. Um den Fachkraftenachwuchs auch kinftig im Rahmen der
Weiterbildung auf hohem Niveau zu qualifizieren, sind in den einzelnen Heilberufen
dariiber hinausgehende spezifische MalRnahmen angezeigt. Diese Entwicklungen
konnen im seit 1996 bestehenden Regelwerk des Abschnitts IV des HBKG nur be-
grenzt abgebildet werden.

2016 wurden auf Bundesebene ergdnzende Vorschriften zur Durchfiihrung der Ver-
ordnung (EU) Nummer 536/2014 tber klinische Prifungen mit Humanarzneimitteln
getroffen. Damit wurde das bislang tbliche nationale Verfahren der Doppelbewertung
einer klinischen Prifung durch Zulassungsbehdrde und Ethikkommission abge-
schafft. An der Bewertung eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prifung
nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) nehmen zukinftig nur 6ffentlich-rechtliche Ethik-
kommissionen der Lander teil, die sich beim Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) haben registrieren lassen. Diese Registrierung erfolgt auf freiwil-
liger Basis.

Mit dem Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz (MPDG) wurde das nationale
Medizinprodukterecht an die Verordnung (EU) Nummer 745/2017 tber Medizinpro-
dukte (MDR) und die Verordnung (EU) Nummer 746/2017 Uber In-vitro-Diagnostika
(IVDR) angepasst. Das Medizinproduktegesetz (MPG) trat im Wesentlichen am

26. Mai 2021 aulRRer Kraft und wurde zeitgleich durch das Medizinprodukterecht-
Durchfihrungsgesetz (MPDG) abgeldst. Fur In-vitro-Diagnostika sind das MPG und
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die Verordnung Uber Kklinische Prufungen von Medizinprodukten (MPKPV) noch bis
zum 25. Mai 2022 anzuwenden; die Regelungen der IVDR gelten erst ab dem
26. Mai 2022.

Im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens sind jingst mit dem Patienten-
daten-Schutz-Gesetz (PDSG) neuerliche Anderungen des Fiinften Buches Sozialge-
setzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung - (SGB V) zur Etablierung der Telema-
tikinfrastruktur (T1) und Einfihrung digitaler Anwendungen herbeigefiihrt worden. We-
sentliches Ziel des PDSG ist es, die Mdglichkeiten insbesondere der elektronischen
Patientenakte (ePA) fur alle Versicherten nutzbar zu machen, indem sie hinsichtlich
ihrer Inhalte sowie der Verarbeitungsbefugnisse und der Zugriffskonzeption naher
ausgestaltet wird. Mdgliche, fur die Versicherten freiwillige, Inhalte sind z. B. Be-
funde, Diagnosen und Therapiemalinahmen, Behandlungsberichte, Arztbriefe, Impf-
passe, Mutterpasse, Untersuchungshefte fur Kinder und Zahnbonushefte. Au3erdem
sollen der Notfalldatensatz und der Medikationsplan als Anwendungen der TI, die
von der elektronischen Gesundheitskarte (eGK, ,Versichertenkarte®) unterstitzt wer-
den, in die ePA integriert werden kdnnen. Der Schlissel zur ePA ist flr Versicherte
die eGK, die im Ubrigen insbesondere als Versicherungsnachweis und zur Abrech-
nung dient. Damit auch die Leistungserbringer diese lesen und beftillen kénnen,
mussen sie Zugriffs- und Verarbeitungsrechte erhalten. Dies soll durch elektronische
Heilberufs- und Berufsausweise (eHBA/eBA) erfolgen, die u. a. die elektronische Sig-
natur und Verschlisselungselemente enthalten. Gemal3 § 340 Absatz 1 SGB V sind
die Lander verpflichtet, Stellen zu bestimmen, die fir die Ausgabe der eHBA/eBA so-
wie von Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen (z. B.
Praxen, Apotheken) zustandig sein sollen.

B. Losung

Das vorgelegte Anderungsgesetz entwickelt die bestehenden Weiterbildungsregelun-
gen mit Blick auf zwischenzeitlich novellierten Musterweiterbildungsordnungen auf
Bundesebene weiter, vereinfacht Verfahren, tragt Bedarfen an Flexibilisierung und
Digitalisierung Rechnung und passt die Regelungen zur Anerkennung auslandischer
Weiterbildungsnachweise unter dem Gesichtspunkt des Patientenschutzes an.
Gleichzeitig soll in Fallen der beschleunigten Fachkrafteeinwanderung nach § 81a
Aufenthaltsgesetz Gber die Anerkennung von Weiterbildungsabschlissen aus Dritt-
staaten nunmehr binnen zwei Monaten entschieden werden. Von der Gesetzessyste-
matik her wird den Kammern im Abschnitt IV ,Weiterbildung“ zugunsten der Uber-
sichtlichkeit jeweils ein umfangreicherer eigener Regelungsbereich (Unterabschnitt)
fur kammer- bzw. berufsspezifische Regelungen zugeordnet. Der Unterabschnitt 6
wird komplett angepasst, um die landesrechtliche Grundlage fir die zukinftige psy-
chotherapeutische Weiterbildung und damit fiir die Genehmigung der zuktnftigen
Weiterbildungsordnung der Psychotherapeutenkammer zu schaffen. In der neuen
Struktur kann auch zukunftigen Entwicklungen einfacher Rechnung getragen wer-
den. Das Fuhren eines Weiterbildungsregisters erméglicht es, Aussagen zu den sich
in Weiterbildung befindenden Kammermitgliedern zu machen.
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8 6 HBKG, die rechtliche Grundlage fur die Tatigkeit von Ethikkommissionen, ist auf-
grund der auf Bundesebene erfolgten Anderungen anzupassen.

Den schleswig-holsteinischen Heilberufekammern wurde die Aufgabe der Ausgabe
von elektronischen Heilberufsausweisen an Kammermitglieder bereits tGibertragen.
Daruber hinaus ist zur Nutzung der vorgesehenen Anwendungen nunmehr zusatzlich
eine Authentifizierung der Leistungserbringerinstitutionen (z. B. Praxen, Apotheken)
notwendig, die mittels eines elektronischen Institutionsausweises (Security Module
Card — Betriebsstatte, kurz SMC-B) erfolgt. Inhaberinnen und Inhaber von Arzt-,
Zahnarzt- und Psychotherapie-Praxen beziehen diese Ausweise uber die Kassen-
arztliche bzw. Kassenzahnarztliche Vereinigung. Fir Apotheken schleswig-holsteini-
scher Kammermitglieder soll diese Aufgabe die Apothekerkammer tbernehmen. § 3
Absatz 1 Nummer 7 des derzeit geltenden HBKG ist daher anzupassen. Daruber hin-
aus ist die Berechtigung der Kammern, Mitgliederdaten nach § 313 Absatz 5 SGB V
an den Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur weiterzuleiten, in die Regelun-
gen aufzunehmen.

Die gesetzlichen Regelungen zur Wahl von Kammerversammlungen werden auf das
erforderliche Mal3 reduziert und an aktuelle Erfordernisse (elektronische Wahl) ange-
passt. Einzelheiten hierzu sind nach Inkrafttreten des Anderungsgesetzes in der je-
weiligen Wahlverordnung treffen.

Dartiber hinaus wird verschiedenen Anderungsbedarfen der Heilberufekammern
nachgekommen sowie die zwischenzeitlich erfolgte Rechtsprechung beriicksichtigt.

Der Gesetzentwurf steht mit dem Recht der Européaischen Union im Einklang. Insbe-
sondere bertcksichtigt er die Anforderungen der Richtlinie (EG) 36/2005 des Europa-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 tber die Anerkennung
von Berufsqualifikationen. Die Ubereinstimmung des Gesetzentwurfes mit der Richtli-
nie (EU) Nummer 958/2018 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 28.
Juni 2018 uber eine Verhaltnismaligkeitspriufung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen (ABI. L 173 vom 9. Juli 2018, S. 25) wurde nach § 3 VerhaltnismaRigkeits-
prifungsgesetz festgestellt.

C. Alternativen

Keine inhaltlichen. Weiterhin wiirden berechtigte Anderungsbedarfe der Heilberufe-
kammern unberucksichtigt bleiben sowie Anpassungen an zwischenzeitlich erfolgte
Rechtsprechung nicht erfolgen. Ohne Weiterbildungsregister sind keine Aussagen zu
dem zu erwartenden Fachkraftenachwuchs und der Qualitat von Weiterbildungen
maoglich, welche zur Sicherstellung der Patientenversorgung und zur Erhaltung eines
wissenschaftlich hochstehenden Berufsstandes (Kammeraufgabe nach § 3 Absatz 1
Nummer 1 HBKG) erforderlich sind. Im Ubrigen werden bundesgesetzliche Vorgaben
umgesetzt: Die Bestéatigung der Apothekeneigenschaft und Ausgabe der SMC-B soll
bundesweit durch die Landesapothekerkammern erfolgen. § 313 Absatz 5 SGB V
verpflichtet die Landeskammern ausdrtcklich, Daten der Kammermitglieder an den
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Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur zu Gbermitteln. Auf die gesetzestechni-
sche Neustrukturierung des Abschnitts IV kdnnte verzichtet werden. Sie dient jedoch
der Ubersichtlichkeit und wird Anderungen des HBKG in Zukunft erleichtern.

D. Kosten und Verwaltungsaufwand

1. Kosten

Durch die Neuordnung des Abschnitts IV entstehen keine Kosten. Die allgemeinen
Kosten der Anerkennung von Weiterbildungsbezeichnungen durch die Kammern
werden Uber Gebihren nach § 10 HBKG bzw. Mitgliedsbeitrage finanziert. Auch ent-
stehen durch die Neuregelung der Weiterbildung von Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten selbst keine Kosten. Kosten infolge der Neustrukturierung der
Ausbildung und demzufolge auch Weiterbildung waren bereits Gegenstand der auf
Bundesebene durchgefuhrten Verfahren. Eventuelle Mehrkosten, die durch die Fuh-
rung eines Weiterbildungsregisters bei den Kammern entstehen, waren auch aus
den nach § 10 HBKG erhobenen Weiterbildungsgebihren oder den Mitgliedsbeitra-
gen zu decken.

Kosten der Ethikkommission bei der Arztekammer, die durch die Bewertung von Vor-
haben nach Arzneimittel- oder Medizinprodukterecht entstehen, werden bereits tUber
Gebuhren nach § 10 HBKG refinanziert. Das Haftungsrisiko des Landes nach § 6
Absatz 6 sinkt infolge der Anderung des Bewertungsverfahrens im Arzneimittelrecht.
Die in das HBKG aufgenommene Mindestversicherungssumme entspricht der aktuel-
len Deckungssumme.

Die Kosten der ausgebenden bzw. bestatigenden Stellen werden tber Gebihren und
Auslagenersatz bzw. Aufwandserstattung refinanziert. Eventuelle Kosten der Kam-
mern, die sich aus der Ubermittlung von Daten an den Verzeichnisdienst der Telema-
tikinfrastruktur ergeben, waren auf Bundesebene mit der Gesellschaft fir Telematik
GmbH bzw. deren Gesellschaftern zu regeln.

Kosten der Neuwahl einer Kammerversammlung sind aus den Mitgliedsbeitragen zu
decken. Es ist zu vermuten, dass die Durchfiihrung elektronischer Wahlen mittelfris-
tig zu einer geringflgigen Reduzierung der Kosten und damit zur Einsparung von
Kammerbeitragen fuhren wird.

2. Verwaltungsaufwand

Der bei den Kammern moglicherweise entstehende Verwaltungsmehraufwand ist
durch Gebuhren bzw. Mitgliedsbeitrage zu finanzieren. Auf die Ausfiihrungen zu D.
Nummer 1 wird verwiesen.
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Stellen, die Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen
ausgeben, refinanzieren ihren Aufwand durch kostendeckende Gebiuhren und Ausla-
genersatz. Diese Einnahmen sollen anteilig in Form pauschalierter Aufwandserstat-
tungen an diejenigen Stellen, die die Berechtigung zum Bezug der Ausweise und
Komponenten ggf. bestatigen miussen, weitergeleitet werden.

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft

Dieser Gesetzentwurf wirkt sich nicht direkt auf die private Wirtschaft aus. Die Siche-
rung des Fachkraftenachwuchses liegt auch im Interesse der privaten Wirtschatft.

E. Landerubergreifende Zusammenarbeit
Entfallt.
F. Information des Landtages nach Artikel 28 der Landesverfassung

Die Information des Landtages ist mit Schreiben des Ministers flr Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren vom ...... erfolgt.

G. Federfuhrung

Die Federfuhrung liegt beim Ministerium fur Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
und Senioren des Landes Schleswig-Holstein
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Entwurf eines
Gesetzes zur Anderung des
Heilberufekammergesetzes

Vom

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Heilberufekammergesetzes

Das Heilberufekammergesetz vom 29. Februar 1996 (GVOBI. Schl.-H. S. 248), zu-
letzt geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 8. Mai 2021 (GVOBI. Schl.-H.
S. 220), wird wie folgt ge&ndert:

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt gedndert:

a) Die Angaben ,Erster Teil*, ,Zweiter Teil*, ,Dritter Teil“ und ,Vierter Teil* werden
durch die Angaben ,Teil 1%, ,Teil 2%, ,Teil 3“ und ,Teil 4“ ersetzt.

b) Die Angaben ,Abschnitt I, ,Abschnitt II*, ,Abschnitt 111*, ,Abschnitt IV*, ,Ab-
schnitt V*, ,Abschnitt VI* und ,,Abschnitt VII* werden jeweils durch die Angaben
LAbschnitt 1%,  Abschnitt 2%, ,Abschnitt 3%, ,Abschnitt 4*, ,Abschnitt 5, ,Abschnitt
6“ und ,Abschnitt 7* ersetzt.

c) Teil 1 wird wie folgt geandert:
aa) Abschnitt 1 wird wie folgt geandert:

aaa) Die Angabe zu § 7 erhélt folgende Fassung:
»8 7 Schlichtung, aul3ergerichtliche Streitbeilegung*®

bbb) Die Angabe zu § 9 erhalt folgende Fassung:
,8 9 Ubermittlung und Speicherung von Daten*

ccc) Die Angabe zu § 11 erhalt folgende Fassung:
»3 11 Berufsausiubung im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach
Richtlinie (EG) Nummer 36/2005“

bb) Abschnitt 2 wird wie folgt geandert:

aaa) Nach § 12 wird folgende Angabe zu § 12a eingefigt:
.8 12a Ehrenamtlichkeit”

bbb) Die Angabe zu § 16 erhalt folgende Fassung:
.8 16 Ausschluss vom Wahlrecht*

cc) Abschnitt 4 erhélt folgende Fassung:

~Abschnitt 4
Weiterbildung

Unterabschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

7
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§ 32
§ 33
§ 34
§ 34a

§ 34b
§ 35
§ 36

§ 37

§38
§ 39
§40

§41

§ 42
§ 43
§ 44

§ 45
§ 46
§ 47

§ 48
§ 49
§ 50

Weiterbildungsbezeichnungen
Grundsatze der Weiterbildung
Anerkennungsverfahren

Anerkennung von Weiterbildungen aus dem Gebiet der Europaischen Union,
des Europdaischen Wirtschaftsraumes oder aus einem Staat, dem Deutsch-
land und die Europaische Union einen entsprechenden Rechtsanspruch ein-
gerdumt haben

Anerkennung von Weiterbildungen aus Drittstaaten
Weiterbildungsordnung

Weiterbildung im Gebiet ,Offentliches Gesundheitswesen* und ,Offentliches
Veterinarwesen®

Weitergeltung von Anerkennungen

Unterabschnitt 2
Arztliche Weiterbildung,
besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Arztliche Weiterbildungsbezeichnungen
Arztliche Weiterbildung

Ermachtigung zur arztlichen Weiterbildung und Zulassung von Weiterbil-
dungsstatten

Besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Unterabschnitt 3
Apothekerliche Weiterbildung

Apothekerliche Weiterbildungsbezeichnungen
Apothekerliche Weiterbildung

Ermachtigung zur apothekerlichen Weiterbildung und Zulassung von Weiter-
bildungsstatten

Unterabschnitt 4
Tierarztliche Weiterbildung

Tierarztliche Weiterbildungsbezeichnungen
Tierarztliche Weiterbildung

Ermachtigung zur tierarztlichen Weiterbildung und Zulassung von Weiterbil-
dungsstéatten

Unterabschnitt 5
Zahnarztliche Weiterbildung

Zahnarztliche Weiterbildungsbezeichnungen
Zahnarztliche Weiterbildung

Ermachtigung zur zahnarztlichen Weiterbildung und Zulassung von Weiterbil-
dungsstéatten
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§51
§52
§ 53

b)

Unterabschnitt 6
Psychotherapeutische Weiterbildung

Psychotherapeutische Weiterbildungsbezeichnungen

Psychotherapeutische Weiterbildung

Ermachtigung zur psychotherapeutischen Weiterbildung und Zulassung von
Weiterbildungsstatten®

8 2 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

Satz 1 wird wie folgt gedndert:

aa)

bb)

Nach dem Wort ,Psychotherapeuten” wird das Wort ,und“ durch ein
Komma ersetzt.

Nach dem Wort ,Jugendlichenpsychotherapeuten” werden die Worte ,so-
wie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Sinne von § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 Psychotherapeutengesetz vom 15. November 2019 (BGBI. |
S. 1604), zuletzt gedndert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Mai 2020
(BGBI. | S. 1018),” eingefugt.

Folgender Satz 3 wird angeflgt:

.Die Mitgliedschaft bleibt auch nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung er-
halten, sofern unverztglich ein Antrag auf Erteilung der Approbation gestellt
wird und solange dieser Antrag nicht bestandskraftig abgelehnt wurde.”

§ 3 wird wie folgt geandert:

Absatz 1 erhalt folgende Fassung:
»(1) Die Kammern haben unter Beachtung der Belange des Gemeinwohls

1.

an der Erhaltung eines sittlich und wissenschatftlich hochstehenden Be-
rufsstandes mitzuwirken, insbesondere durch Férderung der beruflichen
Fortbildung und der Qualitatssicherung im Gesundheits- oder Veterinar-
wesen;

den offentlichen Gesundheitsdienst und das 6ffentliche Veterinarwesen
bei der Erfullung ihrer Aufgaben zu unterstitzen, zu Gesetz- und Verord-
nungsentwurfen Stellung zu nehmen sowie Vorschlage fur alle den Be-
rufsstand und die Berufsausiibung betreffenden Fragen zu unterbreiten
und Gutachten zu erstatten;

die Berufspflichten der Kammermitglieder unter Beachtung der 88 29 und
30 in einer Berufsordnung (8 31) und die Weiterbildung der Kammermit-
glieder in einer Weiterbildungsordnung (8 35) zu regeln und die Erfullung
der Berufspflichten der Kammermitglieder zu Giberwachen;
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4. ein Weiterbildungsregister Uber die sich in Weiterbildung befindenden
Kammermitglieder zu fuhren;

5. einen arztlichen, tierarztlichen und zahnarztlichen Notfallbereitschafts-
dienst unbeschadet der Vorschriften des Flnften Buches Sozialgesetz-
buch - Gesetzliche Krankenversicherung — (SGB V) Uber die Sicherstel-
lung der vertragsarztlichen und vertragszahnarztlichen Versorgung sowie
die Versorgung der Bevolkerung mit Arzneimitteln durch die Regelung der
Dienstbereitschaft und durch die Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb
von Rezeptsammelstellen sicherzustellen;

6. die beruflichen Belange der Kammermitglieder wahrzunehmen;

7. auf ein gedeihliches Verhéltnis der Kammermitglieder untereinander und
zu Dritten hinzuwirken;

8. Kammermitgliedern Heilberufsausweise und sonstige berufsbezogene Be-
scheinigungen, auch elektronischer Art, auszugeben; dazu legen die Kam-
mern gegenuber den Vertrauensdiensteanbietern die Anforderungen fest
und gewahrleisten durch geeignete Mal3nahmen deren Einhaltung; dabei
nehmen sie hinsichtlich ihrer Kammermitglieder die Aufgaben als zustan-
dige Stellen nach § 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe aa SGB V wahr; die Apothekerkammer ist hin-
sichtlich Apotheken, deren Inhaber, Pachter oder Verwalter ihre Kammer-
mitglieder sind, auch zustandige Stelle nach 8 340 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und Nummer 4 SGB V;

9. im Rahmen ihrer Zustandigkeit auf Antrag den Européischen Berufsaus-
weis auszustellen, soweit dieser Berufsausweis aufgrund von Durchftih-
rungsrechtsakten der Kommission nach Artikel 4a Absatz 7 der Richtlinie
(EG) Nummer 36/2005! fiir Bezeichnungen nach 8§ 32 Absatz 1 eingefiihrt
Ist;

10. nach Artikel 56a der Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 die Riicknahme oder
den Widerruf der Anerkennung einer Gebiets-, Teilgebiets- oder Schwer-
punktbezeichnung nach § 32 Absatz 1 sowie den Verzicht auf das Fiihren
einer entsprechenden Bezeichnung mittels einer Warnmeldung tber das
Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) zu melden.”

b) Die Ful3note 1in 8 3 Absatz 1 Nummer 9 erhélt folgende Fassung:
»L Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 des Europaischen Parlamentes und des Rates
vom 7. September 2005 uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. L
255 S. 22, zuletzt ber. 2014 Abl. L 305 S. 115), zuletzt geéndert durch Delegierter
Beschluss (EU) Nummer 2020/548 der Kommission vom 23. Januar 2020 (Abl. L
131 S.1)."

c) Absatz 6 erhalt folgende Fassung:
»(6) Auf das Verfahren nach Absatz 1 Nummer 9 sind § 13a Absatz 2 bis 4 und
8§ 13d sowie auf das Verfahren nach Absatz 1 Nummer 10 § 13b und 8§ 13d des
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 1. Juni 2014
(GVOBI. Schl.-H. S. 92), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020
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(GVOBI. Schl.-H. S. 1017), entsprechend anzuwenden. Das Verfahren nach Ab-
satz 1 Nummer 9 lasst das Verfahren nach § 34a unberuhrt.”

4. 86 erhalt folgende Fassung:

H§ 6
Ethikkommissionen®

(1) Bei der Arztekammer wird durch Satzung eine in ihren Entscheidungen unabhan-
gige Ethikkommission errichtet. Sie nimmt die Aufgaben zur Erfillung nach Weisung
wabhr, die auf der Grundlage von bundesgesetzlichen Vorschriften nach Landesrecht
einer offentlich-rechtlichen Ethikkommission zuzuweisen sind. Ist die Teilnahme einer
Ethikkommission nach Landesrecht an Verfahren zur Bewertung von Antragen auf
Genehmigung von klinischen Prifungen nach bundesgesetzlichen Vorschriften nicht
verpflichtend, kann die Ethikkommission bei der Arztekammer diese Aufgabe wahr-
nehmen.

(2) Die Kammern kénnen bei Bedarf flr den jeweiligen Kammerbereich zur Beratung
ihrer Mitglieder Uber berufsethische und berufsrechtliche Fragestellungen, insbeson-
dere bei der wissenschaftlichen Forschung sowie der Entwicklung und Anwendung
bestimmter therapeutischer Methoden, durch Satzung Ethikkommissionen errichten.
Diese Beratung kann bei der Arztekammer von einer nach Absatz 1 errichteten Ethik-
kommission durchgefihrt werden.

(3) Die Ethikkommission muss interdisziplinér besetzt sein. Sofern die Ethikkommis-
sion Aufgaben nach Absatz 1 wahrnimmt, muss ihre Besetzung den Vorgaben des
jeweiligen Bundesgesetzes entsprechen. Ihre Mitglieder sind unabhéngig vom
Sponsor, von der Prifstelle und den beteiligten Prifenden sowie frei von jeder ande-
ren unzulassigen Beeinflussung, an keine Weisungen gebunden und nur ihrem Ge-
wissen verantwortlich. Sie sind zur Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet.
Die Mitglieder und externen Sachverstandigen sind ehrenamtlich tatig. Der Ethikkom-
mission gehdren weibliche und ménnliche Mitglieder an und bei der Auswahl der Mit-
glieder und externen Sachverstandigen werden Frauen und Manner mit dem Ziel der
gleichberechtigten Teilhabe gleichermal3en bericksichtigt.

(4) Sofern keine bundesrechtliche Gebiihrenregelung besteht, erhebt die Arztekam-
mer nach Mal3gabe einer Satzung abweichend von § 2 Verwaltungskostengesetz des
Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt ge-
andert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 1. September 2020 (GVOBI. Schl.-H.

S. 508), nach 8§ 10 Absatz 2 Gebuhren fur die Tatigkeit der Ethikkommission.

(5) Nahere Bestimmungen Uber die Ethikkommission trifft die jeweilige Kammer
durch Satzung; diese regelt unbeschadet bundesrechtlicher Vorgaben insbesondere

1. die Aufgaben der Ethikkommission,
die Voraussetzungen fur ihre Tatigkeit,
die interdisziplindre Zusammensetzung in Abh&ngigkeit von der Aufgabe,

die Sachkunde, Unabhéangigkeit und Pflichten der Mitglieder,

o & D

das Verfahren,
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6. die Geschaftsfuhrung,
7. die Aufgaben des vorsitzenden Mitglieds,

8. die Kosten des Verfahrens unter Bertcksichtigung der Kosten fur eine Haft-
pflichtversicherung nach Maf3gabe des Absatzes 6,

9. die Entschadigung der Mitglieder,
10. die jahrliche Berichterstattung gegeniber der Kammer,
11. die Haftung; Absatz 6 bleibt unberihrt.

(6) Die Arztekammer schliet zur Erfullung moglicher Schadensersatzverpflichtungen
wegen Amtspflichtverletzung, die sich aus den nach Absatz 1 wahrgenommenen
Aufgaben einer Ethikkommission nach dem Arzneimittel- oder Medizinprodukterecht
ergeben kénnen, eine Haftpflichtversicherung in H6he von mindestens 10 Mio. Euro
Deckungssumme je Schadensfall ab. Das Land Gbernimmt Garantien und sonstige
Gewabhrleistungen fur Schadenersatzverpflichtungen nach Satz 1 und stellt die Arzte-
kammer im Schadensfall fur die Gber die Deckungssumme der Haftpflicht hinausge-
henden Haftungsanspriche frei. Die Freistellung erfolgt nicht bei einer Haftung fur
vorsatzliches oder grob fahrlassiges Handeln der Mitglieder der Ethikkommission.
Das Néhere, insbesondere die Ausstattung der Geschaftsstelle der Ethikkommission
und die Voraussetzungen fir einen Rickgriff, ist in einer Vereinbarung zwischen dem
Land und der Arztekammer zu regeln.

(7) Die an den Fachbereichen Medizin der Hochschulen errichteten Ethikkommissio-
nen treten fir den Hochschulbereich an die Stelle der Ethikkommissionen der Kam-
mern. Die Absatze 1 bis 5 gelten entsprechend.”

5. 87 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

”§ 7
Schlichtung, auRergerichtliche Streitbeilegung*”

b) Absatz 1 erhalt folgende Fassung:
»(1) Jede Kammer hat zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufs-
ausubung zwischen Kammermitgliedern ergeben, mindestens eine Schlich-
tungskommission zu bilden. Kammermitgliedern gleichgestellt sind dienstleis-
tungserbringende Personen nach § 11. Die Anrufung der ordentlichen Gerichte
bleibt unberihrt. Die Zustandigkeit der Schlichtungskommission erstreckt sich
nicht auf die dienstliche Tatigkeit von Kammermitgliedern, die im offentlichen
Dienst stehen oder gestanden haben.*”

c) Absatz 2 wird wie folgt geédndert:

aa) Satz 3 erhalt folgende Fassung:
.Die Mitglieder haben Stellvertretungen; Satz 1 und 2 gilt fiir diese ent-
sprechend.”

bb) Satz 4 wird gestrichen.
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d)

b)

Absatz 3 erhalt folgende Fassung:

»(3) Die Schlichtungskommission hat einen Schlichtungsversuch zu unterneh-
men. Er bedarf der Zustimmung der Beteiligten. Misslingt der Schlichtungsver-
such, erlasst die Schlichtungskommission einen Schiedsspruch, wenn die Be-
teiligten ihre Bereitschaft erklaren, sich diesem zu unterwerfen.”

Folgende Absatze 4 und 5 werden angeflgt:
»(4) Nahere Bestimmungen treffen die Kammern durch Satzung, insbesondere

1.  zur Zustandigkeit der Kommission, ihren Aufgaben und den Voraussetzun-
gen fur ihre Tatigkeit,

2. zur Zusammensetzung, zu den Anforderungen an die Sachkunde der Mit-
glieder, deren Aufgaben, Pflichten und Unabhangigkeit sowie Ablehnungs-
grunde,

3. zur Antragsberechtigung, dem Verfahren sowie zur Bindungswirkung des
Schiedsspruchs und

4.  zur Datentbermittlung im Rahmen der Berufsaufsicht der Kammer.

(5) Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern oder dienst-
leistungserbringenden Personen und Dritten errichten die Kammern Gutachter-
stellen zur Klarung von Haftpflichtfragen, beteiligen sich an entsprechenden
Stellen oder halten sonstige geeignete Angebote vor. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt
entsprechend.”

§ 8 wird wie folgt geéndert:

In Absatz 1 wird folgender Satz angefigt:
Weitere Einzelheiten des Meldeverfahrens kdnnen die Kammern in Meldeord-
nungen regeln.”

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Satz 1 erhalt folgende Fassung:
»Zur Erfullung der gesetzlichen Aufgaben im Sinne von § 3 fihren die
Kammern Verzeichnisse der Kammermitglieder und der dienstleistungser-
bringenden Personen.”

bb) Nummer 1 wird wie folgt geandert:

aaa) Nach dem Wort ,,Geburtsdatum,” wird das Wort ,,Geburtsort,” einge-
fugt.

bbb) Nach dem Wort ,Identifikationsnummer,” wird das Wort , Telematik-
ID," eingefigt.

cc) Nummer 4 wird wie folgt geandert:

aaa) Nach dem Wort ,Weiterbildungsbezeichnungen* werden die Worte ,,,
Daten aus der Weiterbildungsdokumentation,” eingeftigt.

bbb) Die Worte ,Gebiete und Teilgebiete* werden durch die Worte ,Ge-
biete, Teilgebiete oder gebietsspezifische Schwerpunkte” ersetzt.
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c)

Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) Der die Aufzahlung einleitende Halbsatz erhalt folgende Fassung:
.Fur die Statistik erheben die Kammern von ihren Mitgliedern und dienst-
leistungserbringenden Personen folgende Daten:"

bb) Nummer 1 wird wie folgt geandert:

aaa) Das Wort ,-teilgebiet” wird durch die Worte ,gebietsspezifischer
Schwerpunkt” ersetzt.

bbb) Die Worte ,auch als Sanitatsoffizier,“ werden durch die Worte ,,, im
Sanitatsdienst der Bundeswehr, als* ersetzt.

cc) In Nummer 4 werden nach dem Wort ,Berufsaustibung” die Worte
- Approbation oder Berufserlaubnis bei im Ausland erworbenen Abschlis-
sen” eingeflugt.

dd) In Satz 2 wird das Wort ,-teilgebiet” durch die Worte ,gebietsspezifischen
Schwerpunkt® ersetzt.

8 9 wird wie folgt geéndert:

8 9 erhélt folgende Fassung:

”§ 9
Ubermittlung und Speicherung von Daten

(1) Die Kammern sind berechtigt, von Kammermitgliedern und dienstleistungs-
erbringende Personen Auskinfte und Nachweise zu verlangen, soweit dies im
Einzelfall zur Durchfihrung der Aufgaben nach diesem Gesetz notwendig ist.
Dies gilt nicht fur solche Ausklnfte, die eine strafrechtliche oder berufsgerichtli-
che Verfolgung auslosen wirden; eine darauf bezogene Auskunftsverweige-
rung ist gegenuber der Kammer zu erklaren. Die besonderen Geheimhaltungs-
pflichten von Angehdrigen des 6ffentlichen Dienstes sowie 8§ 57 Absatz 7

Satz 2 bleiben unberuhrt.

(2) Die Kammern sind berechtigt, soweit hinreichende Anhaltspunkte fur eine
Verletzung von Berufspflichten vorliegen, die zur Aufklarung erforderlichen
personenbezogenen Daten des betroffenen Kammermitglieds bei 6ffentlichen
Stellen zu erheben und zu verarbeiten. Die anderen offentlichen Stellen sind
verpflichtet, die erforderlichen Angaben zu machen.

(3) Die zustandige Behdrde unterrichtet die Kammern unverziiglich tber die
Erteilung, das Erléschen, die Ricknahme, das Ruhen und den Widerruf von
Approbationen und Berufserlaubnissen ihrer Mitglieder sowie auch Gber Aus-
kinfte durch Aufnahmemitgliedstaaten nach Artikel 56 Absatz 2 der Richtlinie
(EG) Nummer 36/2005 Uber das Vorliegen disziplinarischer oder strafrechtli-
cher oder sonstiger schwerwiegender Sachverhalte, die sich auf die Berufs-
ausibung von Kammermitgliedern auswirken kdnnen. Die zustandige Behorde
Ubermittelt der jeweiligen Kammer unverzuglich Kopien der Meldungen von
dienstleistungserbringende Personen sowie der beigefligten Dokumente nach
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Mafl3gabe der Artikel 6 Buchstabe a Satz 3 und Artikel 7 Absatz 1 und 2 der
Richtlinie (EG) Nummer 36/2005.

(4) Die Kammern sind berechtigt, Daten aus der Weiterbildungsdokumentation
nach § 35 Absatz 2 Nummer 9, aus dem Weiterbildungsregister oder fur das
Weiterbildungsregister nach 8 3 Absatz 1 Nummer 4 zu erheben, auch soweit
die Daten in anderen Registern gespeichert sind, und diese zur Erfullung ihrer
gesetzlichen Aufgaben zu verarbeiten.

(5) Die Kammern sind berechtigt, im Rahmen ihrer Zustandigkeit mit der Zent-
ralstelle fur auslandisches Bildungswesen, Vertrauensdiensteanbietern oder
anderen Zertifizierungsstellen zusammenzuarbeiten und mit diesen die zur
rechtmanigen Erfullung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten auszutauschen.

(6) Die Kammern sind berechtigt, an offentlich-rechtliche Kammern des ent-
sprechenden Berufs und Kassenérztliche oder Kassenzahnérztliche Vereini-
gungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie an die Aufsichtsbehor-
den oder andere fur die Berufsausuibung zustandige Behorden personenbezo-
gene Daten der Kammermitglieder und dienstleistungserbringenden Personen
zu ubermitteln, soweit diese Stellen ohne Kenntnis der Daten an der rechtma-
RBigen Erfullung ihrer Aufgaben gehindert waren.

(7) Die Kammern sind berechtigt, Daten der Kammermitglieder nach § 313 Ab-
satz 5 SGB V an den Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur weiterzulei-
ten.

(8) Die Kammern sind berechtigt, zu Zwecken der Wahlwerbung Auskunft aus
dem Verzeichnis nach 8§ 8 Absatz 2 Giber den Namen, Vornamen, die An-
schrift, Berufszugehorigkeit sowie akademische Grade und Titel von wahlbe-
rechtigten Kammermitgliedern, die von dem jeweiligen Wahlvorschlag in dem
jeweiligen Wahlkreis betroffen sind, an Kammermitglieder zu erteilen, die sich
zur Wahl stellen, sofern die Wahlberechtigten dieser Auskunftserteilung nicht
widersprochen haben. Die datenempfangenden Personen sind zu verpflichten,
die Daten spatestens einen Monat nach dem Ende des Wahlzeitraumes zu 16-
schen.

(9) Die Kammern Ubermitteln nach entsprechender Anforderung ihrer Auf-
sichtsbehorde die erforderlichen Unterlagen Uber statistische Aufstellungen
der getroffenen Entscheidungen, die fir den Bericht an die Europaische Kom-
mission nach Artikel 60 Absatz 1 der Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 bendétigt
werden.

(10) Die Kammern wirken im Rahmen ihrer Zustandigkeit an Verfahren nach
Mal3gabe der Artikel 4a Absatz 6, Artikel 8, 56, 56a, 57 und 57a der Richtlinie
(EG) Nummer 36/2005 sowie des Artikels 6 Absatz 3 und 4 der Richtlinie (EU)
Nummer 24/20112 mit und Ubermitteln den jeweils zustandigen Stellen die fur
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten.

(11) Die Kammern unterrichten die zustandige Behoérde Uber die Verletzung
von Berufspflichten, wenn das Verhalten geeignet ist, Zweifel an der Eignung,
Wardigkeit oder Zuverlassigkeit von Kammermitgliedern und dienstleistungs-
erbringenden Personen hervorzurufen, tber Erkrankungen und korperliche
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Mangel, sofern eine weitere Berufstatigkeit erhebliche konkrete Gefahren fur
die Gesundheit von Patientinnen und Patienten beflirchten lasst, und tber
Malinahmen, die sie aufgrund von Auskunften nach Artikel 56 Absatz 2 der
Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 ergriffen hat. Besteht eine Mitgliedschaft bei
weiteren Heilberufekammern, sind die Kdrperschaften berechtigt, Informatio-
nen nach Satz 1 auszutauschen.

(12) Im Falle einer berufsrechtlichen Beschwerde unterrichten die Kammern
lediglich Uber das Ergebnis des Verfahrens. Ein dartiber hinausgehender An-
spruch auf Informationszugang besteht nicht.”

b) Die FulZnote 2 in 8 9 Absatz 10 erhélt folgende Fassung:
»2 Richtlinie (EU) Nummer 24/2011 des Européischen Parlamentes und des Ra-
tes vom 9. Marz 2021 Uber die Austibung der Patientenrechte in der grenziber-
schreitenden Gesundheitsversorgung (ABI. L 88 S. 45), gedndert durch Richtli-
nie (EU) Nummer 64/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 (ABI. L 353 S. 8)"

8. In 8 9a Absatz 1 wird folgender Satz angefigt:
,Das Vorhalten von Rucklagen ist zuldssig, sofern die Bildung die-
ser sachlich begriindet und die Hohe der Riicklagen angemessen
ist.”

9. 8§11 erhalt folgende Fassung:

,811
Berufsausibung im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs
nach Richtlinie (EG) Nummer 36/2005

Dienstleistungserbringende Personen haben die Pflicht zur Anerkennung der berufs-
standischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Berufsregeln nach Mal3gabe
des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie (EG) Nummer 36/2005. Die Vorschriften des
Abschnitts 11l (Berufsaustibung) und des Zweiten Teils (Berufsgerichtsbarkeit) dieses
Gesetzes gelten fir dienstleistungserbringenden Personen entsprechend. Die
Dienstleistung wird unter den in § 2 Absatz 1 aufgefuhrten Berufsbezeichnungen er-
bracht.”

10. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefiigt:

,812a
Ehrenamtlichkeit

Die Mitglieder der Organe der Kammern und der Organe ihrer Versorgungseinrich-
tungen, ihrer Ausschiisse und Kommissionen sowie beauftragte Kammermitglieder
sind ehrenamitlich tatig, soweit sie nicht im Einzelfall eine Vergutung erhalten. Satz 1
gilt fur die jeweiligen Stellvertretungen entsprechend.”
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11. 813 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 3 erhélt folgende Fassung:
»3. bei der Psychotherapeutenkammer: 18 Mitglieder,”

b) In Nummer 5 werden die Worte ,ein Mitglied je 60 Wahlberechtigte* durch die
Worte ,50 Mitglieder” ersetzt.

12. 8§ 14 wird wie folgt geandert:

a) Die Absatze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
»(1) Die Kammerversammlung wird auf die Dauer von funf Jahren in unmittelba-
rer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewahlt. Ihre Wahlperiode beginnt mit
ihrer Konstituierung und endet mit dem Zusammentritt der neuen Kammerver-
sammlung. Eine Neuwahl findet frihestens 58 und spéatestens 60 Monate nach
dem Beginn der Wahlperiode statt. Sie erfolgt nach den Grundsatzen der Ver-
haltniswahl aufgrund von Wahlvorschlagen in einem Wahlkreis oder mehreren
Wahlkreisen durch die wahlberechtigten Kammermitglieder. Frauen und Man-
ner sollen bei der Bildung der Kammerversammlung entsprechend ihrem Anteil
an der Gesamtzahl der wahlberechtigten Berufsangehorigen bertcksichtigt wer-
den.

(2) Die Kammerversammlung der Apothekerkammer wird abweichend von Ab-
satz 1 Satz 4 nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl aufgrund von Wahlvor-
schlagen in einem Wabhlkreis oder mehreren Wahlkreisen durch die wahlbe-
rechtigten Kammermitglieder gewahlt.”

b) Die Absatze 3 und 5 werden gestrichen.
c) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 3.

d) Folgender Absatz 4 wird angefiigt:
»(4) Das Nahere regelt die Wahlverordnung.”

13. 8§ 15 wird wie folgt geédndert:

a) Nummer 1 gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.

14. § 16 erhalt folgende Fassung:
,316
Ausschluss vom Wahlrecht

Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind Kammermitglieder, die infolge Richterspruchs das
Recht, in 6ffentlichen Angelegenheiten zu wahlen oder zu stimmen, nicht besitzen."

15. 8§20 erhélt folgende Fassung:

,820
Wahlverordnung
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(1) Die naheren Bestimmungen tber die Wahlen zur jeweiligen Kammerversamm-
lung und die von den Kammerversammlungen durchzufihrenden Wahlen erlasst die
Aufsichtsbehdrde nach 8§ 77 Absatz 1 Satz 2 und 3 durch Verordnung (Wahlverord-
nung) nach Anhdrung der betroffenen Kammer oder der betroffenen Kammern.

(2) Die Wahlverordnung enthalt insbesondere Vorschriften tber
1. die Bestimmung der Wahlzeit,
2. die Festlegung eines Wahlkreises oder die Einteilung der Wahlkreise,

3. die Bestellung und die Aufgaben des Wahlvorstandes einschlief3lich der Wahl-
leitung,

4. die Aufstellung, die Auslegung, die Berichtigung und den Abschluss der Wéahler-
liste,

5. die Verteilung der Sitze der Kammerversammlung auf Gruppen, soweit deren
Bildung in 8 13 Absatz 1 vorgesehen ist,

6. die Anforderungen an die Wahlvorschlage, deren Ausgestaltung, Zulassung
und Bekanntmachung,

7. die Vorbereitung der Wahl, die Stimmenanzahl und die Art der Stimmabgabe,
8. die Weitergabe von Daten zu Zwecken der Wahlwerbung,

9. die Ermittlung der auf die Listen entfallenden Sitze nach dem Hochstzahlenver-
fahren im Sinne des Landeswahlgesetzes,

10. die Feststellung, die Beurkundung und die Bekanntmachung des Wahlergebnis-
ses,

11. die Anfechtung und die Prifung der Wahl sowie deren Rechtsfolgen,
12. die Wiederholungswabhl,
13. den Ersatz ausscheidender Mitglieder der Kammerversammlung,

14. die Wéahlbarkeit sowie die Wahl des Vorstandes.”

16. 8§21 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geé&ndert:
aa) Nummer 1 wird wie folgt geandert:
aaa) Die Angabe ,8 39 wird durch die Angabe ,8 35" ersetzt.
bbb) Die Angabe ,8 5" wird durch die Angabe ,8 5 Absatz 3" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,8 4" durch die Angabe ,8 4 Absatz 3“ er-
setzt.

cc) In Nummer 3 wird die Angabe ,8 6 Abs. 1 bis 4“ durch die Angabe ,8 6 Ab-
satz 5“ ersetzt.

dd) Folgende neue Nummern 4 und 5 werden eingefligt:
»4. die Satzung Uber die Schlichtung (8 7 Absatz 4),
5. die Meldeordnung (8 8 Absatz 1),"
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ee) Die bisherigen Nummern 4 bis 9 werden zu den Nummer 6 bis 11.

ff)  In Nummer 6 werden nach dem Wort ,Haushaltsplans” die Worte ,ein-
schlie3lich der Festsetzung der Ricklagen® eingefugt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte ,nach 8 6 Abs. 1“ durch die Worte ,, die
Satzung Uber die Schlichtung” ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort ,Satzung” durch das Wort ,Satzungen* er-
setzt.

d) In Absatz 2 wird folgender Satz angefugt:
.Ergebnisse einer VerhaltnismaRigkeitsprifung nach 8§ 8 Absatz 1 Satz 1 des
VerhéaltnismaRigkeitsprifungsgesetzes vom 30. Juni 2020 (GVOBI. Schl.-H.
S. 392) sind der Aufsichtsbehoérde mit der Vorlage der Satzung zur Genehmi-
gung, spatestens einen Monat nach Beschlussfassung in der Kammerver-
sammlung, zuzuleiten.”

17. 822 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a) Die Satze 2 und 3 werden durch folgende Satze ersetzt:
.Im Vorstand der Psychotherapeutenkammer sollen die verschiedenen Berei-
che nach 8§ 51 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 vertreten sein. Ihm sollen sowohl min-
destens eine Uberwiegend in eigener Niederlassung als auch eine tberwiegend
weisungsgebunden tétige Person angehdren.”

b) Der bisherige Satz 5 wird gestrichen.

18. 8§24 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 3 werden die Worte ,8 58 Abs. 2 des Berufshildungsgesetzes vom
23. Mérz 2005 (BGBI. | S. 931), zuletzt geandert durch Gesetz vom 5. Feb-
ruar 2009 (BGBI. | S. 160)," durch die Worte ,8 79 Absatz 4 des Berufshildungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBI. | S. 920),
geandert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. Marz 2021 (BGBI. | S. 591)," er-
setzt.

b)  In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

c) Folgende Nummer 5 wird angefugt:
.. den Tag der Neuwahl nach 8§ 14 Absatz 1 Satz 3 festzulegen und die Kam-
merversammlung hiertiber zu informieren.”

19. § 27 erhalt folgende Fassung:
.8 27
Ausschisse

(1) Die Kammerversammlung kann Ausschiisse bilden. Den Ausschiissen kbénnen
auch Kammermitglieder angehoren, die nicht Mitglieder der Kammerversammlung
sind. Soweit mindestens eine Fraktion gebildet worden ist (§ 13 Absatz 2), ist diese
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bei der Bestimmung der Ausschussmitglieder zu berucksichtigen. Jede Fraktion be-
stimmt so viele Ausschussmitglieder, wie dies dem prozentualen Anteil der Fraktions-
mitglieder an der Mitgliederzahl der Kammerversammlung entspricht. Wird der Aus-
schuss so nicht vollstandig besetzt, werden die weiteren Mitglieder des Ausschusses
durch Beschluss der Kammerversammlung bestimmt. Ausschissen, die sich mit
Hochschulangelegenheiten befassen, soll je eine Person der Hochschullehre ange-
horen, die durch die betroffenen Fachbereiche der Universitaten in Kiel und Lubeck
benannt wird, soweit dort eine Ausbildung zu den in § 2 Absatz 1 genannten Berufen
stattfindet. Eine angemessene Vertretung der Geschlechter ist in diesem Fall durch
eine alternierende Benennung sicherzustellen, es sei denn, dass dies im begrtinde-
ten Einzelfall nicht moglich ist. Im Ubrigen ist bei der Besetzung der Ausschiisse § 23
Absatz 2 entsprechend anzuwenden.

(2) Der Vorstand hat den Ausschiissen alle zur Wahrnehmung der Aufgaben erfor-
derlichen Auskiinfte zu erteilen. Das Nahere bestimmt die Hauptsatzung.”

20. 831 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 werden die Angaben ,2005/36/EG und 2011/24/EU* durch die An-
gaben ,(EG) Nummer 36/2005, (EU) Nummer 24/2011 und (EU) Nummer
958/20183" ersetzt.

b) Die Ful3note 3 in 8§ 31 Absatz 1 erhalt folgende Fassung:
,3 Richtlinie (EU) Nummer 958/2018 des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 28. Juni 2018 Uber eine Verhaltnismafigkeitsprifung vor Erlass neuer
Berufsreglementierungen (ABI. L 173 S. 25)."

c) In Absatz 3 Nummer 8 wird die Angabe ,(8 75 Abs. 1 Satz 2 Funftes Buch Sozi-
algesetzbuch)* durch die Angabe ,(8 75 Absatz 1b SGB V)" ersetzt.

21. Die 88 32 bis 34 erhalten folgende Fassung:

.8 32
Weiterbildungsbezeichnungen

(1) Kammermitglieder kbnnen nach den Vorschriften dieses Abschnitts neben ihrer
Berufsbezeichnung weitere Weiterbildungsbezeichnungen fiihren, die auf besondere
Kenntnisse und Fahigkeiten in einem bestimmten beruflichen Gebiet (Gebietsbe-
zeichnung, Facharztbezeichnung oder Fachtierarztbezeichnung), einem Teilgebiet
oder einem gebietsspezifischen Schwerpunkt (Teilgebiets- oder Schwerpunktbe-
zeichnung) oder auf andere zuséatzlich erworbene Kenntnisse und Fahigkeiten in ei-
nem beruflichen Bereich (Zusatzbezeichnung) hinweisen.

(2) Eine Bezeichnung nach Absatz 1 darf fihren, wer dafir eine Anerkennung erhal-
ten hat. Die Anerkennung erhalt, wer die vorgeschriebene Weiterbildung erfolgreich
abgeschlossen hat.

(3) Bezeichnungen nach Absatz 1 bestimmen die Kammern unter Beachtung der
Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 und vorbehaltlich 8 36, wenn dies im Hinblick auf
die wissenschaftliche Entwicklung und eine angemessene gesundheitliche Versor-
gung der Bevolkerung oder von Tieren durch Kammermitglieder erforderlich ist.
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Demnach nicht mehr erforderliche Bezeichnungen sind aufzuheben, sofern die Richt-
linie (EG) Nummer 36/2005 der Aufhebung nicht entgegensteht.

§ 33
Grundsatze der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten, Teilgebieten oder gebietsspezifischen
Schwerpunkten erfolgt in praktischer Berufstatigkeit, theoretischer Unterweisung, an-
erkannten Weiterbildungs- oder Fallseminaren. Sie umfasst die fur den Erwerb der
jeweiligen Bezeichnung nach § 32 Absatz 1 erforderliche Vertiefung der beruflichen
Kenntnisse und Fahigkeiten. Mit der Weiterbildung kann nach Erteilung der Approba-
tion oder der Feststellung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes begonnen
werden.

(2) Die Weiterbildung in den Gebieten, Teilgebieten oder gebietsspezifischen
Schwerpunkten wird unter verantwortlicher Leitung hierzu erméachtigter Kammermit-
glieder (Weiterbildende) in Einrichtungen der Hochschulen oder in zugelassenen an-
deren Einrichtungen (Weiterbildungsstatten) durchgefthrt, sofern in den Unterab-
schnitten keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Die Weiterbildungsord-
nung (8 35) kann vorsehen, dass auch die Weiterbildung in beruflichen Bereichen
unter verantwortlicher Leitung erméchtigter Kammermitglieder durchgefuhrt wird.

(3) Uber die Ermachtigung zur Weiterbildung, die Zulassung einer Weiterbildungs-
statte, den jeweiligen Widerruf oder die Riicknahme entscheidet die Kammer. Die Er-
machtigung oder Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen, die fur die
Erteilung maligebend waren, nicht mehr gegeben sind. Die Ermachtigung oder Zu-
lassung ist zuriickzunehmen, wenn sie durch arglistige Tauschung, Drohung oder
Bestechung erwirkt wurde. Die Erméachtigung oder Zulassung kann zuriickgenom-
men werden, wenn sie infolge unrichtiger oder unvollstandiger Angaben erteilt wurde.
Die Ermachtigung oder Zulassung ist zu befristen und mit dem Vorbehalt des Wider-
rufs zu versehen. Weitere Nebenbestimmungen sind zulassig. Die Kammer fihrt ein
Verzeichnis ermachtigter Kammermitglieder, aus dem hervorgeht, in welchem Um-
fang diese ermachtigt sind, sowie ein Verzeichnis der Weiterbildungsstatten. Die Ver-
zeichnisse sind nach naherer Bestimmung der Hauptsatzung zu veroffentlichen.

(4) Die Weiterbildung in den Gebieten und Teilgebieten oder gebietsspezifischen
Schwerpunkten wird in Vollzeitbeschaftigung und hauptberuflich durchgefuhrt, sofern
in den Unterabschnitten keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Dies gilt
auch fur die Weiterbildung in beruflichen Bereichen, soweit in der Weiterbildungsord-
nung nichts anderes bestimmt ist. Die Weiterbildung in den Gebieten darf drei Jahre
in Vollzeitbeschaftigung nicht unterschreiten. Eine Weiterbildung kann nach Maf3-
gabe der Weiterbildungsordnung auch in Teilzeitbeschéaftigung abgeleistet werden,
soweit dies mit den Zielen der Weiterbildung vereinbar ist. Gesamtdauer, Niveau und
Qualitat mussen den Anforderungen an eine Weiterbildung in Vollzeitbeschéftigung
entsprechen. Die zustandige Kammer entscheidet Uber die Zulassigkeit einer Weiter-
bildung in Teilzeitbeschaftigung.

(5) Die Weiterbildung in den Teilgebieten oder gebietsspezifischen Schwerpunkten
kann im Rahmen der Weiterbildung in dem Gebiet durchgefuhrt werden, dem sie zu-
gehoren, soweit es die Weiterbildungsordnung zul&sst.
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(6) Kammermitglieder in Weiterbildung (Weiterzubildende) haben den Beginn und die
vorzeitige Beendigung der Weiterbildung innerhalb eines Monats der Kammer anzu-
zeigen. Diese Ubernimmt die Daten in das Weiterbildungsregister nach § 3 Absatz 1
Nummer 4.

(7) Das Néhere, insbesondere den weiteren Inhalt und die Dauer der Weiterbildung,
bestimmen die Kammern in den Weiterbildungsordnungen.

§34
Anerkennungsverfahren

(1) Die Anerkennung zum Fuhren einer Bezeichnung nach § 32 Absatz 1 ist bei der
Kammer schriftlich zu beantragen; diese entscheidet Uber den Antrag aufgrund einer
mindlichen Prufung. Die Prufung dient der Feststellung, ob das Kammermitglied die
fur die Anerkennung vorgeschriebenen besonderen oder zusatzlichen Kenntnisse
und Fahigkeiten erworben hat.

(2) Die Zulassung zur Prufung wird erteilt, wenn die zeitlichen und inhaltlichen Anfor-
derungen der vorgeschriebenen Weiterbildung durch Zeugnisse und andere Nach-
weise einschlief3lich der Dokumentation nach § 35 Absatz 2 Nummer 9 belegt sind.
Hat eine andere Kammer im Geltungsbereich des Grundgesetzes die Zulassung zur
Prufung bereits erteilt, gilt diese auch in Schleswig-Holstein, sofern das Fuhren einer
Bezeichnung nach § 32 Absatz 1 anerkannt werden soll.

(3) Wird dem Antrag auf Anerkennung nicht entsprochen, so kann der Prifungsaus-
schuss Auflagen machen, insbhesondere die vorgeschriebene Weiterbildungszeit ver-
langern, besondere Anforderungen an die Weiterbildung stellen oder verlangen, dass
der Nachweis Uber einzelne noch zu erwerbende Kenntnisse und Féhigkeiten gefuhrt
wird. Hat eine andere Kammer im Geltungsbereich des Grundgesetzes die Wieder-
holung der Prufung von Auflagen abhangig gemacht, so kann auf Antrag abweichend
von Satz 1 die Zulassung ausgesprochen werden, soweit die Erfillung der Auflagen
nachgewiesen worden ist. Der Antrag auf Anerkennung kann mehrmals gestellt wer-
den.

(4) Die Prufung wird von einem bei der Kammer zu bildenden Ausschuss durchge-
fuhrt. Bei Bedarf konnen mehrere Ausschiisse gebildet werden. Jedem Ausschuss
gehoren mindestens drei von der Kammer zu bestimmende Mitglieder an. Die Auf-
sichtsbehérde kann an den Prifungen teilnehmen.

(5) Bei der Anerkennung des Rechts zum Fuhren einer Zusatzbezeichnung kann auf
die Prufung verzichtet werden. In diesem Fall wird aufgrund der vorgelegten Zeug-
nisse und Nachweise entschieden.

(6) Endet nach erfolgter Zulassung zur Prifung die Kammermitgliedschaft, so kann
das Verfahren fortgefuhrt werden, wenn dieses unter Wahrung der Interessen der
Beteiligten der zweckmafigen Durchfiihrung des Verfahrens dient und die nunmehr
zustandige Kammer zustimmt.

(7) Wer eine von § 33 abweichenden Weiterbildung abgeschlossen hat, erhalt auf
Antrag in entsprechender Anwendung der Abséatze 1 bis 5 die Anerkennung, wenn
die Weiterbildung und die erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten gleichwertig sind.
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Eine nicht abgeschlossene Weiterbildung kann unter vollstandiger oder teilweiser An-
rechnung der bisher abgeleisteten Weiterbildungszeiten nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes fortgesetzt werden. Uber die Anrechnung entscheidet die Kammer.

(8) Die Aufsichtsbehdrde kann von den Bestimmungen zur Durchfiihrung von Prifun-
gen nach Absatz 1 sowie 88 34a oder 34b Ausnahmen zulassen, wenn auf der
Grundlage gesetzlicher Zustandigkeitsregelungen eine epidemische Lage oder eine
vergleichbare aul3ergewohnliche Notsituation festgestellt wurde.”

22.

a)

b)

d)

23.

b)

Der bisherige 8 37a wird zu § 34a und wie folgt geéandert:

In Absatz 1 wird die Angabe ,8 34" wird durch die Angabe ,§ 32 Absatz 2" er-
setzt.

In Absatz 5 wird die Angabe ,8 32" wird durch die Angabe ,§ 32 Absatz 1" er-
setzt.

Absatz 7 Nummer 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach dem Wort ,Teilgebiet” werden die Worte ,,oder gebietsspezifischen
Schwerpunkt* eingefugt.

bb) Nach dem Wort ,Weiterbildung” werden die Worte ,als gleichwertig“ einge-
fugt.

Absatz 8 erhalt folgende Fassung:

»(8) Kammermitgliedern gleichgestellt sind antragstellende Berufsangehdrige
aus dem Ausland, die bei der jeweiligen Kammer ein berechtigtes Interesse an
der Anerkennung von fachlichen Ausbildungsnachweisen glaubhaft machen, in-
dem sie belegen, dass sie entsprechende Tatigkeiten in Schleswig-Holstein
ausuben wollen.”

Der bisherige § 37b wird zu § 34b und wie folgt geandert:

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,8 34" durch die Angabe ,§ 32 Absatz 2" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,8 37a Absatz 5" durch die Angabe ,8 34a Ab-
satz 5“ ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worte ,gilt 8 37a Absatze 2 und 3* durch die Worte
.gelten 8 34a Absatze 2 und 3" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 37a Absatz 3“ durch die Angabe ,8 34a Ab-
satz 3" ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Worte ,Dieser Nachweis wird, wenn nicht die Voraus-
setzungen des § 37a Absatz 7 Nummer 1" durch die Worte ,Der Nachweis
der erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten wird, wenn nicht die Voraus-
setzungen des § 34a Absatz 7 Nummer 1“ ersetzt.

dd) In Satz 5 wird die Angabe ,Satz 3" durch die Angabe ,Satz 4" ersetzt.
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c)

d)

24,

ee) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefugt:

.Die Kammer kann die Zulassung zur Prifung davon abhangig machen,
dass erforderliche Kenntnisse und Fahigkeiten im Gebiet der angestrebten
Weiterbildung in Form der Ableistung von mindestens drei Monaten Wei-
terbildung im Sinne dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Weiterbildungsordnung nachgewiesen werden, um Defizite
auszugleichen.”

In Absatz 3 wird folgender Satz angefigt:

»Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Februar 2008 (BGBI. | S.162), zuletzt gedndert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 9. Juli 2021 (BGBI. | S. 2467), soll der Bescheid innerhalb
von zwei Monaten erteilt werden.”

In Absatz 4 wird die Angabe ,8 37a Absatz 8 und 10“ durch die Angabe ,8 34a
Absatz 8 und 10" ersetzt.

Der bisherige 8 39 wird zu § 35 und wie folgt geandert:

Die Absatze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

»(1) Unbeschadet des § 36 Absatz 2 erlassen die Kammern unter Beachtung
der Richtlinie (EU) Nummer 958/2018 Satzungen Uber die Weiterbildung der
Kammermitglieder (Weiterbildungsordnungen).

(2) In den Weiterbildungsordnungen ist insbesondere zu regeln

1.

der Inhalt und der Umfang der Gebiete, Teilgebiete oder gebietsspezifi-
schen Schwerpunkte und berufliche Bereiche, auf die sich die Bezeich-
nungen nach § 32 Absatz 1 beziehen,

die Bestimmung und die Aufhebung von Bezeichnungen nach § 32 Ab-
satz 3,

der Inhalt und die Mindestdauer der Weiterbildung nach 8§ 33 sowie den
Unterabschnitten 2 bis 6, insbesondere Inhalt, Dauer und Reihenfolge der
einzelnen Weiterbildungsabschnitte, Dauer und besondere Anforderungen
der verlangerten Weiterbildung nach § 34 Absatz 4 und die zusatzlichen
Ausbildungsvoraussetzungen fir die Weiterbildung in berufsiibergreifen-
den Gebieten,

die Dauer und besonderen Anforderungen an Weiterbildungen nach § 44
Absatz 2 Satz 2 und § 47 Absatz 2 Satz 2, insbesondere den Mindestum-
fang der Anleitung durch den Weiterbildenden,

die Voraussetzungen fur die Ermachtigung von Kammermitgliedern zur
Weiterbildung, die Voraussetzungen fur die Zulassung von Weiterbil-
dungsstatten sowie fur den Widerruf oder die Ricknahme der Ermé&chti-
gung oder Zulassung nach 8§ 33 Absatz 3,

die Anforderungen, die an das Zeugnis nach 8§ 40 Absatz 2, § 44 Absatz 2
Satz 1, 8§ 47 Absatz 2 Satz 1, § 50 Absatz 2 und 8§ 53 Absatz 2 zu stellen
sind,
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b)

25.

b)

d)

7. das Verfahren zur Erteilung der Anerkennung und das Nahere tber die
Prifung nach 8 34, insbesondere die Anzahl der prifenden Personen,

8. unbeschadet der 88 34a und b die unter Berucksichtigung der Richtlinie
(EG) Nummer 36/2005 gebotenen Weiterbildungs- und Anerkennungsvor-
aussetzungen, Ausgleichsmaflinahmen und das Anerkennungsverfahren,

9. die Dokumentation der Weiterbildung.”
Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,8 33 Abs. 1" durch die Angabe ,8 32 Ab-
satz 3" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte ,Teilgebieten und Bereichen* durch die Worte
»1eilgebieten oder gebietsspezifischen Schwerpunkten und beruflichen
Bereichen® ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Worte ,.zur Fihrung® durch die Worte ,zum Fuhren® er-
setzt.

Der bisherige 8§ 40 wird zu 8§ 36 und wie folgt geandert.

Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

., 8 36
Weiterbildung im Gebiet "Offentliches Gesundheitswesen" und
, Offentliches Veterinarwesen**

In Absatz 1 wird die Angabe ,8 39" durch die Angabe ,§ 35" ersetzt.

In Absatz 2 wird jeweils das Wort ,6ffentliches” durch das Wort ,Offentliches* er-
setzt.

Folgende neue Absatze 3 und 4 werden eingeflugt:

.(3) Bei der arztlichen Weiterbildung im Gebiet ,Offentliches Gesundheitswe-
sen* ist eine sechsmonatige Kurs-Weiterbildung an einer Akademie fur Offentli-
ches Gesundheitswesen im Bundesgebiet abzuleisten. Sie umfasst mindestens
720 Stunden. In der Weiterbildungsordnung kann bestimmt werden, dass ein
gleichwertiger Kurs bis zur Dauer von drei Monaten angerechnet werden kann.

(4) Die Anerkennung fiir das Gebiet ,Offentliches Veterinarwesen* wird abwei-
chend von 8 34 auf schriftlichen Antrag von der Tierarztekammer erteilt, wenn
entweder

1. die Laufbahnbefahigung fur die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt,
in der Fachrichtung Gesundheit und Soziale Dienste in Schleswig-Holstein,

2. eine von der obersten Landesbehérde anerkannte Laufbahnbefahigung im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder

3. eine von der obersten Landesbehérde anerkannte Prifung eines anderen
Bundeslandes oder ein von der obersten Landesbehdrde als gleichwertig
anerkannter Abschluss
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erworben und anschliel3end eine zweijahrige Tatigkeit im Veterinarverwaltungs-
dienst, mit Ausnahme einer ausschlief3lichen Téatigkeit in der Schlachttier- und
Fleischuntersuchung, absolviert wurde.”

e) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 5 und erhélt folgende Fassung:
,(5) Im Ubrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.*

26. Der bisherige 8§ 41 wird zu §8 37 und wie folgt geandert:
In Absatz 1 wird die Angabe , 8 32“ durch die Angabe , 8§ 32 Absatz
1% ersetzt.

27. Nach dem neuen 8§ 37 wird folgende Angabe eingefligt:

»uUnterabschnitt 2
Arztliche Weiterbildung, besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin®

28. Der bisherige 8§ 42 wird zu § 38 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

.8 38
Arztliche Weiterbildungsbezeichnungen®

b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Die Worte ,Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die
Arztekammer* werden durch die Worte ,Die Arztekammer bestimmt Fach-
arzt-, Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen* ersetzt.

bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:
.Facharztbezeichnungen sind auch die Bezeichnungen ,Allgemeinmedi-
zin" und ,Offentliches Gesundheitswesen*.”

c) Absatz 2 erhalt folgende Fassung:
»(2) Mehrere Facharztbezeichnungen dirfen nur nebeneinander gefuhrt wer-
den, soweit der Beruf in diesen Gebieten regelmaliig ausgetbt wird. Schwer-
punktbezeichnungen dirfen nur zusammen mit der Facharztbezeichnung ge-
fuhrt werden, zu der der gebietsspezifische Schwerpunkt gehort. Wer eine
Schwerpunktbezeichnung fihrt, muss auch in dem dazugehérigen gebietsspe-
zifischen Schwerpunkt tatig werden.”

d) Folgender Absatz 3 wird angefigt:
»(3) Wer eine Facharztbezeichnung fuhrt, soll sich in der Regel nur durch eine
Person vertreten lassen, die die gleiche Facharztbezeichnung fuhrt.”

29. Der bisherige 8 43 wird zu 8 39 und wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

,839
Arztliche Weiterbildung*
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b) In Absatz 1 werden die Worte ,,Die Weiterbildung in den Gebieten, Teilgebieten
oder Bereichen umfal3t* durch die Worte ,Die arztliche Weiterbildung in den Ge-
bieten, gebietsspezifischen Schwerpunkten oder beruflichen Bereichen um-
fasst” ersetzt.

c) Absatz 2 erhalt folgende Fassung:
»(2) Weiterbildungsabschnitte, die weniger als drei Monate betragen, werden
nur angerechnet, wenn diese vorgeschrieben sind.”

d) Folgender Absatz 3 wird eingefugt:
»(3) Weiterbildungsabschnitte, die in der Praxis des Weiterzubildenden durchge-
fuhrt werden, sind fur Gebiete und gebietsspezifische Schwerpunkte nicht an-
rechnungsfahig.”

e) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4 und wie folgt geandert:

aa) Die Angabe ,8 34 Abs. 1 Satz 2" wird durch die Angabe ,8 33 Absatz 1
Satz 3" ersetzt.

bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:
.Gleiches gilt bei berufstibergreifenden Weiterbildungen, sofern eine der
hierfir notwendigen Approbationen vor dem Beginn der Weiterbildung er-
teilt oder die Gleichwertigkeit eines Ausbildungsstandes festgestellt wurde.
Absatz 5 bleibt unberthrt.”

f)  Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen.

g) Folgender Absatz 5 wird angefiigt:
»(5) Die Weiterbildung in den im Anhang V Nummer 5.1.3 der Richtlinie (EG)
Nummer 36/2005 aufgefuhrten Gebieten darf die dort festgelegte Mindestwei-
terbildungszeit nicht unterschreiten.”

30. Der bisherige 8§ 40 erhalt folgende Fassung:

.8 40
Ermachtigung zur arztlichen Weiterbildung und
Zulassung von Weiterbildungsstatten

(1) Die Erméachtigung zur arztlichen Weiterbildung kann nur erhalten, wer fachlich
und personlich geeignet und an der Weiterbildungsstatte tatig ist. Die Ermachtigung
kann grundsatzlich nur fir das Gebiet, den gebietsspezifischen Schwerpunkt oder
den beruflichen Bereich erteilt werden, dessen Bezeichnung das Kammermitglied
fuhrt. Die Weiterbildungsordnung kann zeitlich befristet Ausnahmen anstelle von
Satz 2 zulassen, wenn eine neue Bezeichnung nach 8§ 38 Absatz 1 bestimmt wird.
Die Ermachtigung kann mehreren Kammermitgliedern gemeinsam erteilt werden; ei-
nem Kammermitglied kénnen mehrere Erméachtigungen erteilt werden. Mit der Been-
digung der Tatigkeit eines Weiterbildenden an der Weiterbildungsstatte erlischt des-
sen Ermachtigung.

(2) Weiterbildende sind verpflichtet, die Weiterbildung persoénlich zu leiten, nach den
Vorschriften dieses Gesetzes und der Weiterbildungsordnung durchzufthren, tber
die Weiterbildung in jedem Einzelfall ein Zeugnis auszustellen sowie die Richtigkeit
der Dokumentation der Weiterbildung zu bestatigen.
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(3) Die arztliche Weiterbildung kann, soweit die Weiterbildungsziele nicht gefahrdet
sind, ganz oder teilweise bei ermachtigten niedergelassenen Weiterbildenden durch-
gefuhrt werden. Die Ermé&chtigung gilt in ihrem Umfang zugleich als Zulassung der
Praxis als Weiterbildungsstétte nach Absatz 4.

(4) Die Zulassung einer Weiterbildungsstatte nach § 33 Absatz 3 zur arztlichen Wei-
terbildung setzt voraus, dass

1.

31.

b)

32.

33.

b)

die Anzahl der Patientinnen und Patienten und die Art der vorkommenden Er-
krankungen Weiterzubildenden die Mdglichkeit geben, sich in der vorgegebe-
nen Zeit mit den typischen Krankheiten des Gebietes oder gebietsspezifischen
Schwerpunktes vertraut zu machen,

Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der medizini-
schen Entwicklung Rechnung tragen, und

regelmanRige Konsiliartatigkeit ausgeubt wird.*

Der bisherige 8 43a wird zu § 41 und wie folgt geandert:
Die Worte ,Richtlinie 2005/36/EG* werden jeweils durch die Worte ,Richtlinie
(EG) Nummer 36/2005" ersetzt.

In Absatz 2 wird jeweils das Wort ,,Gebietsbezeichnung” durch das Wort ,Fach-
arztbezeichnung” ersetzt.

Nach dem neuen § 41 wird folgende Angabe eingefigt:

»Unterabschnitt 3
Apothekerliche Weiterbildung*

Der bisherige 8§ 45 wird zu § 42 und wie folgt geandert:

Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

.8 42
Apothekerliche Weiterbildungsbezeichnungen*

Absatz 1 wird wie folgt gedndert

aa) Die Worte ,Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die
Apothekerkammer* werden durch die Worte ,Die Apothekerkammer be-
stimmt Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen” ersetzt.

bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:
,Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung ,Offentliches Gesundheits-
wesen”

Absatz 2 erhalt folgende Fassung:
»(2) Teilgebietsbezeichnungen dirfen nur zusammen mit der Bezeichnung des
Gebietes gefiihrt werden, dem die Teilgebiete angehoren.”
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34. Der bisherige 8 46 wird zu 8 43 und wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

.8 43
Apothekerliche Weiterbildung*

b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Vor dem Wort ,Weiterbildung“ wird das Wort ,apothekerliche” eingefiigt.

bb) Die Worte ,Bereichen umfal3t* werden durch die Worte ,beruflichen Berei-
chen umfasst” ersetzt.

c) Absatz 2 wird zu Absatz 1 Satz 2.

d) Folgender Absatz 2 wird angefigt:
»(2) Weiterbildungsabschnitte, die weniger als sechs Monate betragen, werden
nur angerechnet, wenn diese vorgeschrieben sind. Die Apothekerkammer kann
von Satz 1 in der Weiterbildungsordnung abweichende Bestimmungen treffen
oder in Einzelfallen Ausnahmen zulassen, wenn es mit den Zielen der Weiterbil-
dung vereinbar ist.”

35. Der bisherige § 44 erhalt folgende Fassung:

.8 44
Ermachtigung zur apothekerlichen Weiterbildung und
Zulassung von Weiterbildungsstatten

(1) Die Erméachtigung zur apothekerlichen Weiterbildung kann nur erhalten, wer fach-
lich und personlich geeignet ist und an einer Weiterbildungsstatte tétig ist. Die Er-
machtigung kann grundsatzlich nur fir das Gebiet, das Teilgebiet oder den berufli-
chen Bereich erteilt werden, dessen Bezeichnung das Kammermitglied fihrt. Die
Weiterbildungsordnung kann zeitlich befristet Ausnahmen anstelle von Satz 2 zulas-
sen, wenn eine neue Bezeichnung nach § 42 Absatz 1 bestimmt wird. Die Ermé&chti-
gung kann mehreren Kammermitgliedern gemeinsam erteilt werden; einem Kammer-
mitglied kdnnen mehrere Ermachtigungen erteilt werden.

(2) Weiterbildende sind verpflichtet, die Weiterbildung persoénlich zu leiten, nach den
Vorschriften dieses Gesetzes und der Weiterbildungsordnung durchzufihren, tber
die Weiterbildung in jedem Einzelfall ein Zeugnis auszustellen sowie die Richtigkeit
der Dokumentation der Weiterbildung zu bestatigen. Die Weiterbildungsordnung re-
gelt den Mindestumfang der Anleitung durch Weiterbildende, sofern die Weiterbil-
dung nicht an deren Weiterbildungsstatte erfolgt.

(3) Die Zulassung einer Weiterbildungsstétte nach 8§ 33 Absatz 3 zur apothekerlichen
Weiterbildung setzt voraus, dass

1. nach Inhalt und Umfang ihres Aufgabenbereichs Weiterzubildenden die M6g-
lichkeit gegeben wird, in der vorgegebenen Zeit die beruflichen Kenntnisse und
Fahigkeiten des Gebiets oder Teilgebiets zu erwerben, und

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der pharma-
zeutischen Entwicklung Rechnung tragen.”
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36.

37.

b)

38.

b)

Nach dem neuen § 44 wird folgende Angabe eingeflugt:

»Unterabschnitt 4
Tierarztliche Weiterbildung”

Der bisherige 8 48 wird zu § 45 und wie folgt geandert:

Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

,8 45
Tierarztliche Weiterbildungsbezeichnungen*

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Die Worte ,Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die
Tierarztekammer” werden durch die Worte ,Die Tierarztekammer bestimmt
Fachtierarzt-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen* ersetzt.

bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:
.Fachtierarztbezeichnungen sind auch die Bezeichnungen "Tierarztliche

Allgemeinpraxis” und ,Offentliches Veterinarwesen®.

Die Absatze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

»(2) Mehrere Fachtierarztbezeichnungen dirfen nur nebeneinander gefuhrt wer-
den, soweit der Beruf in diesen Gebieten regelméafiig ausgeubt wird. Dies gilt
nicht, wenn verwandte Fachtierarztbezeichnungen nebeneinander gefihrt wer-
den. Die Fachtierarztbezeichnung ,Tierarztliche Allgemeinpraxis” darf nicht zu-
sammen mit der Bezeichnung ,Praktizierende Tierarztin“ oder ,Praktizierender
Tierarzt gefuhrt werden. Die Bezeichnung ,Praktizierende Tierarztin“ oder
.Praktizierender Tierarzt* darf nicht zusammen mit mehr als zwei Gebietsbe-
zeichnungen gefuhrt werden. Teilgebiets- oder Zusatzbezeichnungen dirfen
nur zusammen mit der Bezeichnung des Gebietes gefiihrt werden, der die Teil-
gebiete oder beruflichen Bereiche angehoren.

(3) Wer eine Fachtierarztbezeichnung fuhrt, soll sich in der Regel nur durch
eine Person vertreten lassen, die die gleiche Bezeichnung fihrt.”

Der bisherige 8§ 49 wird zu § 46 und wie folgt geandert:

Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

., 8 46
Tierarztliche Weiterbildung”

Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Vor dem Wort ,Weiterbildung“ wird das Wort ,tierarztliche* eingefugt.

bb) Die Worte ,Bereichen umfal3t* werden durch die Worte ,beruflichen Berei-
chen umfasst” ersetzt.

cc) Folgender Satz 2 wird angefugt:
»Sle dient dem Schutz des Menschen vor Gefahren und Schadigungen
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39.

b)

d)

durch Tierkrankheiten, Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkuntft.
Krankheiten und Leiden der Tiere sollen im Sinne des Tierschutzes ver-
hindert, die Diagnostik und die Therapie verbessert werden.”

Absatz 2 erhalt folgende Fassung:

»(2) Weiterbildungsabschnitte, die weniger als sechs Monate betragen, werden
nur angerechnet, wenn diese vorgeschrieben sind. Die Tierarztekammer kann
von Satz 1 in der Weiterbildungsordnung abweichende Bestimmungen treffen
oder in Einzelfallen Ausnahmen zulassen, wenn es mit den Zielen der Weiterbil-
dung vereinbar ist.”

Der bisherige 8 50 wird zu § 47 und wie folgt geandert:

Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

.8 47
Ermachtigung zur tierarztlichen Weiterbildung und
Zulassung von Weiterbildungsstatten®

Folgende Absatze 1 und 2 werden eingefugt:

»(1) Die Erméachtigung zur tierarztlichen Weiterbildung kann nur erhalten, wer
fachlich und personlich geeignet und mit Ausnahme der Falle des Absatzes 4
an der Weiterbildungsstatte tatig ist. Die Ermachtigung kann grundsétzlich nur
fur das Gebiet, das Teilgebiet oder den beruflichen Bereich erteilt werden, des-
sen Bezeichnung das Kammermitglied fuhrt. Die Weiterbildungsordnung kann
zeitlich befristet Ausnahmen nach Satz 2 zulassen, wenn eine neue Bezeich-
nung nach § 45 Absatz 1 bestimmt wird. Die Ermachtigung kann mehreren
Kammermitgliedern gemeinsam erteilt werden; einem Kammermitglied kbnnen
mehrere Ermé&chtigungen erteilt werden. Mit der Beendigung der Téatigkeit eines
Kammermitglieds in der Weiterbildungsstatte erlischt seine Ermachtigung zur
Weiterbildung.

(2) Weiterbildende sind verpflichtet, die Weiterbildung persénlich zu leiten, nach
den Vorschriften dieses Gesetzes und der Weiterbildungsordnung durchzuftih-
ren, Uber die Weiterbildung in jedem Einzelfall ein Zeugnis auszustellen sowie
die Richtigkeit der Dokumentation der Weiterbildung zu bestétigen. Die Weiter-
bildungsordnung regelt den Mindestumfang der Anleitung durch Weiterbildende,
sofern die Weiterbildung nicht an deren Weiterbildungsstatte erfolgt.”

Absatz 1 wird zu Absatz 3 und Absatz 2 wird zu Absatz 5.
Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geandert:
aaa) Vor dem Wort ,Weiterbildung“ wird das Wort ,tierarztliche* eingeftigt.

bbb) Die Worte ,das Recht der Europaischen Union nicht entgegensteht,
ganz oder teilweise bei ermachtigten niedergelassenen Tierarztinnen
und Tierarzten“ werden durch die Worte ,die Weiterbildungsziele
nicht gefahrdet sind, ganz oder teilweise bei ermachtigten niederge-
lassenen Weiterbildenden* ersetzt.
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f)

40.

41.

bb)

cC)

In Satz 2 wird die Angabe ,8 36 Abs. 4* durch die Angabe ,Absatz 5“ er-
setzt.

Folgender Satz 3 wird angeflgt:

~Weiterbildungsabschnitte, in denen neben der beruflichen Tatigkeit zur
Weiterbildung eine eigene Praxis betrieben wird, sind fur Gebiete und Teil-
gebiete nicht anrechnungsfahig.”

Folgender Absatz 4 wird eingeflgt:

»(4) Die Tierarztekammer kann abweichend von Absatz 3 auf Antrag von Wei-
terzubildenden eine Weiterbildung in eigener Praxis, die die Anforderungen des
Absatzes 5 erflllt, unter verantwortlicher Leitung eines Weiterbildenden geneh-
migen. Die Anrechnung der Weiterbildungszeit fir das Gebiet oder Teilgebiet
setzt voraus, dass die oder der Weiterzubildende

1.

mindestens ein halbes Jahr der gesamten Weiterbildungszeit in einer zu-
gelassenen Weiterbildungsstatte abgeleistet hat oder

erfolgreich Weiterbildungsveranstaltungen absolviert hat, die sicherstellen,
dass gleichwertige Kenntnisse und Fahigkeiten erworben wurden und

der Tierarztekammer nach Abschluss der Weiterbildungszeit nachweist,
dass die Anforderungen der Weiterbildung erflllt und insbesondere die fur
die jeweilige Weiterbildung erforderlichen tierarztlichen Leistungen wah-
rend der Zeit der Weiterbildung in eigener Praxis erbracht wurden.

Die Dauer der Weiterbildungszeit erh6ht sich in diesen Fallen mindestens um
die Halfte der regelméRigen Dauer, wenn die Weiterbildung zu mehr als einem
Viertel der regelmafdigen Gesamtdauer in eigener Praxis abgeleistet wird. § 34
bleibt unberihrt.”

Absatz 5 wird wie folgt gedndert:

aa)
bb)

cC)

Die Angabe ,8§ 36 Abs. 4“ wird durch die Angabe ,8 33 Absatz 3" ersetzt.
Vor dem Wort ,setzt“ werden die Worte ,.zur tierarztlichen Weiterbil-
dung"“ eingefigt.

In Nummer 1 werden die Worte ,die weiterzubildende Tierarztin und der
weiterzubildende Tierarzt* werden durch das Wort ,Weiterzubildende” er-
setzt.

Nach dem neuen 8 47 wird folgende Angabe eingeflgt:

»unterabschnitt 5
Zahnarztliche Weiterbildung“

Der bisherige § 51 wird zu § 48 und wie folgt geandert:

Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

.8 48
Zahnarztliche Weiterbildungsbezeichnungen®
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b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Die Worte ,Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die
Zahnarztekammer* werden durch die Worte ,Die Zahnarztekammer be-
stimmt Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen” ersetzt.

bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:
,Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung ,Offentliches Gesundheits-
wesen.”

c) Absatz 2 erhalt folgende Fassung:
»(2) Teilgebietsbezeichnungen dirfen nur zusammen mit der Bezeichnung des
Gebiets gefiihrt werden, dem die Teilgebiete angehéren.”

42. Der bisherige 8 52 wird zu 8 49 und wie folgt geéandert:

a) Die Uberschrift erhalt folgende Fassung:

»849
Zahnarztliche Weiterbildung”

b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Vor dem Wort ,Weiterbildung“ wird das Wort ,zahnarztliche" eingeflgt.

bb) Die Worte ,Bereichen umfal3t* werden durch die Worte ,beruflichen Berei-
chen umfasst” ersetzt.

c) Die Absatze 2 und 3 werden gestrichen.

d) Folgende Absatze 2 und 3 werden angefugt:
»(2) Ergadnzend zu 8§ 33 Absatz 1 Satz 3 ist weitere Voraussetzung fur die Aner-
kennung der Weiterbildung, dass vor dem Beginn der zahnarztlichen Weiterbil-
dung eine einjahrige allgemeinzahnarztliche Tatigkeit in Vollzeitbeschéftigung
nachgewiesen wird.

(3) Weiterbildungsabschnitte, die weniger als sechs Monate betragen, werden
nur angerechnet, wenn diese vorgeschrieben sind. Die Zahnéarztekammer kann
von Satz 1 in der Weiterbildungsordnung abweichende Bestimmungen treffen
oder in Einzelfallen Ausnahmen zulassen, wenn es mit den Zielen der Weiterbil-
dung vereinbar ist. Weiterbildungsabschnitte, die in der Praxis des Weiterzubil-
denden durchgefiihrt werden, sind fur Gebiete und Teilgebiete nicht anrech-
nungsfahig.”

43. Der bisherige § 50 erhalt folgende Fassung:

”§ 50
Ermachtigung zur zahnarztlichen Weiterbildung
und Zulassung von Weiterbildungsstatten

(1) Die Erméachtigung zur zahnarztlichen Weiterbildung kann nur erhalten, wer fach-
lich und personlich geeignet und an der Weiterbildungsstatte tatig ist. Die Ermé&chti-
gung kann grundsétzlich nur fir das Gebiet, das Teilgebiet oder den beruflichen Be-
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reich erteilt werden, dessen Bezeichnung das Kammermitglied fiihrt. Die Weiterbil-
dungsordnung kann zeitlich befristet Ausnahmen nach Satz 2 zulassen, wenn eine
neue Bezeichnung nach § 48 Absatz 1 bestimmt wird. Die Ermé&chtigung kann meh-
reren Kammermitgliedern gemeinsam erteilt werden; einem Kammermitglied kdnnen
mehrere Ermé&chtigungen erteilt werden. Mit der Beendigung der Téatigkeit eines Wei-
terbildenden an der Weiterbildungsstatte erlischt dessen Ermachtigung zur Weiterbil-
dung.

(2) Weiterbildende sind verpflichtet, die Weiterbildung persoénlich zu leiten, nach den
Vorschriften dieses Gesetzes und der Weiterbildungsordnung durchzufihren, tber
die Weiterbildung in jedem Einzelfall ein Zeugnis auszustellen sowie die Richtigkeit
der Dokumentation der Weiterbildung zu bestatigen.

(3) Die zahnarztliche Weiterbildung kann, soweit die Weiterbildungsziele nicht ge-
fahrdet sind, ganz oder teilweise bei erméchtigten niedergelassenen Weiterbildenden
durchgeftihrt werden. Die Ermé&chtigung gilt in ihrem Umfang zugleich als Zulassung
der Praxis als Weiterbildungsstatte nach Absatz 4.

(4) Die Zulassung einer Weiterbildungsstatte nach 8§ 33 Absatz 3 zur zahnarztlichen
Weiterbildung setzt voraus, dass

1. die Anzahl der Patientinnen und Patienten und die Art der vorkommenden Er-
krankungen Weiterzubildenden die Méglichkeit geben, sich in der vorgegebe-
nen Zeit mit den fir das Gebiet typischen Zahn-, Mund- oder Kieferkrankheiten
vertraut zu machen,

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der Entwick-
lung der Zahnheilkunde Rechnung tragen, und

3. regelmaRige Konsiliartatigkeit ausgeubt wird."

44. Nach dem neuen 8 50 wird folgende Angabe eingeflgt:

»Unterabschnitt 6
Psychotherapeutische Weiterbildung*

45. Die bisherigen 88 51 bis 53 erhalten folgende Fassung:
”§ 51
Psychotherapeutische Weiterbildungsbezeichnungen

(1) Die Psychotherapeutenkammer bestimmt Gebiets-, Schwerpunkt und Zusatzbe-
zeichnungen in den Versorgungsbereichen

1. Psychotherapie fur Kinder- und Jugendliche,
2. Psychotherapie fir Erwachsene,
3. Neuropsychologische Psychotherapie.

(2) Wer eine Gebietsbezeichnung fuhrt, darf grundséatzlich nur in dem Gebiet tatig
werden. Wer eine Schwerpunktbezeichnung fihrt, muss auch in diesem gebietsspe-
zifischen Schwerpunkt tatig werden. Die Weiterbildungsordnung kann Ausnahmen
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von Satz 1 oder 2 zulassen, wenn zur Sicherung des Therapieerfolgs eine gebiets-
Ubergreifende psychotherapeutische Behandlung erforderlich ist oder eine zuvor be-
gonnene psychotherapeutische Behandlung abgeschlossen werden soll.

(3) Eine Zusatzbezeichnung darf nur zusammen mit einer Gebietsbezeichnung ge-
fuhrt werden.

(4) Wer eine Gebietsbezeichnung fuhrt, soll sich in der Regel nur durch eine Person
vertreten lassen, die die gleiche Gebietsbezeichnung fuhrt.

§ 52
Psychotherapeutische Weiterbildung

(1) Die psychotherapeutische Weiterbildung umfasst insbesondere die Vertiefung der
Kenntnisse und Fahigkeiten in der Vorbeugung, Verhitung, Erkennung und Behand-
lung von Stérungen mit Krankheitswert, einschlief3lich der Wechselbeziehungen zwi-
schen Mensch und Umwelt, der Begutachtung, der notwendigen MalRnahmen der
Rehabilitation und der Mal3nahmen zur Qualitatssicherung. Sie qualifiziert fir Tatig-
keiten in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung, in der stationéaren und
teilstationaren Versorgung, der Pravention, der Rehabilitation und im institutionellen
Bereich.

(2) Die Weiterbildung in den Gebieten nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 und 2 umfasst
auch die Qualifizierung in mindestens einem wissenschaftlich anerkannten Psycho-
therapieverfahren, nach Nummer 3 in Methoden und Techniken eines wissenschaft-
lich anerkannten Psychotherapieverfahrens.

(3) Weiterbildungsabschnitte, die weniger als sechs Monate betragen, werden nur
angerechnet, wenn diese vorgeschrieben sind. Die Psychotherapeutenkammer kann
von Satz 1 in der Weiterbildungsordnung abweichende Bestimmungen treffen oder in
Einzelfallen Ausnahmen zulassen, wenn es mit den Zielen der Weiterbildung verein-
bar ist. Weiterbildungsabschnitte, in denen neben der beruflichen Tatigkeit zur Wei-
terbildung eine eigene Praxis betrieben wird, sind fiir Gebiete und gebietsspezifische
Schwerpunkte nicht anrechnungsféahig.

(4) Weiterbildungsabschnitte, die in der Praxis des Weiterzubildenden durchgefiihrt
werden, sind fur Gebiete und Schwerpunkte nicht anrechnungsfahig.

§ 53
Ermachtigung zur psychotherapeutischen Weiterbildung
und Zulassung von Weiterbildungsstatten

(1) Die Erméachtigung zur psychotherapeutischen Weiterbildung kann nur erhalten,
wer fachlich und personlich geeignet und an der Weiterbildungsstatte tatig ist. Die Er-
machtigung kann grundsétzlich nur fir das Gebiet, den gebietsspezifischen Schwer-
punkt oder den beruflichen Bereich erteilt werden, dessen Bezeichnung das Kam-
mermitglied fuhrt. Kammermitgliedern, die eine Bezeichnung nach 8§ 1 Absatz 1 des
Gesetzes Uber die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz - PsychThG) vom
16. Juni 1998 (BGBI. | S. 1311), zuletzt geéndert durch Artikel 18 des Gesetzes vom
15. August 2019 (BGBI. | S. 1307), fuhren, kann eine entsprechende Erméchtigung
erteilt werden, sofern die in der Ausbildung und durch Berufserfahrung erworbenen

35



Drucksache 19/#N!# Schleswig-Holsteinischer Landtaqg - 19. Wahlperiode

Kenntnisse und Fahigkeiten gleichwertig sind. Die Weiterbildungsordnung kann zeit-
lich befristet Ausnahmen nach Satz 2 zulassen, wenn eine neue Bezeichnung nach
§ 51 Absatz 1 bestimmt wird. Die Ermé&chtigung kann mehreren Kammermitgliedern
gemeinsam erteilt werden; einem Kammermitglied kbnnen mehrere Ermachtigungen
erteilt werden. Mit der Beendigung der Tatigkeit eines Weiterbildenden an der Wei-
terbildungsstétte erlischt dessen Erméchtigung zur Weiterbildung.

(2) Weiterbildende sind verpflichtet, die Weiterbildung persoénlich zu leiten, nach den
Vorschriften dieses Gesetzes und der Weiterbildungsordnung durchzufthren, tber
die Weiterbildung in jedem Einzelfall ein Zeugnis auszustellen sowie die Richtigkeit
der Dokumentation der Weiterbildung zu bestatigen.

(3) Die psychotherapeutische Weiterbildung kann, soweit die Weiterbildungsziele
nicht gefahrdet sind, ganz oder teilweise bei ermachtigten niedergelassenen Weiter-
bildenden durchgefiihrt werden. Die Ermachtigung gilt in ihrem Umfang zugleich als
Zulassung der Praxis als Weiterbildungsstatte nach Absatz 4.

(4) Die Zulassung einer Weiterbildungsstatte nach § 33 Absatz 3 zur psychothera-
peutischen Weiterbildung setzt voraus, dass

1. Patientinnen und Patienten in so ausreichender Zahl und Art behandelt werden,
dass Weiterzubildenden die Méglichkeit gegeben wird, sich in der vorgegebe-
nen Zeit mit typischen Krankheiten des Gebietes oder gebietsspezifischen
Schwerpunktes vertraut zu machen,

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der psycho-
therapeutischen Entwicklung Rechnung tragen, und

3. regelmaRig fallbezogene Supervisionstatigkeit ausgeubt wird.”
46. Die bisherigen 88 53a bis 53c werden gestrichen.

47. In 8 79 erhalt Absatz 2 Satz 2 folgende Fassung:

»8 14 Absatz 1 Satz 3 und 8§ 24 Absatz 2 Nummer 5 finden Anwendung auf Kammer-
wahlen nach dem 1. Juli 2022.*

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkindung in Kraft.
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkinden.

Kiel,
Daniel Gunther
Ministerprasident
Dr. Heiner Garg Jan Philipp Albrecht
Minister fir Soziales, Gesundheit, Minister fir Energiewende, Landwirtschatft,
Jugend, Familie und Senioren Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Begrindung:
Zu Artikel 1:

A. Allgemeines:

Die Regelungen zur Weiterbildung von Mitgliedern der Heilberufekammern, d. h. An-
gehorigen akademischer Heilberufe, in Schleswig-Holstein wurden in ihren Grundzu-
gen bereits 1996 im Heilberufekammergesetz (HBKG) getroffen. Der seitdem einge-
tretenen Entwicklung im Weiterbildungsbereich ist bislang lediglich innerhalb dieses
Ausgangsrahmens Rechnung getragen worden. Um die Qualitat der Versorgung wei-
terhin durch qualifizierte Fachkrafte sicherzustellen, gednderten Versorgungsbedarfen
von Patientinnen und Patienten gerecht zu werden und auch zukiinftig eine attraktive,
flexible Weiterbildung im Kammerbereich anbieten zu kénnen, wurden die Weiterbil-
dungsregelungen in den Satzungen der Kammern zuletzt zwar vielfach angepasst;
sie stol3en hierbei aber an die Grenzen Uberkommener Gesetzesregelungen. Dies
betrifft insbesondere die neu ausgerichtete arztliche Weiterbildung sowie — nach der
Reform der Psychotherapeutenausbildung — die psychotherapeutische Weiterbildung,
die erstmals umfassende Regelungen auf Landesebene erforderlich macht.

Weiterbildung wird zunehmend aus dem Blickwinkel der Kompetenzorientierung be-
trachtet und dementsprechend ausgerichtet. Neben fachspezifischen Inhalten ist da-
nach auch der Nachweis allgemeiner Kompetenzen verlangt. Weiterbildung findet
nach wie vor grundsétzlich in Vollzeit an einer Weiterbildungsstatte statt. Sie kann
aber, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu kdnnen, auch in Teilzeit sowie in
besonderen Versorgungssituationen selbst auf Distanz oder in Ausnahmefallen auch
in eigener Praxis erfolgen, sofern dieses zur Sicherstellung des Fachkraftenach-
wuchses erforderlich ist. Um den Fachkraftenachwuchs auch kinftig im Rahmen der
Weiterbildung auf hohem Niveau zu qualifizieren, sind in den einzelnen Heilberufen
dariiber hinausgehende spezifische MalRnahmen angezeigt. Diese Entwicklungen
konnen im seit 1996 bestehenden Regelwerk des Abschnitts IV des HBKG nur be-
grenzt abgebildet werden.

Das vorgelegte Anderungsgesetz entwickelt die bestehenden Weiterbildungsregelun-
gen mit Blick auf zwischenzeitlich novellierten Musterweiterbildungsordnungen auf
Bundesebene weiter, vereinfacht Verfahren, tragt Bedarfen an Flexibilisierung und Di-
gitalisierung Rechnung und passt die Regelungen zur Anerkennung auslandischer
Weiterbildungsnachweise unter dem Gesichtspunkt des Patientenschutzes an.
Gleichzeitig soll in Fallen der beschleunigten Fachkrafteeinwanderung nach § 81a
Aufenthaltsgesetz Gber die Anerkennung von Weiterbildungsabschlissen aus Dritt-
staaten nunmehr binnen zwei Monaten entschieden werden. Von der Gesetzessyste-
matik her wird den Kammern im Abschnitt IV ,Weiterbildung“ zugunsten der Uber-
sichtlichkeit jeweils ein umfangreicherer eigener Regelungsbereich (Unterabschnitt)
fur kammer- bzw. berufsspezifische Regelungen zugeordnet. Der Unterabschnitt 6
wird komplett angepasst, um die landesrechtliche Grundlage fir die zukinftige psy-
chotherapeutische Weiterbildung und damit fiir die Genehmigung der zuktnftigen
Weiterbildungsordnung der Psychotherapeutenkammer zu schaffen. In der neuen
Struktur kann auch zukinftigen Entwicklungen einfacher Rechnung getragen werden.
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Das Fuhren eines Weiterbildungsregisters ermoglicht es, Aussagen zu den sich in
Weiterbildung befindenden Kammermitgliedern zu machen.

2016 wurden auf Bundesebene ergdnzende Vorschriften zur Durchfiihrung der Ver-
ordnung (EU) Nummer 536/2014 tber klinische Prifungen mit Humanarzneimitteln
getroffen. Damit wurde das bislang ubliche nationale Verfahren der Doppelbewertung
einer klinischen Prifung durch Zulassungsbehdrde und Ethikkommission abge-
schafft. An der Bewertung eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prifung
nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) nehmen zukinftig nur 6ffentlich-rechtliche Ethik-
kommissionen der Lander teil, die sich beim Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) haben registrieren lassen. Diese Registrierung erfolgt auf freiwil-
liger Basis.

Mit dem Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz (MPDG) wurde das nationale
Medizinprodukterecht an die Verordnung (EU) Nummer 745/2017 tber Medizinpro-
dukte (MDR) und die Verordnung (EU) Nummer 746/2017 Uber In-vitro-Diagnostika
(IVDR) angepasst. Das Medizinproduktegesetz (MPG) trat im Wesentlichen am

26. Mai 2021 aulRRer Kraft und wurde zeitgleich durch das Medizinprodukterecht-
Durchfihrungsgesetz (MPDG) abgeldst. Fur In-vitro-Diagnostika sind das MPG und
die Verordnung uber klinische Prufungen von Medizinprodukten (MPKPV) noch bis
zum 25. Mai 2022 anzuwenden. Die Regelungen der IVDR gelten erst ab dem

26. Mai 2022.

8 6 HBKG, die rechtliche Grundlage fur die Tatigkeit von Ethikkommissionen, ist auf-
grund der auf Bundesebene erfolgten Anderungen anzupassen.

Im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens sind jingst mit dem Patienten-
daten-Schutz-Gesetz (PDSG) neuerliche Anderungen des Funften Buches Sozialge-
setzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung - (SGB V) zur Etablierung der Telema-
tikinfrastruktur (T1) und Einfihrung digitaler Anwendungen herbeigefiihrt worden. We-
sentliches Ziel des PDSG ist es, die Moglichkeiten insbesondere der elektronischen
Patientenakte (ePA) fur alle Versicherten nutzbar zu machen, indem sie hinsichtlich
ihrer Inhalte sowie der Verarbeitungsbefugnisse und der Zugriffskonzeption ndher
ausgestaltet wird. Mdgliche, fur die Versicherten freiwillige, Inhalte sind z. B. Be-
funde, Diagnosen und TherapiemalRnahmen, Behandlungsberichte, Arztbriefe, Impf-
passe, Mutterpasse, Untersuchungshefte fir Kinder und Zahnbonushefte. Auf3erdem
sollen der Notfalldatensatz und der Medikationsplan als Anwendungen der Tl, die
von der elektronischen Gesundheitskarte (eGK, ,Versichertenkarte) unterstitzt wer-
den, in die ePA integriert werden kdnnen. Der Schllissel zur ePA ist fur Versicherte
die eGK, die im Ubrigen insbesondere als Versicherungsnachweis und zur Abrech-
nung dient. Damit auch die Leistungserbringer diese lesen und beftillen konnen,
missen sie Zugriffs- und Verarbeitungsrechte erhalten. Dies soll durch elektronische
Heilberufs- und Berufsausweise (eHBA/eBA) erfolgen, die u. a. die elektronische Sig-
natur und Verschlisselungselemente enthalten. Gemal § 340 Absatz 1 SGB V sind
die Lander verpflichtet, Stellen zu bestimmen, die fur die Ausgabe der eH-BA/eBA
sowie von Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen (z.
B. Praxen, Apotheken) zustandig sein sollen.

Den schleswig-holsteinischen Heilberufekammern wurde die Aufgabe der Ausgabe
von elektronischen Heilberufsausweisen an Kammermitglieder bereits Ubertragen.

39



Drucksache 19/#N!# Schleswig-Holsteinischer Landtaqg - 19. Wahlperiode

Daruber hinaus ist zur Nutzung der vorgesehenen Anwendungen nunmehr zusatzlich
eine Authentifizierung der Leistungserbringerinstitutionen (z. B. Praxen, Apotheken)
notwendig, die mittels eines elektronischen Institutionsausweises (Security Module
Card — Betriebsstatte, kurz SMC-B) erfolgt. Inhaberinnen und Inhaber von Arzt-,
Zahnarzt- und Psychotherapie-Praxen beziehen diese Ausweise uber die Kassen-
arztliche bzw. Kassenzahnarztliche Vereinigung. Fir Apotheken schleswig-holsteini-
scher Kammermitglieder soll diese Aufgabe die Apothekerkammer tbernehmen. § 3
Absatz 1 Nummer 7 des derzeit geltenden HBKG ist daher anzupassen. Daruber hin-
aus ist die Berechtigung der Kammern, Mitgliederdaten nach § 313 Absatz 5 SGB V
an den Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur weiterzuleiten, in die Regelun-
gen aufzunehmen.

Die gesetzlichen Regelungen zur Wahl von Kammerversammlungen werden auf das
erforderliche Mal3 reduziert und an aktuelle Erfordernisse (elektronische Wahl) ange-
passt. Einzelheiten hierzu wird die Wahlverordnung treffen, welche nach Inkrafttreten
dieses Anderungsgesetzes zu aktualisieren ist.

Dartiber hinaus wird verschiedenen Anderungsbedarfen der Heilberufekammern Rech-
nung getragen sowie die zwischenzeitlich erfolgte Rechtsprechung beriicksichtigt.

Zur Begriindung einzelner Anderungen wird auf die jeweilige Einzelbegriindung ver-
wiesen.

Der Gesetzentwurf steht mit dem Recht der Européaischen Union im Einklang. Insbe-
sondere bertcksichtigt er die Anforderungen der Richtlinie (EG) 36/2005 des Europa-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 tber die Anerkennung
von Berufsqualifikationen. Die Ubereinstimmung des Gesetzentwurfes mit der Richtli-
nie (EU) Nummer 958/2018 des Europdaischen Parlaments und des Rates vom

28. Juni 2018 uber eine Verhaltnismaligkeitsprufung vor Erlass neuer Berufsregle-
mentierungen (ABI. L 173 vom 9. Juli 2018, S. 25) wurde nach § 3 VerhaltnismaRig-
keitsprufungsgesetz festgestellt.

B. Im Einzelnen:

Zu Nummer 1
(Inhaltsverzeichnis)

Es handelt sich um Folgednderungen. Dariiber hinaus wurden die Bezeichnungen im
Inhaltsverzeichnis an den aktuellen Stand gemaR Ziffer 6.2 der geltenden Richtlinien
Uber Gesetz- und Verordnungsentwurfe angepasst und die Gliederungseinheiten mit
arabischen Ziffern bezeichnet.

Zu Nummer 2
(8 2 HBKG)

Die postgraduale Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten oder zur
Psychologischen Psychotherapeutin bzw. zum Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten oder zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin wurde zum 1. Sep-
tember 2020 durch ein Direktstudium Psychotherapie abgel6st. Das Studium besteht
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aus einem dreijahrigen Bachelorstudium und einem darauf aufbauenden zweijéhri-
gen Masterstudiengang. Am Ende des Masterstudiums steht ein Staatsexamen, sog.
Psychotherapeutische Prifung, deren erfolgreicher Abschluss neben persdnlichen
Voraussetzungen zur Erteilung der Approbation berechtigt. Dem Studium schlief3t
sich eine Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten oder zur Fachpsychotherapeu-
tin an.

Die zukinftige Berufsbezeichnung wird daher in die Regelung des Absatzes 1 Satz 1
zur Kammermitgliedschaft aufgenommen. Die neue Berufsbezeichnung wird langfris-
tig die bisherigen Berufsbezeichnungen ,Psychologische Psychotherapeutin® oder
.Psychologischer Psychotherapeut” sowie ,Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutin“ oder ,Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut” ablésen. Berufsangehdorige
mit einer Approbation nach altem Recht fiihren weiterhin ihre jeweilige Berufsbe-
zeichnung. Alle haben die gleichen Rechte und Pflichten und sind Mitglieder der Psy-
chotherapeutenkammer.

Nach § 2 Absatz 1 Satz 2 sind auch die Psychotherapeuten in Ausbildung (PIA) Mit-
glieder der Psychotherapeutenkammer und kdénnen als Mitglieder der Kammerver-
sammlung gewahlt werden. Sofern diese ihre Ausbildung beenden, verlieren sie
nach § 18 Nummer 1 automatisch den Sitz in der Kammerversammlung mit der
Folge, dass nach 8§ 19 das Ersatzmitglied den Platz einnimmt. Die Ergdnzung in Ab-
satz 1 Satz 3 fuhrt dazu, dass PIAs ihr Amt in der Kammerversammlung weiterhin
ausuben kbnnen. Hierzu mussen diese ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, in
Schleswig-Holstein unverziglich einen Antrag auf Erteilung der Approbation gestellt
haben und der Antrag auf Erteilung der Approbation noch nicht bestandskraftig abge-
lehnt worden sein. Sofern die Approbation erteilt wird, bleiben diese Mitglieder der
Kammerversammlung und Gben ihr Mandat weiterhin aus. Die Neuregelung sichert
damit auch die Kontinuitat der Arbeit der Kammerversammlung.

Zu Nummer 3
(8 3HBKG)

Alle Heilberufekammern arbeiten gemeinwohlorientiert, ibernehmen als Koérper-
schaften des offentlichen Rechts staatliche Aufgaben und nehmen dabei auch die
beruflichen Belange ihrer Mitglieder wahr. Sie sind keine ,Lobbyorganisationen®. Dies
soll durch die in Absatz 1 Satz 1 erfolgte ausdrickliche Nennung der Gemeinwohlori-
entierung starker herausgestellt werden, um diese grundséatzliche Ausrichtung der
Kammerarbeit auch Dritten zu verdeutlichen. Kammern gleichen die Belange ihrer
Berufsangehorigen stets mit ihrer Gemeinwohlverpflichtung und Aufsichtsfunktion ab.

Bisher verfligen die Kammern nicht tiber Informationen, welche Arztinnen und Arzte,
Zahnarztinnen und Zahnérzte, Tierarztinnen und Tierarzte, Apothekerinnen und Apo-
theker oder Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sich in welcher Weiterbil-
dung befinden, so dass Aussagen zum zu erwartenden Fachkréftenachwuchs nicht
maoglich sind. Mit Hilfe des Weiterbildungsregisters und den Weiterbildungsdokumen-
tationen sollen zukiinftig Aussagen zu dem Ablauf, dem Qualifizierungsstand, der
Qualitat und der Nachfrage nach Weiterbildungen mdglich sein. Auf diesem Wege
konnten auch friihzeitig Versorgungsengpéasse erkannt und Gegenmafinahmen zur
Steigerung der Attraktivitat einzelner Weiterbildungsgange ergriffen werden. Die
Kammern der Heilberufe, zu deren Aufgaben die Weiterbildung ihrer Mitglieder z&hlt,
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erhalten durch die Erweiterung des Aufgabenkatalogs um die Nummer 4 die Auf-
gabe, ein Weiterbildungsregister zu fuhren. Mit Inkrafttreten der Weiterbildungsord-
nung der Arztekammer zum 1. Juli 2020 wurde mit dem Aufbau eines elektronischen
Logbuchs zur kontinuierlichen Dokumentation der arztlichen Weiterbildung in Schles-
wig-Holstein bereits begonnen. Eventuelle Mehrkosten waren aus den nach § 10 er-
hobenen Geblhren oder den Mitgliedsbeitrdgen zu decken.

Aufgabe der Kammern ist bereits die Ausgabe von Heilberufsausweisen und sonsti-
gen Bescheinigungen an Kammermitglieder. Angesichts zunehmender Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen soll in der neuen Nummer 8 (bislang Nummer 7) klarge-
stellt werden, dass eine Bescheinigung personen-, insbesondere berufsbezogener
Attribute auch elektronisch mdglich ist. Die Regelung bezieht sich dabei auf jedwede
Bescheinigung von Angaben, tber welche die Kammer aufgrund der nach § 8 erho-
benen Daten verfugt und welche vom Kammermitglied begehrt wird. Angesichts des-
sen sind die Kammern nunmehr auch zu den Stellen nach 8§ 340 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa SGB V zu bestimmen,
die elektronische Heilberufsausweise ausgeben und damit zugleich die Berechtigung
zu deren Bezug bestétigen. Die Apothekerkammer soll zudem elektronische Instituti-
onsausweise (SMC-B) an Apotheken ausgeben, deren Inhaber ihre Kammermitglie-
der sind, wiederum einschlief3lich Bestatigung der Berechtigung; insoweit wird sie
auch zur zustandigen Stelle nach § 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Nummer 4
bestimmt. Antragsberechtigt sind auch Personen, die eine Apotheke gepachtet ha-
ben oder diese verwalten. Die Ausgabe der SMC-B Karte an Krankenhausapotheken
erfolgt hingegen tber die Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverar-
beitung GmbH (DKTIG), deren Gesellschafter die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft und die 16 Landeskrankenhausgesellschaften sind. Mit der SMC-B weisen
sich Betriebsstatten gegeniber den Diensten der Telematikinfrastruktur als berech-
tigte Teilnehmer aus. Fiir Mitglieder der Arzte-, Zahnarzte- und Psychotherapeuten-
kammer erfolgen die Bestatigungen der Praxiseigenschaft und die Ausgabe der
SMC-B durch die Kassenarztliche bzw. Kassenzahnarztliche Vereinigung. Berufsméa-
Bige Gehilfen (Praxis- oder medizinisches Krankenhauspersonal) nehmen Uber die
Institutionskarte an den Diensten der Telematikinfrastruktur teil. Sofern fur diese ein
Berufsausweis erforderlich wird, soll dieser vom ,Elektronischen Gesundheitsberufe-
register”, einer gemeinsamen Stelle der Lander mit Sitz in Minster (Nordrhein-West-
falen), ausgestellt werden.

Bei der in der Nummer 10 vorgenommenen Anpassung handelt es sich um eine
Folgeanderung zu § 32.

Bei den Anpassungen in Absatz 6 handelt es sich um Folgeanderungen. Daruber
hinaus wurde der Verweis auf das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Schleswig-
Holstein aktualisiert und die derzeit nach den Richtlinien Uber Gesetz- und Verord-
nungsentwiirfe Ubliche Zitierweise fir Richtlinien verwandt. Bei der Anderung in

Satz 2 handelt es sich um eine Folgeédnderung zu § 34a.
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Zu Nummer 4
(8 6 HBKG)

Mit dem Vierten Gesetzes zur Anderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vor-
schriften wurden ergdnzende Vorschriften zur Durchfiihrung der Verordnung (EU)
Nummer 536/2014 Uber klinische Prifungen mit Humanarzneimitteln getroffen. Damit
wurde das bislang tbliche nationale Verfahren der Doppelbewertung einer klinischen
Prifung durch Zulassungsbehdrde und Ethikkommission abgeschafft. An der Bewer-
tung eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prifung nach dem Arzneimit-
telgesetz (AMG) durfen zukinftig nur 6ffentlich-rechtliche Ethikkommissionen der
Lander teilnehmen, die sich beim Bundesinstitut fir Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) haben registrieren lassen. Die Registrierung der Ethikkommissionen ist frei-
willig. Die Ethikkommission bei der Arztekammer und die Ethikkommission des Fach-
bereichs Medizin der CAU Kiel mdchten weiterhin Vorhaben tber klinische Prifun-
gen mit Humanarzneimitteln bewerten. Im Rahmen des beim BfArM zu durchlaufen-
den Genehmigungsverfahrens nimmt die nach Geschéftsverteilungsplan zustandige
Ethikkommission zukinftig nur noch gutachterlich Stellung. Die letztendliche Geneh-
migung erfolgt durch das BfArM selbst.

Mit dem Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz (MPDG) wurde das nationale
Medizinprodukterecht an die Verordnung (EU) Nummer 745/2017 tGber Medizinpro-
dukte (MDR) und die Verordnung (EU) Nummer 746/2017 Uber In-vitro-Diagnostika
(IVDR) angepasst. Das Medizinproduktegesetz (MPG) trat im Wesentlichen am

26. Mai 2021 aulRRer Kraft und wurde zeitgleich durch das Medizinprodukterecht-
Durchfihrungsgesetz (MPDG) abgeldst.

Lediglich far In-vitro-Diagnostika sind das MPG und die Verordnung ber klinische
Prufungen von Medizinprodukten (MPKPV) noch bis zum 25. Mai 2022 anzuwenden.
Die Regelungen der IVDR gelten erst ab dem 26. Mai 2022.

Das MPDG sieht fiir Produkte im Anwendungsbereich der MDR sowie fur In-vitro-Di-
agnostika auch weiterhin das ,gestufte Verfahren“ vor. Ebenso wird die Aufteilung
der Zustandigkeiten zwischen der Ethikkommission und der jeweils zustandigen Bun-
desoberbehdrde (BfArM/Paul-Ehrlich-Institut (PEI)) bei der Bewertung der Vorhaben
beibehalten. Das positive Votum der zustandigen offentlich-rechtlichen Ethikkommis-
sion ist weiterhin Voraussetzung fur eine die Genehmigung der klinischen Prifung
bzw. Leistungsstudie durch die zustandige Bundesoberbehdrde.

Die Zustandigkeit der Ethikkommission bestimmt sich genauso wie bisher nach dem
Sitz der zustandigen Leitung fur das Vorhaben (Priferin bzw. Prufer, Hauptpruferin

bzw. Hauptprifer oder Leiterin bzw. Leiter bei multizentrisch durchgefihrten Vorha-
ben). Daher ist in jedem Bundesland zumindest eine o6ffentlich-rechtliche Ethikkom-
mission fir die Bewertung von Vorhaben nach den medizinprodukterechtlichen Vor-
schriften vorzuhalten.

Fur die Durchfiihrung sonstiger klinischer Prifungen zu wissenschaftlichen Zwecken
bedurfte es nach dem MPG bislang keiner behdrdlichen Beteiligung. Mal3geblich war
eine Stellungnahme der fur die arztliche Priferin oder den arztlichen Priufer zustandi-
gen Ethikkommission nach den berufsrechtlichen Vorgaben. Durch das MPDG &n-
dert sich die Rechtslage dahingehend, dass fir eine sonstige klinische Prifung im
Sinne von 8 3 Nummer 4 MPDG sowohl eine Stellungnahme bei der fir die Priferin
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bzw. den Prufer, Hauptpriferin bzw. Hauptprifer oder Leiterin bzw. Leiter der sonsti-
gen klinischen Prifung nach Landesrechts zustandigen Ethikkommission einzuholen,
als auch ein Anzeigeverfahren bei der Bundesoberbehorde erforderlich ist. Fir die
Stellungnahme der Ethikkommission sieht das MPDG ein eigenstandiges Verfahren
vor. Die zustimmende Stellungnahme der Ethikkommission gehort zu den einzu-
reichenden Unterlagen. Die Rechtsgrundlage des § 6 fur die Tatigkeit von Ethikkom-
missionen in Schleswig-Holstein ist daher anzupassen.

Die Rechtsgrundlage fiir die Errichtung einer Ethikkommission bei der Arztekammer
Schleswig-Holstein ist wie bisher in Absatz 1 enthalten. Satz 2 weist wie bislang auch
die Aufgabe der Bewertung nach medizinprodukterechtlichen Vorschriften der Ethik-
kommission bei der Arztekammer als Aufgabe zur Erfiillung nach Weisung zu. Satz 3
berticksichtigt das neu eingefihrte Verfahren zur Bewertung von Antragen nach dem
AMG. Hier besteht die Mdglichkeit fur landesrechtlich geregelte Ethikkommissionen
an Bewertungsverfahren mitzuwirken, jedoch keine Verpflichtung. GemalR den Ver-
ordnungen (EU) Nummer 536/2014, (EU) Nummer 745/2017 und Nummer 746/2017
wird fur die Vorhaben die zustandige Ethikkommission als eine unabhéangige Instanz
definiert. Zwar war eine fachliche Unabhangigkeit schon bislang Voraussetzung fur
die Arbeit der Kommission, sie wird nunmehr aber als Zusatz zur Klarstellung in den
Satz 1 aufgenommen, um dieser Intention des europaischen Gesetzgebers Ausdruck
zu verleihen. Die fachliche Unabhangigkeit bezieht sich dabei nach dem Wortlaut
und den Erwagungsgrunden der Verordnung (EU) Nummer 536/2014 nicht nur auf
Sponsoren, sondern auch auf jegliche Personen und Stellen, die das Votum beein-
flussen kdnnten. Dies entspricht Sinn und Zweck der Einsetzung einer Ethikkommis-
sion und ihrer Aufgabe, eine sachverstandige Bewertung unabhangig zu erstellen.

Absatz 2 ist unverandert.

Die Verordnungen oder Fachgesetze sehen eine interdisziplindre Zusammensetzung
vor, um ein ausgewogenes ethisches Votum der Ethikkommission sicherzustellen.
Damit soll auch gewahrleistet werden, dass die Ethikkommission fiir die ihr oblie-
gende ethische Bewertung tUber ausreichende wissenschaftliche und fachspezifische
Expertise verfugt. Die Mitglieder der Kommission gehdren daher unterschiedlichen
Fachrichtungen an. Vorhandenes Fachwissen und gemachte Erfahrungen sowie un-
terschiedliche Ansétze, Methoden und Sicht- und Denkweisen kdnnen so zur Bewer-
tung von Vorhaben herangezogen und zusammengefuhrt werden. Das AMG und das
MPDG legen hier Mindeststandards fest. Die Regelung in Absatz 3 fordert daher le-
diglich im Grundsatz eine an der Aufgabe orientierte interdisziplinare Zusammenset-
zung der Kommission, welche in der Satzung der Ethikkommission konkret beschrei-
ben werden kann (8 6 Absatz 5 Nummer 3). Dariber hinaus mussen die Mitglieder
der Kommission unabhangig vom Sponsor, der Prifstelle und den beteiligten Prufern
sowie frei von jeder anderen unzuléassigen Beeinflussung sein. Sie sind zur Vertrau-
lichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. Die Geschlechter sollen in der Kommis-
sion angemessen vertreten sein, sofern dieses bei Beachtung der fachlichen Exper-
tise der Mitglieder mdglich ist. Dies gilt auch fur die Auswahl von externen Sachver-
standigen. Mitglieder und Sachverstandige sind ehrenamtlich tatig.

Absatz 4 regelt die Erhebung von Gebuhren fur die Tatigkeit der Ethikkommission.
Das in der Anlage 3 zu § 12 Klinische Prifung-Bewertungsverfahren-Verordnung
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enthaltene Gebuhrenverzeichnis legt die der Ethikkommission zustehenden Gebuh-
ren und Rahmensatze im Zusammenhang mit klinischen Prifungen von Arzneimit-
teln bundeseinheitlich fest. Dariiber hinaus erhebt die Arztekammer wie bislang Ge-
bihren nach 8§ 10 Absatz 2 fir die Tatigkeit der Ethikkommission.

Der Absatz 5 entspricht weitestgehend dem bisherigen § 6 Absatz 4. Bundesrechtli-
che Vorgaben, wie beispielsweise die der Klinische Prifung-Bewertungsverfahren-
Verordnung fur AMG Bewertungen, die Geschaftsordnung oder die Vorgaben zur Ar-
beitsweise der Ethikkommission nach MPG und MPDG, sind zu beachten und erset-
zen ggf. Regelungen in der Satzung tber die Ethikkommission. Da das HBKG von
einer konkreten Beschreibung der interdisziplinaren Zusammensetzung absieht, be-
steht nunmehr die Verpflichtung, diese Zusammensetzung in Abhangigkeit von der
Aufgabe in der Satzung festzuschreiben (Nummer 3). Da es fiir Bewertungen auf-
grund des AMG zukunftig keine konkurrierenden Voten mehr geben wird, ist diese
Verpflichtung in Nummer 5 gestrichen worden. Nummer 7 verwendet eine ge-
schlechtsneutrale Bezeichnung. Uber die Arbeit der Ethikkommission wird bereits
jahrlich Bericht erstattet, die Satzung legt Einzelheiten hierzu fest (Nummer 10). Dar-
Uber hinaus wurden die Verweise angepasst.

Der bisherige Absatz 5 wurde in § 6 Absatz 6 Gibernommen. Auch nach Anderung
des Bewertungsverfahrens fiir klinische Prifungen von Arzneimittel erfillt die Ethik-
kommission weiterhin eine 6ffentlich-rechtliche Aufgabe zum Schutz von Patientin-
nen und Patienten, indem sie einen Beitrag zur Erhéhung der Arzneimittel- und Medi-
zinproduktesicherheit leistet und Gesundheitsgefahren beim Einsatz von Arzneimit-
teln und Medizinprodukten minimiert. An einer Ersatzhaftung des Landes fir Haft-
pflichtschaden, die Uber die derzeit durch die Vermégensschaden- und Betriebshaft-
pflichtversicherung abgedeckte Deckungssumme je Schadensfall hinausgehen, ist
daher festzuhalten. Es ist zu erwarten, dass aufgrund des geanderten Verfahrens fr
die Bewertung klinischer Prifungen von Arzneimitteln sowohl die Zahl moéglicher
Schadensfélle als auch mégliche Schadenssummen weit geringer ausfallen werden
(z.T. fehlende AuRenwirkung des Handelns der Ethikkommission). Damit reduziert
sich auch das grundsétzliche Ersatzhaftungsrisiko fir das Land Schleswig-Holstein.
Allerdings bleibt offen, wie sich die Verfahren fur die sonstigen klinischen Prifungen
nach dem MPDG zukiinftig auswirken. Die Kammern unterliegen nach der Entschei-
dung des Europaischen Gerichtshofes vom 12. September 2013 (C-526/11) nicht
dem offentlichen Vergaberecht, so dass die in bislang in Absatz 5 enthaltende Ver-
pflichtung einer europaweiten Ausschreibung gestrichen wurde. Da sich jedoch der
Abschluss der Haftpflichtversicherung (Deckungssumme je Schadensfall) mittelbar
auf das Haftungsrisiko des Landes auswirkt, wurde stattdessen eine Mindestversi-
cherungssumme in das HBKG aufgenommen, welche der derzeit von der Arztekam-
mer mit dem Haftpflichtversicherer geschlossenen Deckungssumme entspricht.

Absatz 7 enthélt die bislang geltende Regelung des Absatzes 6. In Satz 1 wurden die
Begriffe an 8 83 Hochschulgesetz angepasst. In Satz 2 ist eine Folgednderung ent-
halten.
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Zu Nummer 5
(8 7 HBKG)

Die Uberschrift der Norm wurde um die auRergerichtliche Streitbeilegung erweitert.
Sie berticksichtigt damit zum einen die bereits zuvor vorhandenen Regelungen in
den Absatzen 1 bis 3, Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern durch den Schlich-
tungsversuch einer Schlichtungskommission bei den Kammern aufRergerichtlich zu
klaren, und grenzt zum anderen zu der neu in Absatz 5 geschaffenen Regelung ab.

Absatz 1 Satz 2 regelt die Gleichstellung dienstleistungserbringender Personen im
Sinne des 8 11 mit Kammermitgliedern. Auch fir diese besteht die Verpflichtung, die
berufsstandischen Regelungen, zu denen auch eine kollegiale Zusammenarbeit
zahlt, anzuerkennen. Auch nach erfolgtem Schiedsspruch durch die Schlichtungs-
stelle bleibt die Anrufung der ordentlichen Gerichte méglich. Streitigkeiten, die sich
auf die dienstliche Tatigkeit von Kammermitgliedern beziehen, die im 6ffentlichen
Dienst stehen oder gestanden haben, sind nach Absatz 1 Satz 3 ausdriicklich vom
Zustandigkeitsbereich der Schlichtungskommission ausgenommen, da diese den je-
weiligen disziplinarrechtlichen Vorschriften unterliegen.

Absatz 2 Satz 3 verwendet eine geschlechtsneutrale Bezeichnung fur die Bezeich-
nung ,Stellvertreterinnen und Stellvertreter”. Der bislang in Absatz 2 Satz 4 enthal-
tene Verweis auf die Zivilprozessordnung (ZPO) wurde gestrichen. Das Nahere zum
Schlichtungsverfahren ist nach Absatz 4 kiinftig in einer Satzung zu regeln.

Absatz 3 enthalt lediglich geringfiigige klarstellende Anderungen.

Die Kammern sind nach Absatz 4 verpflichtet, eine Satzung zu erlassen, die Rege-
lungen bezlglich der in Nummer 1 bis Nummer 4 festgelegten Punkte beinhaltet.
Diese Satzung ist gemal3 8 21 Absatz 2 Satz 2 von der Aufsichtsbehdrde zu geneh-
migen. Innerhalb der Satzung sind verschiedene verfahrensrechtliche Festsetzungen
zu treffen. Am Ende eines Schlichtungsverfahrens steht ein Einigungsvorschlag der
Schlichtungskommission, der grundsatzlich keine Bindungswirkung entfaltet. Ein
Schiedsspruch ist dagegen in Anlehnung an die Regelungen der ZPO grundsatzlich
bindend, kann jedoch nach Absatz 3 nur erlassen werden, wenn die Beteiligten ihre
Bereitschaft erklaren, sich diesem zu unterwerfen.

Absatz 5 gibt den Kammern vor, tber die Schlichtung nach Absatz 1 bis 4 hinaus ge-
eignete Angebote zur Streitbeilegung zwischen Kammermitgliedern bzw. dienstleis-
tungserbringenden Personen und Dritten, beispielsweise Gutachterstellen, vorzuhal-
ten.

Zu Nummer 6
(8 8 HBKG)

Auf Wunsch der Kammern erhalten diese zukinftig in Absatz 1 die Moglichkeit, Ein-
zelheiten des Meldeverfahrens in einer Meldeordnung (Satzung) zu regeln. In dieser
Satzung kénnen auf Grundlage der 88 8 und 9 Einzelheiten der Erhebung und Wei-
tergabe mitgliederbezogener Daten geregelt werden. Die Meldeordnung kann auch
vorsehen, dass von den Kammern bereitgestellte Formulare, auch elektronischer Art
zu nutzen sind, um das Meldeverfahren zu vereinfachen.
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Zur Klarstellung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Datenschutz-Grundverordnung wird
in Absatz 2 Satz 1 auf den Aufgabenkatalog des 8§ 3 verwiesen. Darliber hinaus wird
fur ,Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer” eine geschlechts-
neutrale Bezeichnung verwendet.

In Nummer 1 werden die personenbezogenen Daten ,,Geburtsort* und , Telematik-
ID* erganzt. Der Geburtsort wird zur eindeutigen Identifikation des Kammermitglieds
bendtigt. Im Rahmen der Ausgabe eines elektronischen Heilberufsausweises wird
durch die jeweils zustandige Kammer eine Telematik-ID generiert. Hierbei handelt es
sich um eine eindeutig zuordbare Nummer innerhalb der Telematikinfrastruktur.

In Nummer 4 werden zur Klarstellung erganzend die Daten aus der Weiterbildungs-
dokumentation aufgenommen. Nach den Informationen und Hinweisen zum Daten-
schutz hinsichtlich der Dokumentation der arztlichen Weiterbildung im elektronischen
Logbuch (eLogbuch)! erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Frei-
gabe durch den Weiterzubildenden (WBA) im eLogbuch durch Mitarbeiter der Arzte-
kammer: ,Die Arztekammer Schleswig-Holstein hat nach Freigabe durch die/den
WBA Einsicht in die Dokumentation. [...] Die Arztekammer prift im Rahmen der Zu-
lassung zur Prifung auch die Anrechenbarkeit von zuvor oder anderweitig erbrach-
ten Leistungen und bescheinigten Nachweisen. Die Bundesarztekammer verarbeitet
im Auftrag der Arztekammer Schleswig-Holstein die dokumentierten Daten in anony-
misierter Form dariiber hinaus zu statistischen Zwecken.” Die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zum Zwecke der Authentifizierung sowie zur Prufungszulas-
sung ist nicht Gegenstand der Datenverarbeitung im eLogbuch. Die landesrechtliche
Grundlage zur Datenerfassung ist daher anzupassen. Andere Kammern, die noch
kein elektronisches Weiterbildungsregister nutzen, erhalten die Mdglichkeit, register-
spezifische Daten in der Mitgliederdatei zu erfassen. Dariliber hinaus enthalt der Ab-
satz eine Folgeanderung.

In Absatz 3 Satz 1 wird die Bezeichnung ,Dienstleistungserbringerinnen und Dienst-
leistungserbringer” durch die geschlechtsneutrale Bezeichnung ,dienstleistungser-
bringende Personen® ersetzt. Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 enthalten Folgeanderun-
gen zu 8§ 32. Die Téatigkeit als Sanitatsoffizier wird geschlechtsneutral durch eine Ta-
tigkeit im Sanitatsdienst der Bundeswehr ersetzt. Die Erhebung von Daten zur Ap-
probation oder Berufserlaubnis in Nummer 4 ist zum Fihren von Statistiken tber die
Anerkennung ausléandischer Abschlisse erforderlich. Dartiber hinaus enthalt Absatz
3 eine Folgeanderung.

Zu Nummer 7
(8 9 HBKG)

8 9 wurde neu gegliedert: Es wurden in 8§ 9 bislang nicht nur Auskunftsberechtigungen
(oder -verpflichtungen) getroffen, sondern gespeicherte kammereigene Daten an an-
dere Stellen weitergegeben, welche zu deren Aufgabenwahrnehmung erforderlich
sind. Die Uberschrift wurde daher zur Klarstellung angepasst. In die Absatze 1 bis 3

1 https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user upload/downloads/pdf-Ordner/W eiterbil-
dung/eLogbuch/Datenschutz/SH InformationenundHinweisezumDatenschutz F 20200731.pdf
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wurden Regelungsinhalte aufgenommen, bei denen die Kammern Informationen er-
halten. In den Absatzen 4 und 5 geht es um den Austausch von Informationen. Die
Abséatze 6 bis 12 regeln nunmehr die Weitergabe von Informationen.

Der Regelungsinhalt der neuen Absatze 1 bis 3 (bislang Absatz 1 und 2 sowie Ab-
satz 7) ist unverandert.

Zur Begriindung der Neuregelung in Absatz 4 wird auf die Begriindung zu 8 8 ver-
wiesen. Die Kammern erhalten durch die Neuregelung die Berechtigung, Daten aus
dem Weiterbildungsregister und den Weiterbildungsdokumentationen zu erheben
und diese zur Erfullung der ihnen nach 8§ 3 libertragenen Aufgaben zu verwenden.

Die Zentralstelle fur auslandisches Bildungswesen (ZAB) ist die zentrale Stelle fir die
Bewertung auslandischer Qualifikationen in Deutschland. Sie erstellt u. a. Gutachten
zur Vorbereitung von Entscheidungen tber die Anerkennung ausléndischer Qualifi-
kationen. Ein Gutachten kann erforderlich sein, wenn zur Bewertung der auslandi-
schen Qualifikation Fachinformationen tGber das entsprechende Bildungssystem oder
den vorliegenden Bildungsnachweis noétig sind. Da die Kammern fur die Anerken-
nung auslandischer Weiterbildungsabschlisse zustandig sind, ist eine Grundlage zur
Zusammenarbeit und zu dem notwendigen Austausch zu schaffen. Im Rahmen der
Kammeraufgabe, Heilberufsausweise und sonstige berufsbezogene Bescheinigun-
gen an Kammermitglieder auszugeben, kann zur Durchfihrung von Authentifizie-
rungsverfahren ein Austausch von Daten notwendig werden, zu welchem die Kam-
mern in Absatz 5 berechtigt werden.

Die Erganzung in Absatz 6 erfolgt zur Klarstellung, dass eine Datenweitergabe auch
an andere fur die Berufsausuibung zustandigen Behotrden (beispielsweise Approbati-
onsbehdrden anderer Bundeslander) zuldssig ist, sofern diese an der rechtmafiigen
Erfullung ihrer Aufgaben gehindert waren.

8§ 313 Absatz 5 SGB V verpflichtet u. a. auch die Landeskammern, ab dem 1. De-
zember 2020 fortlaufend in einem automatisierten Verfahren die bei ihnen vorliegen-
den, im elektronischen Verzeichnisdienst zu speichernden aktuellen Daten der Nut-
zer an die Gesellschaft fur Telematik GmbH zu Gbermitteln. Der elektronische Ver-
zeichnisdienst der Telematikinfrastruktur dient vor allem dazu, Leistungserbringer in-
nerhalb der Telematikinfrastruktur aufzufinden, sicher zu identifizieren und ihnen dif-
ferenzierte Zugriffsrechte, z. B. auf eine elektronische Patientenakte, zuzuweisen. Da
nicht nur Daten vertragsarztlich tatiger Kammermitglieder Gbermittelt werden sollen,
ist eine Grundlage zur Datentibermittlung fur alle Kammermitglieder auch im HBKG
zu schaffen. Diese Grundlage stellt der Absatz 7 dar.

Absatz 8 erlaubt es den Kammern, an Kammermitglieder, die sich zur Wabhl stellen,
aus ihren Berufsverzeichnissen bestimmte personenbezogene Daten fur Wahlwer-
bungszwecke zu Ubermitteln, sofern die Wahlberechtigten dieser Auskunftserteilung
nicht widersprochen haben. Die Regelung orientiert sich an 8 50 Bundesmeldege-
setz. Angaben zur Berufszugehdorigkeit sind notwendig, da die Wahlen einzelner
Kammerversammlungen auch innerhalb von Berufsgruppen erfolgen. Die datenemp-
fangenden Personen sind zu verpflichten, die Gbermittelten Daten spatestens einen
Monat nach Ende des Wahlzeitraumes zu l6schen. Die Wahlverordnung trifft hierzu
nahere Bestimmungen, insbesondere zur Form des Widerspruchs und zu Anforde-
rungen an Datenspeicherung und Ldschung.
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Die in Absatz 10 vorgenommenen Anderungen verdeutlichen, dass Kammern nur die
im Rahmen ihrer Zustandigkeit erhobenen Daten zu dem jeweils erforderlichen
Zweck an die jeweils zustandige Stelle weiterleiten. Europarechtliche Datenschutzbe-
stimmungen sind hierbei zu beachten.

Die Anderungen in Absatz 11 dienen der Einheitlichkeit des Gesetzes.

Die Anderungen in Absatz 12 dienen der Klarstellung. Die Verpflichtung aus Artikel 8
Absatz 2 der Richtlinie (EG) Nummer 36/2005, dienstleistungsempfangende Perso-
nen Uber das Ergebnis von Beschwerden zu unterrichten, ist hiervon umfasst. Die
Verfahren des Zweiten Teils des HBKG entsprechen von ihrer Funktion her einem
besonderen Disziplinarverfahren fir die Angehdrigen der freien Berufe. Das verdeut-
licht schon der allgemeine Verweis auf die Anwendbarkeit des Landesdisziplinarge-
setzes in 8§ 55 Absatz 2. Das Verfahren wird - wie im Disziplinarrecht fir Beamte -
ausschlief3lich intern gefiihrt. Es bezweckt nicht die Verfolgung individueller Rechte.
Der im Strafrecht anwendbare Offentlichkeitsgrundsatz gilt im berufsrechtlichen Ver-
fahren nicht. Daher sieht die Regelung keine subjektiv-6ffentlichen Rechte Dritter vor.
Weitere Anspriche auf Informationszugang werden ausgeschlossen.

Zu Nummer 8
(8 9a HBKG)

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung 10 C 6.15 vom 9. Dezem-
ber 2015 die Bildung von Ricklagen zwar nicht ausgeschlossen, sie aber an einen
sachlichen Zweck im Rahmen zuldssiger Kammertatigkeit gebunden. ,Die Vorhaltung
einer Mittelreserve zur Uberbriickung von Einnahmeverzdgerungen oder Einnahme-
ausfallen stellt einen solchen sachlichen Zweck dar. Allerdings muss auch das Mal3
der Ricklage noch von diesem sachlichen Zweck gedeckt sein; eine hierdurch in ihrer
Hohe nicht mehr gedeckte Ricklage ware nicht mehr angemessen und wirde einer
unzulassigen Vermogensbildung gleichkommen. Hieraus folgt nicht nur, dass die
Kammer eine tberhthte Ricklage nicht bilden darf, sondern auch, dass sie eine
Uberhohte Ricklage baldméglichst wieder auf ein zuldssiges Mal3 zurtckfihren
muss. Die Entscheidung tber das Vorhalten einer Ricklage und tber deren Hohe
muss die Kammer bei jedem Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) - und damit jahrlich - er-
neut treffen.” Zur Klarstellung wurden 88 9a und 21 Absatz 2 entsprechend ergéanzt.

Zu Nummer 9
(8 11 HBKG)

Die geltende Regelung wurde lediglich geschlechtsneutral formuliert. Unter die Rege-
lungen des Abschnitts Il (Berufsaustbung) fallen die 88 29 bis 31, unter die des
Zweiten Teils (Berufsgerichtsbarkeit) die 88 55 bis 76.

Zu Nummer 10
(8 12a HBKG)

Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung B 12 KR 14/16 R vom 16. Au-

gust 2017 erklart, dass es es fur ,winschenswert halt, dass der Gesetzgeber hin-

sichtlich ehrenamtlichen Engagements durch gesetzliche Klarstellung weitergehende

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit schafft.“ Der § 12a wurde daher zur Klarstellung
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in das HBKG aufgenommen, wonach Mitglieder der Organe der Kammern oder der
Organe ihrer Versorgungseinrichtungen, ihrer Ausschisse und Kommissionen sowie
beauftragte Mitglieder bzw. deren Stellvertretungen grundsatzlich ehrenamtlich tatig
sind und flr diese Tatigkeit eine Aufwandsentschadigung erhalten. Die Entschadi-
gungstatbestande und die Hohe sind in einer Entschadigungsordnung zu regeln.
Eine ehrenamtliche Tatigkeit liegt nicht vor, wenn fir den Einzelfall eine konkrete
Vergutung vereinbart wurde.

Zu Nummer 11
(8 13 HBKG)

Die in Absatz 1 Nummer 3 vorgenommene Streichung ist Folge der Anderungen zur
Berufsbezeichnung nach dem Psychotherapeutengesetz (siehe auch die Begrin-
dung zu Nummer 2). Anstelle der bisherigen Berufsbezeichnungen wird nun die ein-
heitliche Berufsbezeichnung Psychotherapeutin bzw. Psychotherapeut verwendet.
Die Aufhebung der Differenzierung wirkt sich hinsichtlich der Besetzung der Psycho-
therapeutenkammerversammlung dahingehend aus, dass eine Berucksichtigung ein-
zelner Fachrichtungen im Verhaltnis zur Gesamtzahl ihrer wahlberechtigten Berufs-
angehorigen nicht mehr angezeigt ist.

Nach Beschluss der Kammerversammlung der Zahnarztekammer Schleswig-Holstein
im November 2020 soll die Kammerversammlung kinftig mit 50 Mitgliedern besetzt
sein. Die bisherige Regelung in Absatz 1 Nummer 5, nach der sich die Anzahl aus
der Gesamtzahl der wahlberechtigten Kammermitglieder durch 60 geteilt ergibt, wird
aufgehoben, um die Anzahl der Kammerversammlungsmitglieder nicht weiter anstei-
gen zu lassen.

Zu Nummer 12
(8 14 HBKG)

Die Regelung des 8§ 14 Absatz 1 enthalt Ausfihrungen zu den Modalitaten der Wahl
der Kammerversammlung. Neben den allgemeinen Wahlgrundsatzen der Unmittel-
barkeit, Freiheit, Gleichheit und dem Wahlgeheimnis sowie der grundsatzlichen Ent-
scheidung fir das System der Verhaltniswahl, werden die Dauer der Wahlperiode
und der Zeitpunkt fir Neuwahlen ndher bestimmt. Die Wahlperiode beginnt nach
Satz 2 mit der Konstituierung der Kammerversammlung und endet mit dem Zusam-
mentritt der neuen Kammerversammlung. Diese Bestimmung ist angelehnt an die
Grundsatze der Bundestagswahl nach Artikel 39 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes
und dient in erster Linie der Klarstellung. Die in Satz 3 aufgenommene Regelung be-
zuglich Zeitspanne zwischen Beginn der Wahlperiode und dem Zeitraum fiir Neu-
wabhlen ist ebenfalls an Artikel 39 Absatz 1 GG angelehnt. Sie soll den Kammern ein
Mindestmal3 an Flexibilitat fir die Gestaltung des Wahlablaufs geben und stellt den-
noch sicher, dass die Kammerversammlungen als demokratisch gewahlte Organe re-
gelmafiig wiederkehrend legitimiert und der vorgesehene Turnus der Wahlen einge-
halten wird. Die ausdruckliche Verortung im Gesetz ist vor dem Hintergrund der we-
sentlichen Bedeutung fur die Wahlen geboten.

Entsprechend dem verfassungsrechtlichen Gestaltungsauftrag der Gleichstellung
nach Artikel 9 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein sieht 8 14 Absatz 1
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Satz 5 vor, dass Frauen und Manner bei der Bildung der Kammerversammlung ent-
sprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl der wahlberechtigten Berufsangehdrigen
bertcksichtigt werden sollen. Die offene Formulierung tragt diesem Gestaltungsauf-
trag Rechnung, lasst dartber hinaus aber auch die Berticksichtigung von Angehdri-
gen des Dritten Geschlechts zu. Die bislang enthaltenen Vorgaben hinsichtlich der
Gestaltung von Wahlvorschlagen sollen in die Wahlverordnungen ibernommen wer-
den.

Die bisherige Fassung des 8§ 14 Absatz 2 wird insoweit aufrechterhalten, als dieser
abweichend von der grundsatzlichen Entscheidung fur das System der Verhaltnis-
wahl in Absatz 1 Satz 4 fur die Wahlen der Apothekerkammer festlegt, dass diese
nach den Grundséatzen der Mehrheitswahl zu erfolgen haben. Im Ubrigen entspricht
sie der Regelung des Absatz 1 Satz 4.

Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen. Auf die Begriindung zu 8 13 Absatz 1 Num-
mer 3 wird verwiesen.

Weitere Ausfihrungen, wie den Zeitpunkt des Zusammentretens der Kammerver-
sammlung (bisheriger Absatz 5) sollen in den nach § 20 festzulegenden Wahlverord-
nungen getroffen werden, deren gesetzliche Grundlage die 88 14ff bilden.

Zu Nummer 13
(8 15 HBKG)

Eine dreimonatige Kammermitgliedschaft ist nach der Streichung des § 15 Nummer 1
nicht mehr Voraussetzung fur die Erlangung eines Wahlrechts. Dieses steht den
Kammermitgliedern nun bereits mit der Eintragung in das Wahlerverzeichnis zu, so-
fern es nicht ausnahmsweise nach § 16 ausgeschlossen ist. Die Dreimonatsfrist sollte
ursprunglich dazu dienen, Wahltourismus zu verhindern, ist jedoch praktisch kaum
mehr relevant. Auch die meisten anderen Bundeslander haben vergleichbare Rege-
lungen aus diesem Grunde inzwischen aufgehoben. Dartber hinaus fiihrte die bislang
in Nummer 1 genutzte Regelung der ,Meldung bei der Kammer“ bezuglich des Zeit-
punktes zu Unklarheiten.

Zu Nummer 14
(8 16 HBKG)

Der 8§ 16 war in seiner urspringlichen Fassung an § 13 a.F. des Bundeswahlgeset-
zes (BWG) angelehnt. Die Streichung von Nummer 2 ist Folge einer Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 15. April 2019 (BVerfG 2 BvC 64/14). Demnach
sei der Gesetzgeber zwar grundsatzlich befugt, bei der Ausgestaltung der Wahlbe-
rechtigung Vereinfachungen und Typisierungen vorzunehmen, jedoch seien hieran
im Interesse der Verhaltnismafigkeit strenge Anforderungen zu stellen. Diesen An-
forderungen gentige eine Regelung nicht, die den Wahlrechtsausschluss lediglich
pauschal am aul3eren Tatbestand der Bestellung eines Betreuers in allen Angelegen-
heiten ansetze.
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Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde § 13 BWG vom Bun-
desgesetzgeber geandert. Das Wahlrecht ist demnach nur noch ausgeschlossen,
wenn ein entsprechender Richterspruch dies bestimmt.

Die neue Fassung des 8§ 16 HBKG entspricht nunmehr den verfassungsrechtlichen
Vorgaben. Weitere Einzelheiten wird die Wahlverordnung regeln.

Zu Nummer 15
(8 20 HBKG)

Die Anderungen in Absatz 1 dienen in erster Linie der Klarstellung. Durch den neuen
Wortlaut wird die Differenzierung zwischen den verschiedenen Kammern und die
Moglichkeit, in Absprache mit den Kammern fir diese jeweils individuelle Regelun-
gen in der Wahlverordnung zu erlassen, deutlicher hervorgehoben.

Ebenfalls klarstellend sind die Anderungen in Absatz 2 Nummer 2 und Nummer 3.
Nummer 3 wird insoweit konkretisiert, als darin nunmehr neben der Bestellung auch
die Aufgabenverteilung zwischen Wahlvorstand und Wahlleitung als Regelungsinhalt
der Wahlverordnung benannt wird. In Absatz 2 Nummer 4 wird lediglich eine formale
Anpassung vorgenommen.

Neu hinzugefiigt wird die Regelung in Nummer 5, nach der die Wahlverordnung Re-
gelungen Uber die Verteilung der Sitze auf bestimmte Gruppen vorsehen soll, sofern
in 8 13 Absatz 1 die Bildung solcher Gruppen innerhalb der jeweiligen Kammerver-
sammlung vorgesehen sind. Da hier die gesetzliche Regelung in 8 14 zukinftig ent-
fallt, muss die Wahlverordnung Festlegungen treffen. Diese dienen dazu, die Bertck-
sichtigung entsprechender Gruppen auch innerhalb des Wabhlverfahrens sicherzu-
stellen.

Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden in der neuen Nummer 6 zusammengefasst.

Mit der Aufnahme der Stimmenanzahl in die Nummer 7 wird sichergestellt, dass die-
ser wesentliche Aspekt Eingang in die Wahlverordnung findet. Dartber hinaus kann
die Art der Stimmenabgabe (elektronisch oder schriftliches Verfahren) in der Wahl-
verordnung geregelt werden. Einige Kammern mdchten zukiinftig, wie die Rechtsan-
waltskammer Schleswig-Holstein, die Wahl zur Kammerversammlung elektronisch
durchfuhren, um Ablaufe zu erleichtern und mittelfristig Kosten zu minimieren. Einzel-
heiten regelt auch hier die Wahlverordnung.

Bei der neu hinzugefiigten Nummer 8 handelt es sich um eine Folgeanderung zu 8 9
Absatz 8 n.F. HBKG.

Mit der ,Konstituierung der Kammerversammlung® erhalt unter der neuen Nummer 14
ein weiterer, das Wahlverfahren betreffender Gegenstand verpflichtend Einzug in die
Wabhlverordnung. Diese Materie wurde bisher in 8§ 14 geregelt, ist jedoch infolge von
dessen Anderung nicht mehr im Detail in diesem Gesetz enthalten. Mit § 20 Num-
mer 14 fallt deren Ausgestaltung nunmehr in den Verantwortungsbereich des Verord-
nungsgebers.

Nummer 15 ermdéglicht es, nicht nur das Verfahren fir die Wahl des Vorstandes zu
regeln, sondern auch Regelungen tber mdgliche Beschrankungen der Wahlbarkeit
von Vorstandsmitgliedern (Wiederwahl) zu treffen.
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Zu Nummer 16
(8 21 HBKG)

Bei den in § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 handelt es sich lediglich um formale
bzw. Folgeanderungen. Die in Nummer 1 bis 3 zitierten Vorschriften entsprechen ih-
rem Inhalt nach den in der alten Fassung zitierten Vorschriften. Nummer 4 konkreti-
siert die neu begriindete und in § 7 Absatz 4 verankerte Verpflichtung der Kammer-
versammlung, Uber eine Satzung uber die Schlichtung zu beschlie3en. Dieselbe Wir-
kung entfaltet Nummer 5 hinsichtlich der Meldeordnung im Sinne des 8§ 8 Absatz 1.
Die in Nummer 6 enthaltene Ergédnzung, dass die Kammern im Zuge des Beschlus-
ses Uber die Satzung zur Feststellung des Haushaltsplans auch tber die Festsetzung
von Ricklagen zu entscheiden haben, ist auf eine Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 9. Dezember 2015 (BVerwG 10 C 6/15) zurlckzufihren. Ergan-
zend wird auf die Begrindung zu Nummer 8 verwiesen. Mit der Aufnahme der Ruck-
lagenbildung in den Aufgabenkatalog des § 21 sind die Kammerversammlungen nun-
mehr verpflichtet, diesbezlglich jahrlich eine entsprechende Festsetzung vorzuneh-
men.

Absatz 2 Satz 2 wird der Vollstandigkeit halber um die in § 7 Absatz 4 vorgesehene
Satzung Uber die Schlichtung erganzt, da hier eine rechtsaufsichtliche Genehmigung
durch die jeweilige Aufsichtsbehorde erfolgen soll.

Mit der Aufnahme der in Absatz 2 Satz 5 enthaltenen Pflicht zur Vorlage etwaiger
VerhéaltnismaRigkeitsprifungen im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 1 des Verhéaltnisma-
Bigkeitsprifungsgesetzes (VHMPG) vom 30. Juni 2020 bei der zusténdigen Auf-
sichtsbehorde stellt der Gesetzgeber klar, dass die Kammern dieser Pflicht grund-
satzlich mit der Vorlage der Satzung zur Genehmigung nachzukommen haben. Erst
zu diesem Zeitpunkt hat die Satzung einen Stand erreicht, zu dem eine Befassung
der Aufsichtsbehdrde durch das HBKG vorgesehen ist. Im Hinblick auf die in § 8 Ab-
satz 1 Satz 1 VHMPG normierte Frist muss die Vorlage innerhalb eines Monats nach
Beschlussfassung in der Kammerversammlung und damit Beendigung der Verhalt-
nismafigkeitsprufung erfolgen. § 21 Absatz 2 Satz 5 HBKG hat insoweit lediglich ei-
nen klarstellenden Charakter.

Zu Nummer 17
(8 22 HBKG)

Die Reform der Psychotherapeutenausbildung fuhrt dazu, dass bei der Besetzung
des Vorstandes zukinftig nicht nach der Berufsbezeichnung, sondern nach der Zu-
gehdorigkeit zum jeweiligen Versorgungsbereich (8 51) unterschieden werden muss.
Die Regelung ist daher anzupassen. Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen; sein Rege-
lungsgehalt wird in § 12a Gbernommen.

Zu Nummer 18
(8 24 HBKG)

In Absatz 2 Nummer 3 wird der Verweis auf das Berufsbildungsgesetz in Reaktion
auf dessen Neufassung vom 4. Mai 2020 aktualisiert.
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Die Erganzung in Absatz 2 Nummer 5 ist erforderlich, weil die Wahlverordnungen
hinsichtlich der Festlegung und Bekanntmachung des Tages der Neuwahl kiinftig
keine Regelung mehr treffen werden. Zukuinftig soll es Aufgabe des Vorstandes sein,
den Tag der Neuwahl festzulegen und die Kammerversammlung hieriber zu infor-
mieren.

Zu Nummer 19
(8 27 HBKG)

Die Norm erhélt eine neue Struktur. Die Besetzung der Ausschiisse wird fortan in Ab-
satz 1 geregelt; die Zusammenarbeit zwischen Ausschissen und Vorstadnden in Ab-
satz 2 der Norm. Zur Klarstellung wird das Verfahren zur Besetzung von Ausschis-
sen unter Beriicksichtigung von Fraktionen in Satz 3 bis 5 konkret geregelt. Die Be-
ricksichtigung erfolgt nach Satz 3 und 4 n.F. dadurch, dass jede Fraktion entspre-
chend ihres prozentualen Anteils der Fraktionsmitglieder in der Kammerversammlung
an der Gesamtzahl der Kammerversammlungsmitglieder die diesem Anteil entspre-
chenden Ausschussplatze zugesprochen bekommt. Hierbei kann es sich nur um
ganze Ausschussplatze handeln, Bruchzahlen sind abzurunden. Anschlie3end legt
jede Fraktion fest, welche der ihr angehorigen Personen dem Ausschuss beiwohnen
und die zugesprochenen Platze besetzen sollen. Fur den Fall, dass der Ausschuss
auf diese Weise nicht oder nicht vollstandig besetzt werden sollte, werden nach

Satz 5 weitere Ausschussmitglieder (unabhéngig von einer Fraktionszugehdérigkeit)
durch die Kammerversammlung bestimmt. Bei den Ubrigen in den Satzen des neuen
Absatz 1 vorgenommenen Anderungen handelt es sich lediglich um begriffliche An-
passungen zum Zwecke der Verwendung einer geschlechtsneutralen Sprache und
um formale Folgeanderungen.

Zu Nummer 20
(8 31 HBKG)

Zur Gewahrleistung des ordnungsgemal3en Funktionierens des Binnenmarkts bei
gleichzeitiger Gewahrleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus fordert die
Richtlinie (EU) Nummer 958/2018 eine formelle VerhaltnismaRigkeitsprifung vor der
Einfuhrung neuer oder der Anderung bestehender Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, mit denen der Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausiibung be-
schrankt wird. Berufsrechtliche Regelungen in den Berufsordnungen und auch in den
Weiterbildungsordnungen der Kammern kénnten der Berufszugang beschranken, in-
dem sie beispielsweise Anforderungen fir die Berufsaustibung festlegen oder eine
bestimmte fachliche Qualifikation der beruflich Tatigen fordern. Daher ist auch die
Richtlinie 958/2018 bei der Bestimmung berufsrechtlicher Pflichten in der Berufsord-
nung grundsatzlich zu beachten und in Absatz 1 zur Klarstellung erganzt worden. Auf
die Begriindung zu Nummer 16 (8 21 Absatz 2 Satz 4) wird verwiesen. Der im Ab-
satz 3 Nummer 8 enthaltene Verweis wurde angepasst.
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Zu Nummer 21
(8 32 HBKG)

Der bisherige § 32 wird zu § 32 Absatz 1. Arztinnen und Arzten erwerben in den in
der Weiterbildungsordnung bestimmten Gebieten ihre Facharztbezeichnung. Darliber
hinaus erfolgt deren Weiterbildung nicht in Teilgebieten, sondern in Schwerpunkten.
Gleiches qilt fur Tierarztinnen und Tierarzte: auch hier handelt es sich um eine Fach-
tierarztbezeichnung. Der Wortlaut der Regelung wurde daher um die in der Praxis
bereits benutzten Begriffe erweitert. Dartiber hinaus hat die Regelung einen allge-
meingultigen Titel erhalten.

Der bisherige 8§ 34 Absatz 1 wird in 8 32 Absatz 2 ibernommen und der in der Rege-
lung enthaltende Verweis angepasst.

Der bisherige § 33 Absatz 1 wird in 8 32 Absatz 3 Ubernommen. Daruber hinaus ent-
halt dieser Absatz eine Klarstellung, dass die Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 sowie
§ 36 (besondere Regelungen fiir die Gebiete ,Offentliches Gesundheits- und Veteri-
narwesen®) bei der Bestimmung der Bezeichnungen zu beachten ist. Der Wortlaut
des letzten Satzes wird vereinfacht.

Zu Nummer 21
(8 33 HBKG)

§ 35 Absatz 1 wird zu 8§ 33 Absatz 1. Die bereits in der Regelung enthaltenen ver-
schiedenen Weiterbildungsarten werden erweitert sowie das grundsatzliche Ziel ei-
ner Weiterbildung, die beruflichen Kenntnisse und Féhigkeiten zu erweitern, in die
Regelung aufgenommen. Dariber hinaus wird nunmehr hier in den Grundsatzen ge-
regelt, dass der Beginn der Weiterbildung die Erteilung der Approbation oder die
Feststellung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes und damit den Abschluss
der Ausbildung fir den akademischen Grundberuf voraussetzt. Diese allgemein gel-
tende Voraussetzung fordern auch die Artikel 25 und 35 der Richtlinie (EG) 2005/36
fur Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnarzte. Durch die Ubernahme
der Regelung in den 8§ 33 kdnnen beide Regelungen in den spezifischen Abschnitten
entfallen.

Absatz 2 wird aus dem bisherigen 8§ 36 Absatz 1 ibernommen. Darlber hinaus wer-
den die Begriffe angepasst, um eine einheitliche Form des Gesetzes zu erreichen,
sowie Verweise aktualisiert.

Der bisherige 8 36 Absatz 4 und 5 wird in § 33 Absatz 3 tilbernommen. Grundsatzlich
ist nicht nur der Widerruf einer Weiterbildungsermachtigung oder Weiterbildungszu-
lassung moglich, sondern auch eine Riicknahme dieser Genehmigung. Absatz 3 ent-
halt hierzu klarstellende Ergédnzungen. Satz 7 enthalt eine Klarstellung.

Der bisherige 8 35 Absatz 4 wird zu 8§ 33 Absatz 4. Zur Klarstellung des Begriffes
~.ganztagig” wurde der Wortlaut ,Vollzeitbeschaftigung” der Richtlinie (EG) Nummer
36/2005 ubernommen. Die hier geforderte Stundenanzahl orientiert sich an den tbli-
cherweise vereinbarten Arbeitszeiten fir Vollzeitbeschaftigte in der Weiterbildungs-
statte. Die Mindestweiterbildungszeit in den Gebieten wurde aus § 35 Absatz 2 tber-
nommen. Um Familie und Beruf auch wéahrend eine Weiterbildung besser vereinba-
ren zu kdnnen, wird es den Kammern freigestellt, in einzelnen Weiterbildungen auch
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Weiterbildungsabschnitte mit einem Teilzeitumfang von unter 50% zuzulassen, so-
weit dieses mit den Zielen der Weiterbildung vereinbar ist. Eine Reduzierung der
Weiterbildungsbeschaftigung auf bis zu 50% ist Kammermitgliedern in Weiterbildung
(Weiterzubildenden) grundsatzlich zu ermdglichen.

Der bisherige 8§ 35 Absatz 3 wird in 8 33 Absatz 5 tbernommen und enthélt Folgean-
derungen.

Der bisherige 8§ 35 Absatz 5 wird gestrichen. Im Rahmen einer Weiterbildung haben
Weiterzubildende ihre Weiterbildungszeit in unterschiedlichen Bereichen und daher
auch in unterschiedlichen Weiterbildungsstatten bei verschiedenen Weiterbildenden
zu absolvieren, um die geforderte Qualifikation eines Gebietes, Teilgebietes oder
Schwerpunktes zu erwerben. Die bislang bestehende Wechselverpflichtung ist daher
obsolet.

Absatz 6 sieht vor, dass Weiterzubildende den Beginn und die vorzeitige Beendigung
der Weiterbildung innerhalb eines Monats der Kammer anzuzeigen haben. Nur so
wird es der Kammer mdoglich, ihre bereits in 8§ 3 Absatz 1 Nummer 4 normierte Auf-
gabe zu erflillen, ein Weiterbildungsregister zu fuhren.

8 33 Absatz 7 entspricht dem bisherigen § 35 Absatz 4.

Zu Nummer 21
(8 34 HBKG)

Der bisherige § 37 Absatz 1 wird zu 8 34 Absatz 1 und enthalt eine klarstellende Er-
ganzung.

Der bisherige § 37 Absatz 2 wird zu 8 34 Absatz 2. Weiterbildungskompetenzen wer-
den mittlerweile nicht mehr ausschlie3lich anhand von Zeugnissen nachgewiesen.
Auch Hospitations- oder Kursbescheinigungen sowie andere Nachweise sind denk-
bar. DarUber hinaus bestatigt beispielsweise auch das im Bereich der arztlichen Wei-
terbildung eingefihrte elektronische Logbuch das Fuihren von verpflichtenden Weiter-
bildungsgesprachen sowie das Erlernen von Weiterbildungskompetenzen. Die Rege-
lung ist daher an den aktuellen Stand der Weiterbildung anzupassen. Sofern nach er-
folgter Zulassung zur Prifung durch Wechsel des Bundeslandes eine Kammermit-
gliedschaft in Schleswig-Holstein neu begriindet wird, gilt die Zulassung einer ande-
ren Landeskammer auch in Schleswig-Holstein, sofern die Anerkennung einer ver-
gleichbaren Weiterbildungsbezeichnung angestrebt wird. So kann das Verfahren ver-
einfacht und eine doppelte Prifung der Zulassungsvoraussetzungen vermieden wer-
den.

8§ 37 Absatz 4 wird zu 8§ 34 Absatz 3. Um vor einer Zulassung zur Weiterbildungspru-
fung das Erlernen fehlender Kenntnisse und Fahigkeiten sicherzustellen, kann als
Auflage nicht nur eine generelle Verlangerung der Weiterbildungszeit, sondern bei-
spielsweise auch die Durchfiihrung weiterer Verfahren zur Erlernung von Techniken
und zum Erwerb vertiefter Fahigkeiten in Betracht kommen. Die Formulierung in
Satz 1 wird daher entsprechend angepasst.

Satz 2 soll das Zulassungsverfahren beim Wechsel der Kammermitgliedschaft vor
einer Wiederholungsprifung vereinfachen. Belangen des Patientenschutzes wird
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ausreichend Rechnung getragen, da vor dem Erwerb der angestrebten Weiterbil-
dungsbezeichnung die Prifung zu bestehen ist.

§ 37 Absatz 3 wird zu 8§ 34 Absatz 4. Satz 4 wurde geschlechtsneutral formuliert. Die
konkrete Anzahl der prifenden Personen regelt die jeweilige Weiterbildungsordnung
(vgl. hierzu auch Nummer 24).

8§ 37 Absatz 5 wird zu 8§ 34 Absatz 5.

Auch der neue 8§ 34 Absatz 6 soll das Verfahren zum Erwerb von Weiterbildungsbe-
zeichnungen beim Wechsel der Kammermitgliedschaft nach erfolgter Zulassung zur
Prufung erleichtern, sofern die Fortfihrung des Verfahrens zweckmaéfig ist und die
neue Mitgliedskammer einer Fortfiihrung des Verfahrens in Schleswig-Holstein zu-
stimmt.

Der bisherige § 37 Absatz 6 wird zu 8 34 Absatz 7. Der Verweis wird aktualisiert und
der Wortlaut angepasst, um eine einheitliche Form des Gesetzes zu erreichen.

8§ 37 Absatz 7 wird zu 8§ 34 Absatz 8 und enthalt Folgeanderungen.

Zu Nummer 22
(8 34 a HBKG)

Der bisherige 8§ 37a wird zu 8§ 34a und enthalt in den Absatzen 1, 5 und 7 Folgeande-
rungen bzw. in Absatz 7 Nummer 1 eine Klarstellung.

Absatz 8 wurde an die fur die Anerkennung der Grundqualifikation tblichen ortlichen
Zustandigkeitsregelungen angepasst. Bei Antragstellungen nach der Richtlinie (EU)
Nummer 36/2005 reicht die Erklarung der Absicht aus, in dem Land arbeiten zu wol-
len, um die 6rtliche Zustandigkeit der Kammer zu begriinden. Dies ergibt sich aus
der durch europaisches Recht gewahrleisteten Arbeitnehmerfreiziigigkeit. Liegen An-
haltspunkte fur eine gegenteilige Absicht vor, kann eine weitergehende Darlegung
(Glaubhaftmachung) verlangt werden. Eine Einstellungszusage eines schleswig-hol-
steinischen Arbeitgebers ist nicht mehr zwingend.

Zu Nummer 23
(8 34 b HBKG)

8 37b wird zu 8 34b. Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, 2, 4 und 5 sowie Absatz 4 enthalten
Folgeanderungen.

Im Unterschied zu Weiterbildungsnachweisen nach 8§ 34a weichen fachliche Ausbil-
dungsnachweise nach § 34b haufiger von den schleswig-Holsteinischen Anforderun-
gen ab. Insbesondere ist in Einzelfallen festzustellen, dass Fahigkeiten und Fertigkei-
ten beim Einsatz von Geraten und Techniken fehlen, die in dem Herkunftsstaat tbli-
cherweise nicht zum Einsatz kamen. Um den Belangen des Patientenschutzes aus-
reichend Rechnung zu tragen und antragstellenden Personen das Erlernen fehlender
Techniken zu ermdglichen, werden die Kammern in Satz 6 erméachtigt, die Zulassung
zur Gleichwertigkeitspriufung von einer mindestens dreimonatigen Weiterbildung im
Sinne dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Weiterbil-
dungsordnungen abhangig machen zu kénnen, um vorhandene Defizite in der Wei-
terbildung der Antragstellenden auszugleichen. Der Mindestumfang des zusatzlich
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abzuleistenden Weiterbildungsabschnittes orientiert sich an 8 39 Absatz 2. Die Aner-
kennung als Facharzt ist nicht zwingend, um eine berufliche Tatigkeit in Schleswig-
Holstein Uberhaupt aufnehmen zu kdnnen.

Seit 2020 gibt es fur Fachkréafte aus Drittstaaten nach § 81a Aufenthaltsgesetz die
Moglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen eines beschleunigten
Fachkrafteverfahrens nach Deutschland zuzuziehen. Die in Absatz 3 neu aufgenom-
mene Soll-Regelung zur Verkirzung von Verfahrensfristen orientiert sich an den Re-
gelungen zur Anerkennung der Grundqualifikation (beispielsweise § 3 Absatz 2

Satz 8 Bundesarzteordnung).

Zu Nummer 24
(8 35 HBKG)

Der bisherige § 39 wird zu § 35.

Absatz 1 und Absatz 3 enthalten Folgeanderungen sowie Klarstellungen. Dariiber
hinaus wird auf die Begrindung zu Nummer 20 verwiesen.

Auch bei denen in Absatz 2 Nummer 1 bis 3 sowie 5, 6 und 8 vorgenommenen An-
derungen handelt es sich um Klarstellungen bzw. Folgeanderungen. Sofern es zulas-
sig ist, einzelne Weiterbildungsabschnitte teilweise aul3erhalb Weiterbildungsstatte
und unter personlicher Aufsicht des Weiterbildenden durchzufiihren (in eigener Pra-
xis, Fernermachtigung), hat die Weiterbildungsordnung hierzu Regelungen zu treffen,
die insbesondere den Mindestumfang einer persénlichen Anleitung festlegen (Ab-
satz 2 Nummer 4).

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 10. April 2019 (Urteil des 6.
Senats vom 10. April 2019 - BVerwG 6 C 19.18) ausgefihrt, dass der ,prifungsrechtli-
che Grundsatz der Chancengleichheit und der effektive Schutz der Berufswahlfreiheit
(Artikel 12 Abs. 1 GG) verlangen, dass der zustandige Normgeber die Zahl der Prfer
und das Verfahren im Falle von Bewertungsdifferenzen der Prifer bei berufsbezoge-
nen Prifungen rechtssatzmalig festlegt.” Absatz 2 Nummer 7 sieht vor, dass die je-
weilige Weiterbildungsordnung diese Festlegung vornimmt, um in Abh&ngigkeit von
der jeweiligen Kammer oder der abzuleistenden Weiterbildungsprifung mogliche Ein-
zelheiten regeln zu kénnen. Absatz 2 Nummer 10 wurde in § 46 Absatz 3 tibernom-
men. Weitere Regelungsinhalte dieser Nummer sind bereits Uber die Nummern 3, 4, 7
und 9 abgedeckt.

Zu Nummer 25
(8 36 HBKG)

8 40 wird zu 8 36, 8 36 Absatz 3 wurde aus § 43 Absatz 4 ibernommen. Bei denen
in den Abséatzen 1 bis 3 und 5 vorgenommen Anderungen handelt es sich um Folge-
anderungen bzw. sie dienen der Einheitlichkeit des Gesetzes.

Die Anpassung der bisher in § 49 vorhandenen Regelung, die nunmehr in § 36 Ab-
satz 4 zu finden ist, erfolgt in Folge des nicht mehr verwendeten Begriffs des beam-
teten Tierarztes bzw. der beamteten Tierarztin sowie in Einklang mit 8 4 Absatz 2
des Ausfuihrungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz.
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Eine Anerkennung fur das Gebiet ,6ffentliches Veterindrwesen* soll zukunftig fur
Amtstierarztinnen oder Amtstierarzte moglich sein, die die Laufbahnbeféahigung fur
die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, in der Fachrichtung Gesundheit und
Soziale Dienste in Schleswig-Holstein oder einem anderen Bundesland, eine von der
obersten Landesbehérde anerkannte Prifung eines anderen Bundeslandes oder ei-
nen von der obersten Landesbehdrde als gleichwertig anerkannten Abschluss erwor-
ben und im Anschluss eine entsprechende zweijahrige Tatigkeit im Veterinarverwal-
tungsdienst absolviert haben.

Zu Nummer 26
(8 37 HBKG)

Der bisherige 8§ 41 wird zu § 37, der in Absatz 1 enthaltene Verweis wird angepasst.

Zu Nummer 27
(Uberschrift Unterabschnitt 2)

Der Abschnitt IV des Gesetzes wird neu strukturiert. Im Unterabschnitt 1 sind nun-
mehr nur noch diejenigen Regelungen zu finden, die fur alle Kammern der Heilberufe
Gultigkeit haben. Bislang im Unterabschnitt 1 enthaltene Ausnahmeregelungen fur
einzelne Kammern sind nunmehr in deren besonderen Unterabschnitt zu finden. Ein
eigener Unterabschnitt ermdglicht es, den berufsgruppenbezogenen Entwicklungen
in der Gestaltung der Weiterbildung besser abbilden zu kénnen. Das Gesetz wird
dadurch Ubersichtlicher und berufsgruppenspezifische Weiterbildungsregelungen in
den jeweils geltenden Unterabschnitt zusammengefihrt. Auf den Unterabschnitt 1
folgen die spezifischen Weiterbildungsregelungen fir Arztinnen und Arzte (Unterab-
schnitt 2), fur Apothekerinnen und Apotheker (Unterabschnitt 3), fur Tierarztinnen
und Tierarzte (Unterabschnitt 4), fir Zahnéarztinnen und Zahnérzte (Unterabschnitt 5)
sowie fur Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (Unterabschnitt 6).

Zu Nummer 28
(8 38 HBKG)

Der bisherige § 42 wird zu § 38 Absatz 1. Die Facharztbezeichnung aus § 33 Ab-
satz 3 wird in Satz 2 erganzt. Bei denen in Absatz 1 vorgenommen Anderungen han-
delt es sich um Folgednderungen bzw. sie dienen der Einheitlichkeit des Gesetzes.
Der bisherige 8 34 Absatz 2 wurde sinngemal in den Absatz 2 Satz 1 tibernommen.
Erganzt werden die bislang in 8 34 Absatz 3 und 8§ 38 Absatz 1 enthaltenen Regelun-
gen zum Fihren von Teilgebietsbezeichnungen, fiir Arztinnen und Arzte nunmehr
Schwerpunktbezeichnungen. Absatz 3 trifft die Regelung, die bislang in § 38 Ab-
satz 2 zu finden war.

Zu Nummer 29
(8 39 HBKG)

§ 43 wird zu § 39. Sowohl die Uberschrift als auch Absatz 1 enthalten Folgeanderun-
gen bzw. die Anpassungen dienen der Einheitlichkeit des Gesetzes. Der bisherige
Absatz 2 wird gestrichen, da bereits § 33 Absatz 1 Satz 3 eine entsprechende Rege-
lung enthalt.
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Mit Verabschiedung der (Muster-)Weiterbildungsordnung in 2018 auf dem Deutschen
Arztetag und Ubernahme der jeweiligen Regelungen in die Weiterbildungsordnungen
der Landesarztekammern wurde eine kompetenzbasierte Neuausrichtung der &arztli-
chen Weiterbildung vorgenommen. Die zu erwerbenden arztlichen Kenntnisse und
Fahigkeiten werden kinftig aufgeteilt in ,Kognitive und Methodenkompetenzen* so-
wie in ,Handlungskompetenzen®. Sie werden vier Kategorien zugeordnet: Inhalte, die
der Weiterzubildende zu beschreiben hat; Inhalte, die der Weiterzubildende systema-
tisch einordnen und erklaren soll sowie Fertigkeiten, die der Weiterzubildende unter
Anleitung erfullt, und solche, die der Weiterzubildende selbstverantwortlich durch-
fuhrt. Die neuen arztlichen Weiterbildungsregelungen sind kompetenzbasiert und fle-
xibel, sie fordern eher Inhalte statt Zeiten. Auf Wunsch der Arztekammer Schleswig-
Holstein wurde daher der zeitliche Mindestumfang von auf Gebiets- oder Schwer-
punktweiterbildungen anrechenbaren Weiterbildungsabschnitten grundsatzlich von
sechs auf drei Monate reduziert, um dieser Entwicklung Rechnung tragen zu kénnen.
Der bisherige 8 35 Absatz 5 Satz 2 wurde entsprechend angepasst und ist nunmehr
in 8§ 39 Absatz 2 zu finden.

Die arztliche Weiterbildung in Gebieten und Schwerpunkten erfolgt nach wie vor
grundsétzlich in Voll- oder Teilzeitbeschaftigung an einer zugelassenen Weiterbil-
dungsstatte unter personlicher Anleitung eines Weiterbildenden. Absatz 3 stellt klar,
dass Weiterbildungsabschnitte, die in der eigenen Praxis des Weiterzubildenden
durchgefuihrt werden, flir Gebiete und Schwerpunkte nicht anrechnungsfahig sind.

8 43 Absatz 3 wird mit einer notwendigen Folgeanderung in 8 39 Absatz 4 Satz 1
ubernommen. Satz 2 regelt die Anrechenbarkeit von Zeiten bei berufstbergreifenden
Weiterbildungen. Der Abschluss der Weiterbildung zum Facharzt fur Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie setzt in Deutschland sowohl eine Approbation nach § 2 Zahnheil-
kundegesetz als auch eine nach § 3 Bundeséarzteordnung voraus. Satz 2 stellt klar,
dass in entsprechenden Fallen Weiterbildungszeiten, die vor dem Abschluss der
zweiten akademischen Ausbildung absolviert werden, auch anrechnungsfahig sind.
Die Weiterbildung kann jedoch erst abgeschlossen werden, wenn beide Staatsexa-
men erfolgreich abgelegt wurden.

§ 33 Absatz 5 wird in § 39 Absatz 5 ibernommen. Da Anhang V Nummer 5.1.3 der
Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 sich nur auf arztliche Weiterbildungsabschlisse be-
zieht, wurde die Regelung aus dem allgemeinen Regelungsteil in den Unterabschnitt
2 fur Arztinnen und Arzte Gbernommen.

Zu Nummer 30
(8 40 HBKG)

Die Regelungen des 8§ 36 Absatz 2 und Absatz 4 werden in § 40 Absatz 1 Gibernom-
men. Zusatzlich sind Folgeanderungen enthalten bzw. die Anpassungen dienen der
Einheitlichkeit des Gesetzes. Dartber hinaus wird in allen spezifischen Unterab-
schnitten klargestellt, dass die jeweilige Weiterbildungsordnung auch zeitlich befristet
Ausnahmen zur Ermachtigung regeln kann, sofern eine neue Weiterbildungsbezeich-
nung eingefuhrt wird, die zu erméachtigenden Kammermitglieder zwar tber die not-
wendige Qualifikation verfiigen, jedoch die neue Bezeichnung noch nicht formell fiih-
ren kdnnen.
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Der bisherige 8 36 Absatz 3 wird in 8 40 Absatz 2 tbernommen und enthalt lediglich
klarstellende Erganzungen.

§ 44 Absatz 1 wird mit Folge&dnderungen in 8 40 Absatz 3 ibernommen. Europaische
Regelungen, die eine Weiterbildung bei erméachtigten niedergelassenen Arztinnen
und Arzten verbieten, sind nicht bekannt.

8§ 44 Absatz 2 wird mit Folgednderungen und geschlechtsneutralen Anpassungen in
8 40 Absatz 4 ibernommen.

Zu Nummer 31
(8 41 HBKG)

Der bisherige 8§ 43a wird zu § 41 und enthélt Folge&dnderungen bzw. formale Anpas-
sungen.

Zu Nummer 32
(Uberschrift Unterabschnitt 3)

Auf die Begriindung zu Nummer 27 wird verwiesen. Die Uberschrift des Unterab-
schnitts 3 wurde geschlechtsneutral formuliert.

Zu Nummer 33
(8 42 HBKG)

Der bisherige § 45 wird zu § 42. Die Regelung des § 33 Absatz 3 wird zu Klarstellung
in 8 42 Absatz 1 Satz 2 erganzt. Da lediglich der bisherige § 34 Absatz 3 Anwendung
auf die Weiterbildung von Apothekerinnen und Apothekern findet, wird diese Rege-
lung in Absatz 2 aufgenommen.

Zu Nummer 34
(8 43 HBKG)

8§ 46 Absatz 1 und 2 werden mit Folgednderungen zu § 43 Absatz 1. Aus § 35 Ab-
satz 5 werden die Satze 2 und 3 in § 43 Absatz 2 Gilbernommen. Die Verlagerung die-
ser Regelung in die spezifischen Unterabschnitte ermdglicht passgenaue Regelun-
gen fur jede Kammer (vgl. hierzu auch die Begrindung zu Nummer 30).

Zu Nummer 35
(8 44 HBKG)

§ 36 Absatz 2 und 3 werden mit Folgeanderungen zu § 44 Absatz 1 und 2. Ergan-
zend wird auf die Begrindung zu Nummer 30 verwiesen. Ermachtigungen zur apo-
thekerlichen Weiterbildung kénnen auch in Form von Fernermachtigungen erteilt
werden. Der Weiterbildende ist daher nicht zwingend personlich an der Weiterbil-
dungsstatte tatig. Die Regelung zum automatischen Erléschen der Weiterbildungser-
machtigung bei Beendigung der Weiterbildungstatigkeit in der Weiterbildungsstatte
nach § 36 Absatz 4 Satz 2 ist daher nicht anzuwenden. In diesen Féllen regelt die
Apothekerkammer den Mindestumfang der Anleitung durch den Weiterbildenden
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durch Vertrag (neuer Absatz 2 Satz 2). § 47 wird mit Folgeanderungen zu § 44 Ab-
satz 3.

Zu Nummer 36
(Uberschrift Unterabschnitt 4)

Auf die Begriindung zu Nummer 27 wird verwiesen. Die Uberschrift des Unterab-
schnitts 4 wurde geschlechtsneutral formuliert.

Zu Nummer 37
(8 45 HBKG)

§ 48 Absatz 1 wird mit Folge&dnderungen bzw. Anpassungen, die der Einheitlichkeit
des Gesetzes dienen, zu § 45 Absatz 1. Die Begrifflichkeit ,Fachtierarzt* wird in die
Regelung aufgenommen. Die weiteren Gebietsbezeichnungen, welche das HBKG
bislang in § 33 Absatz 3 sowie § 48 Absatz 2 regelt, werden in Absatz 1 Satz 2 er-
ganzt.

Der Regelungsinhalt des bisherigen § 48 Absatz 3 wird in 8 45 Absatz 2 ilbernom-
men und zur Klarstellung tberarbeitet. Die Regelungsinhalte der bisherigen § 34 Ab-
satz 3 und § 38 Absatz 1 werden als Satz 3 und 4 angefugt. Tierarztliche Zusatzbe-
zeichnungen durfen nur im Zusammenhang mit der Berufs- oder Gebietsbezeich-
nung gefuhrt werden.

8 38 Absatz 2 wird in § 45 Absatz 3 Gbernommen.

Zu Nummer 38
(8 46 HBKG)

8 49 Absatz 1 wird mit Folgednderungen bzw. Anpassungen, die der Einheitlichkeit
des Gesetzes dienen, zu § 46 Absatz 1. Durch Ergdnzung des Satzes 2 wird der
Zweck tierarztlicher Weiterbildung unterstrichen. Auch die Unterabschnitte 2 bis 6 an-
derer Kammern haben entsprechende Erlauterungen. Der bisherige § 49 Absatz 2
wird gestrichen, da er als Neuregelung in 8 36 Absatz 4 ibernommen wird. Der Re-
gelungsinhalt des bisherigen 8§ 35 Absatz 5 Satz 2 und 3 wird in § 46 Absatz 2 tber-
nommen.

Zu Nummer 39
(8 47 HBKG)

Die Regelungsinhalte des § 36 Absatz 2 und Absatz 3 werden in 8 47 Absatz 1 und 2
Ubernommen und enthalten Folgeanderungen bzw. Anpassungen, die der Einheit-
lichkeit des Gesetzes dienen. § 50 Absatz 1 wird zu § 47 Absatz 3. Dartber hinaus
enthalt 8 47 nunmehr in Absatz 4 auch diejenigen Regelungen, die 2019 in § 50 Ab-
satz 2 erganzt wurden, um eine Fachtierarztweiterbildung auch dann zu ermdglichen,
wenn wahrend dieser Weiterbildungszeit eine eigene Praxis aufrechterhalten wird
und so eine ausreichende veterinarmedizinische Versorgung im landlichen Raum si-
chergestellt bleibt. Zuklnftig soll dieses auch beim Erwerb von Teilgebietsbezeich-
nungen im Einzelfall méglich sein. Erganzend wird auf die Begriindung zu den Num-
mern 30 und 34 verwiesen.
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Zu Nummer 40
(Uberschrift Unterabschnitt 5)

Auf die Begriindung zu Nummer 27 wird verwiesen. Die Uberschrift des Unterab-
schnitts 5 wurde geschlechtsneutral formuliert.

Zu Nummer 41
(8 48 HBKG)

8 51 Absatz 1 wird zu 8§ 48 Absatz 1 und wird entsprechend vergleichbarer Regelun-
gen in anderen Unterabschnitten formuliert. In Satz 2 wird die Gebietsbezeichnung
,Offentliches Gesundheitswesen* aus der bisherigen Regelung des § 33 Absatz 3 er-
ganzt. Da lediglich der bisherige § 34 Absatz 3 Anwendung auf die Weiterbildung von
Zahnarztinnen und Zahnéarzten findet, wird diese Regelung in Absatz 2 aufgenom-
men.

Zu Nummer 42
(8 49 HBKG)

8 52 wird zu 8§ 49 und enthalt Folgeanderungen. Der bisherige § 52 Absatz 2 ist ge-
strichen, da diese Regelung in 8 33 Absatz 1 Satz 3 ibernommen wurde. Zahnarztin-
nen und Zahnérzte haben vor dem Beginn der Weiterbildung eine einjahrige allge-
meinzahnarztliche Téatigkeit in Vollzeitbeschaftigung nachzuweisen. Erfolgt die zahn-
arztliche Tatigkeit in Teilzeit, verlangert sich der Zeitraum entsprechend. Die bereits
in 8 52 Absatz 3 enthaltene Vorgabe wurde zur Klarstellung erweitert. § 35 Absatz 5
Satz 2 und 3 werden in 8 49 Absatz 3 tbernommen. Auch im Rahmen der Weiterbil-
dung von Zahnarztinnen und Zahnarzten sind Weiterbildungsabschnitte in eigener
Praxis fur Gebiete und Teilgebiete nicht anrechnungsfahig (Absatz 3 Satz 3).

Zu Nummer 43
(8 50 HBKG)

Die Regelungen in Absatz 1 und 2 werden aus 8 36 Absatz 2 bis 4 tbernommen. Er-
ganzend wird auf die Begrindungen zu Nummer 30 verwiesen. Absatz 3 wurde auf-
genommen, um eine einheitliche Form des Gesetzes zu wahren. Die Regelung ist
aus 8 44 Absatz 1 tbernommen, gilt aber fur zahnarztliche Weiterbildung gleicher-
mafien. Die Regelungsinhalte aus 8§ 53 Absatz 1 und 2 werden mit Folge&dnderungen
in den Absatz 4 ibernommen.

Zu Nummer 44
(Uberschrift Unterabschnitt 6)

Auf die Begriindung zu Nummer 27 wird verwiesen. Die Uberschrift des Unterab-
schnitts 6 wurde geschlechtsneutral formuliert.

63



Drucksache 19/#N!# Schleswig-Holsteinischer Landtaqg - 19. Wahlperiode

Zu Nummer 45
(8 51 HBKG)

Die Regelungen zur Weiterbildung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten missen aufgrund der erfolgten Reform der Psychotherapeutenausbildung kom-
plett Uberarbeitet werden (vgl. auch Begriindung zu Nummer 2). Nach Abschluss des
Hochschulstudiums der Psychotherapie mit einem Masterabschluss und erteilter Ap-
probation durchlaufen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine Gebiets-
weiterbildung, die sowohl Weiterbildungsabschnitte im ambulanten als auch stationa-
ren Bereich vorsieht. Die Anerkennung einer Gebietsbezeichnung wird zuklnftig er-
forderlich sein, um die Behandlung von gesetzlich versicherten Patientinnen und Pa-
tienten abrechnen zu kdnnen. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten qualifi-
zieren sich dann in den Gebieten der Altersbereiche ,Kinder- und Jugendliche® (Pati-
entinnen und Patienten bis 21 Jahre) sowie ,Erwachsene®. Darlber hinaus sieht die
Musterweiterbildungsordnung der Bundespsychotherapeutenkammer (MWBO)? ein
weiteres Gebiet, die ,Neuropsychologische Psychotherapie“, zur Versorgung von Pa-
tientinnen und Patienten vor. Auch wenn die MWBO derzeit noch keine Schwer-
punkte fur die Weiterbildung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten defi-
niert, wurden diese dennoch in Absatz 1 aufgenommen, um kinftige Entwicklungen
in der psychotherapeutischen Weiterbildung schneller in der Weiterbildungsordnung
abbilden zu kénnen. § 51 Absatz 1 ermachtigt daher die Psychotherapeutenkammer,
in den genannten Versorgungsbereichen Gebiets-, Schwerpunkt- und Zusatzbe-
zeichnungen zu bestimmen.

Die MWBOen aller Bundeskammern haben grundsatzlich einen empfehlenden Cha-
rakter und dienen dazu, einheitliche Weiterbildungsstandards in allen Bundeslandern
zu erreichen. Rechtsverbindlich werden die Regelungen erst mit der Ubernahme in
die Landeskammergesetze oder die jeweiligen Weiterbildungsordnungen (Satzun-
gen) der Landeskammern.

Wie auch bei Facharztinnen und Facharzten beschrankt die erworbene Gebietsbe-
zeichnung die berufliche Tatigkeit (Absatz 2 Satz 1). Um jedoch eine optimale Versor-
gung von Patientinnen und Patienten sicherstellen zu konnen, wird es erforderlich sein,
flexible Regelung beim Ubergang von Jugendlichen in den Altersbereich ,Erwachsene®
zu finden. Hier kann es beispielsweise angezeigt sein, die psychotherapeutische Be-
handlung gebietstibergreifend zu gestalten oder eine zuvor begonnene Behandlung im
Altersbereich ,Kinder- und Jugendliche” noch abzuschlieRen, um einen Wechsel zu ei-
ner neuen Therapeutin oder einem neuen Therapeuten zu vermeiden. Abhangig vom
individuellen Entwicklungsstand kdnnen bei Jugendlichen bereits psychotherapeutische
Methoden fur Erwachsene indiziert sein, wéahrend bei jungen Erwachsenen noch Me-
thoden fir Kinder und Jugendliche angezeigt sein kénnen. Die Psychotherapeutenkam-
mer wird in Absatz 2 Satz 3 daher ermachtigt, in ihrer Weiterbildungsordnung zur Be-
handlung von jungen Patientinnen und Patienten im Transitionsalter Ubergangsrege-
lungen zu treffen.

2 Muster-Weiterbildungsordnung Psychotherapeut*innen in der Fassung der Beschliisse des 38. Deut-
schen Psychotherapeutentages in Berlin am 24. April 2021, https://www.bptk.de/wp-content/uplo-
ads/2021/04/Muster-Weiterbildungsordnung_Psychotherapeut_innen-der-BPtK.pdf
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Da die Anerkennung einer Gebietsbezeichnung zur Teilnahme an der Versorgung
zwingend ist, wird es nicht mdglich sein, Zusatzbezeichnungen (beispielsweise in an-
erkannten Therapieverfahren) ohne die erworbene Gebietsbezeichnung zu fuhren.
Die in Absatz 3 getroffene Regelung entspricht § 7 Absatz 3 der von der Bundespsy-
chotherapeutenkammer verabschiedeten MWBO. Auch ist es angezeigt, sich grund-
satzlich nur von einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten vertreten zu
lassen, welche oder welcher die gleiche Gebietsbezeichnung fuhrt (Absatz 4).

Zu Nummer 45
(8 52 HBKG)

Die zur Beschreibung von Zweck und Inhalt psychotherapeutischer Weiterbildung in
Absatz 1 aufgenommene Definition entspricht dem bisherigen § 53b Absatz 1 bzw.

8§ 1 Absatz 2 und 8§ 8 Absatz 2 der MWBO. Um zumindest ein wissenschaftlich aner-
kannten Therapieverfahren zur Behandlung von Patientinnen und Patienten anwen-
den zu kénnen, ist der Erwerb von Kenntnissen sowie das Erlernen entsprechender
Techniken im Rahmen der Gebietsweiterbildung unerlasslich (Absatz 2, so auch § 4
Absatz 2 Satz 2 MWBO). Der Regelungsinhalt des bisherigen § 35 Absatz 5 wurde in
Absatz 3 ibernommen. Dartber hinaus wird klargestellt, dass in eigener Praxis ab-
solvierte Weiterbildungsabschnitte fir Gebiete und Schwerpunkte nicht anrechnungs-
fahig sind (Absatz 4).

Zu Nummer 45
(8 53 HBKG)

§ 36 Absatz 2 wird mit Folgeanderungen in 8§ 53 Absatz 1 Satz 1 ibernommen. Ge-
rade nach erfolgter Reform der Ausbildung wird zum Start erster neu eingeftihrter
psychotherapeutischen Weiterbildungsgénge die Situation eintreten, dass Kammer-
mitglieder die Ublichen Voraussetzungen zum Erhalt einer Weiterbildungsermachti-
gung, das Fuhren der jeweiligen Bezeichnung, nicht erfullen kdnnen. Hinzu kommt,
dass in diesen Fallen nicht nur der Weiterbildungsabschluss nicht erworben werden
konnte, sondern auch die Ausbildung nach altem Recht erfolgt ist. Um Weiterbil-
dungserméachtigungen Uberhaupt aussprechen zu kénnen, ist es erforderlich, die
nach altem Recht erworbenen Ausbildungsinhalte sowie die durch Berufserfahrung
erworbenen Kenntnisse zu bewerten. Reicht die nach altem Recht und durch Berufs-
erfahrung erworbene Qualifikation aus, um Weiterzubildende zu qualifizieren, kann
eine Erméachtigung durch die Psychotherapeutenkammer erteilt werden. Einzelheiten
sind in der Weiterbildungsordnung zu regeln. Die Bundespsychotherapeutenkammer
schlagt in ihrer MWBO in § 11 Absatz 3 vor, dass ,Angehdrige der Berufe ,Psycholo-
gische Psychotherapeut*in“ und ,Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut*in“, die
ihre Approbation nach dem PsychThG in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fas-
sung erworben haben, nach der Approbation mindestens funf Jahre tatig waren, da-
von zwei Jahre im dem Versorgungsbereich, sowie fachlich und persénlich geeignet
sind“ zur Weiterbildung ermachtigt werden kénnen. ,In einem Ubergangszeitraum von
zehn Jahren kdnnen bei entsprechender Eignung auch Kammermitglieder befugt wer-
den, die nach der Approbation nach dem PsychThG in der bis zum 31. August 2020
geltenden Fassung mindestens drei Jahre tatig waren.*

8§ 36 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 4 Satz 2 werden zu Absatz 1 Satz 5 und 6.
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§ 36 Absatz 3 wird mit Folge&dnderungen in Absatz 2 iibernommen. Zur Klarstellung
wird auch die in anderen Unterabschnitten zur Weiterbildung bei niedergelassenen
Psychotherapeuten getroffene Regelung in Absatz 3 aufgenommen.

8 53¢ wird mit Folgeanderungen zu 8 53 Absatz 4.

Zu Nummer 46
(Streichung der 88 53a bis 53c)

Es handelt sich um Folgeanderungen.

Zu Nummer 47
(8 79 HBKG)

Durch Umstellung der Regelungen zur Kammerwahl wird eine Stichtagsregelung in
§ 79 erforderlich. Die Neuregelungen finden Anwendung auf Kammerwabhlen, die
nach dem 1. Juli 2022 stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die jeweiligen Wahl-
verordnungen der Kammern anzupassen.

Zu Artikel 2:

Artikel 2 bestimmt das Inkrafttreten.
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	a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: „(1) Die Kammern haben unter Beachtung der Belange des Gemeinwohls
	1. an der Erhaltung eines sittlich und wissenschaftlich hochstehenden Berufsstandes mitzuwirken, insbesondere durch Förderung der beruflichen Fortbildung und der Qualitätssicherung im Gesundheits- oder Veterinär-wesen;
	2. den öffentlichen Gesundheitsdienst und das öffentliche Veterinärwesen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen Stellung zu nehmen sowie Vorschläge für alle den Berufsstand und die Berufsausübung betreffe...
	3. die Berufspflichten der Kammermitglieder unter Beachtung der §§ 29 und 30 in einer Berufsordnung (§ 31) und die Weiterbildung der Kammermit-glieder in einer Weiterbildungsordnung (§ 35) zu regeln und die Erfüllung der Berufspflichten der Kammermitg...
	4. ein Weiterbildungsregister über die sich in Weiterbildung befindenden Kammermitglieder zu führen;
	5. einen ärztlichen, tierärztlichen und zahnärztlichen Notfallbereitschafts-dienst unbeschadet der Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung – (SGB V) über die Sicherstellung der vertragsärztlichen und vertrags...
	6. die beruflichen Belange der Kammermitglieder wahrzunehmen;
	7. auf ein gedeihliches Verhältnis der Kammermitglieder untereinander und zu Dritten hinzuwirken;
	8. Kammermitgliedern Heilberufsausweise und sonstige berufsbezogene Bescheinigungen, auch elektronischer Art, auszugeben; dazu legen die Kammern gegenüber den Vertrauensdiensteanbietern die Anforderungen fest und gewährleisten durch geeignete Maßnahme...
	9. im Rahmen ihrer Zuständigkeit auf Antrag den Europäischen Berufsausweis auszustellen, soweit dieser Berufsausweis aufgrund von Durchführungsrechtsakten der Kommission nach Artikel 4a Absatz 7 der Richtlinie (EG) Nummer 36/2005¹ für Bezeichnungen na...
	10. nach Artikel 56a der Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 die Rücknahme oder den Widerruf der Anerkennung einer Gebiets-, Teilgebiets- oder Schwerpunktbezeichnung nach § 32 Absatz 1 sowie den Verzicht auf das Führen einer entsprechenden Bezeichnung mitt...

	b) Die Fußnote 1 in § 3 Absatz 1 Nummer 9 erhält folgende Fassung: „¹ Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 S. 22, zuletzt ber. 2014 A...
	c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: „(6) Auf das Verfahren nach Absatz 1 Nummer 9 sind § 13a Absatz 2 bis 4 und § 13d sowie auf das Verfahren nach Absatz 1 Nummer 10 § 13b und § 13d des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Schleswig-Holstein vom...

	4. § 6 erhält folgende Fassung:
	„§ 6  Ethikkommissionen“
	(1) Bei der Ärztekammer wird durch Satzung eine in ihren Entscheidungen unabhängige Ethikkommission errichtet. Sie nimmt die Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr, die auf der Grundlage von bundesgesetzlichen Vorschriften nach Landesrecht einer öff...
	(2) Die Kammern können bei Bedarf für den jeweiligen Kammerbereich zur Beratung ihrer Mitglieder über berufsethische und berufsrechtliche Fragestellungen, insbesondere bei der wissenschaftlichen Forschung sowie der Entwicklung und Anwendung bestimmter...
	(3) Die Ethikkommission muss interdisziplinär besetzt sein. Sofern die Ethikkommission Aufgaben nach Absatz 1 wahrnimmt, muss ihre Besetzung den Vorgaben des jeweiligen Bundesgesetzes entsprechen. Ihre Mitglieder sind unabhängig vom Sponsor, von der P...
	(4) Sofern keine bundesrechtliche Gebührenregelung besteht, erhebt die Ärztekammer nach Maßgabe einer Satzung abweichend von § 2 Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch ...
	(5) Nähere Bestimmungen über die Ethikkommission trifft die jeweilige Kammer durch Satzung; diese regelt unbeschadet bundesrechtlicher Vorgaben insbesondere

	1. die Aufgaben der Ethikkommission,
	2. die Voraussetzungen für ihre Tätigkeit,
	3. die interdisziplinäre Zusammensetzung in Abhängigkeit von der Aufgabe,
	4. die Sachkunde, Unabhängigkeit und Pflichten der Mitglieder,
	5. das Verfahren,
	6. die Geschäftsführung,
	7. die Aufgaben des vorsitzenden Mitglieds,
	8. die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung der Kosten für eine Haftpflichtversicherung nach Maßgabe des Absatzes 6,
	9. die Entschädigung der Mitglieder,
	10. die jährliche Berichterstattung gegenüber der Kammer,
	11. die Haftung; Absatz 6 bleibt unberührt.
	(6) Die Ärztekammer schließt zur Erfüllung möglicher Schadensersatzverpflichtungen wegen Amtspflichtverletzung, die sich aus den nach Absatz 1 wahrgenommenen Aufgaben einer Ethikkommission nach dem Arzneimittel- oder Medizinprodukterecht ergeben könne...
	(7) Die an den Fachbereichen Medizin der Hochschulen errichteten Ethikkommissionen treten für den Hochschulbereich an die Stelle der Ethikkommissionen der Kammern. Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend.“


	5. § 7 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 7 Schlichtung, außergerichtliche Streitbeilegung“

	b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: „(1) Jede Kammer hat zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufs-ausübung zwischen Kammermitgliedern ergeben, mindestens eine Schlichtungskommission zu bilden. Kammermitgliedern gleichgestellt sind di...
	c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz 3 erhält folgende Fassung: „Die Mitglieder haben Stellvertretungen; Satz 1 und 2 gilt für diese entsprechend.“
	bb) Satz 4 wird gestrichen.

	d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: „(3) Die Schlichtungskommission hat einen Schlichtungsversuch zu unternehmen. Er bedarf der Zustimmung der Beteiligten. Misslingt der Schlichtungsversuch, erlässt die Schlichtungskommission einen Schiedsspruch, wen...
	e) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt: „(4) Nähere Bestimmungen treffen die Kammern durch Satzung, insbesondere
	1. zur Zuständigkeit der Kommission, ihren Aufgaben und den Voraussetzungen für ihre Tätigkeit,
	2. zur Zusammensetzung, zu den Anforderungen an die Sachkunde der Mitglieder, deren Aufgaben, Pflichten und Unabhängigkeit sowie Ablehnungsgründe,
	3. zur Antragsberechtigung, dem Verfahren sowie zur Bindungswirkung des Schiedsspruchs und
	4. zur Datenübermittlung im Rahmen der Berufsaufsicht der Kammer.
	(5) Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern oder dienstleistungserbringenden Personen und Dritten errichten die Kammern Gutachterstellen zur Klärung von Haftpflichtfragen, beteiligen sich an entsprechenden Stellen oder halten sonst...



	6. § 8 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Weitere Einzelheiten des Meldeverfahrens können die Kammern in Meldeordnungen regeln.“
	b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: „Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Sinne von § 3 führen die Kammern Verzeichnisse der Kammermitglieder und der dienstleistungserbringenden Personen.“
	bb) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
	aaa) Nach dem Wort „Geburtsdatum,“ wird das Wort „Geburtsort,“ eingefügt.
	bbb) Nach dem Wort „Identifikationsnummer,“ wird das Wort „Telematik-ID,“ eingefügt.

	cc) Nummer 4 wird wie folgt geändert:
	aaa) Nach dem Wort „Weiterbildungsbezeichnungen“ werden die Worte „, Daten aus der Weiterbildungsdokumentation,“ eingefügt.
	bbb) Die Worte „Gebiete und Teilgebiete“ werden durch die Worte „Gebiete, Teilgebiete oder gebietsspezifische Schwerpunkte“ ersetzt.


	c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	aa) Der die Aufzählung einleitende Halbsatz erhält folgende Fassung: „Für die Statistik erheben die Kammern von ihren Mitgliedern und dienstleistungserbringenden Personen folgende Daten:“
	bb) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
	aaa) Das Wort „-teilgebiet“ wird durch die Worte „gebietsspezifischer Schwerpunkt“ ersetzt.
	bbb) Die Worte „auch als Sanitätsoffizier,“ werden durch die Worte „, im Sanitätsdienst der Bundeswehr, als“ ersetzt.

	cc) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Berufsausübung“ die Worte  „, Approbation oder Berufserlaubnis bei im Ausland erworbenen Abschlüssen“ eingefügt.
	dd) In Satz 2 wird das Wort „-teilgebiet“ durch die Worte „gebietsspezifischen Schwerpunkt“ ersetzt.


	7. § 9 wird wie folgt geändert:
	a) § 9 erhält folgende Fassung:
	„§ 9 Übermittlung und Speicherung von Daten
	(1) Die Kammern sind berechtigt, von Kammermitgliedern und dienstleistungserbringende Personen Auskünfte und Nachweise zu verlangen, soweit dies im Einzelfall zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz notwendig ist. Dies gilt nicht für solche A...


	b) Die Fußnote 2 in § 9 Absatz 10 erhält folgende Fassung: „² Richtlinie (EU) Nummer 24/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2021 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L 8...

	8. In § 9a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Das Vorhalten von Rücklagen ist zulässig, sofern die Bildung dieser sachlich begründet und die Höhe der Rücklagen angemessen ist.“
	9. § 11 erhält folgende Fassung:
	„§ 11 Berufsausübung im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach Richtlinie (EG) Nummer 36/2005

	10. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:
	„§ 12a Ehrenamtlichkeit

	11. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: „3. bei der Psychotherapeutenkammer: 18 Mitglieder,“
	b) In Nummer 5 werden die Worte „ein Mitglied je 60 Wahlberechtigte“ durch die Worte „50 Mitglieder“ ersetzt.

	12. § 14 wird wie folgt geändert:
	a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: „(1) Die Kammerversammlung wird auf die Dauer von fünf Jahren in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Ihre Wahlperiode beginnt mit ihrer Konstituierung und endet mit dem Zusamment...
	b) Die Absätze 3 und 5 werden gestrichen.
	c) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 3.
	d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: „(4) Das Nähere regelt die Wahlverordnung.“

	13. § 15 wird wie folgt geändert:
	a) Nummer 1 gestrichen.
	b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.

	14. § 16 erhält folgende Fassung:
	„§ 16 Ausschluss vom Wahlrecht
	1. die Bestimmung der Wahlzeit,
	2. die Festlegung eines Wahlkreises oder die Einteilung der Wahlkreise,
	3. die Bestellung und die Aufgaben des Wahlvorstandes einschließlich der Wahlleitung,
	4. die Aufstellung, die Auslegung, die Berichtigung und den Abschluss der Wählerliste,
	5. die Verteilung der Sitze der Kammerversammlung auf Gruppen, soweit deren Bildung in § 13 Absatz 1 vorgesehen ist,
	6. die Anforderungen an die Wahlvorschläge, deren Ausgestaltung, Zulassung und Bekanntmachung,
	7. die Vorbereitung der Wahl, die Stimmenanzahl und die Art der Stimmabgabe,
	8. die Weitergabe von Daten zu Zwecken der Wahlwerbung,
	9. die Ermittlung der auf die Listen entfallenden Sitze nach dem Höchstzahlenverfahren im Sinne des Landeswahlgesetzes,
	10. die Feststellung, die Beurkundung und die Bekanntmachung des Wahlergebnisses,
	11. die Anfechtung und die Prüfung der Wahl sowie deren Rechtsfolgen,
	12. die Wiederholungswahl,
	13. den Ersatz ausscheidender Mitglieder der Kammerversammlung,
	14. die Wählbarkeit sowie die Wahl des Vorstandes.“

	16. § 21 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
	aaa) Die Angabe „§ 39“ wird durch die Angabe „§ 35“ ersetzt.
	bbb) Die Angabe „§ 5“ wird durch die Angabe „§ 5 Absatz 3“ ersetzt.

	bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 4“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 3“ ersetzt.
	cc) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 bis 4“ durch die Angabe „§ 6 Absatz 5“ ersetzt.
	dd) Folgende neue Nummern 4 und 5 werden eingefügt: „4. die Satzung über die Schlichtung (§ 7 Absatz 4),  5. die Meldeordnung (§ 8 Absatz 1),“
	ee) Die bisherigen Nummern 4 bis 9 werden zu den Nummer 6 bis 11.
	ff) In Nummer 6 werden nach dem Wort „Haushaltsplans“ die Worte „einschließlich der Festsetzung der Rücklagen“ eingefügt.

	b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „nach § 6 Abs. 1“ durch die Worte „, die Satzung über die Schlichtung“ ersetzt.
	c) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Satzung“ durch das Wort „Satzungen“ ersetzt.
	d) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: „Ergebnisse einer Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetzes vom 30. Juni 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) sind der Aufsichtsbehörde mit der Vorlage der Satzu...

	17. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	a) Die Sätze 2 und 3 werden durch folgende Sätze ersetzt: „Im Vorstand der Psychotherapeutenkammer sollen die verschiedenen Bereiche nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 vertreten sein. Ihm sollen sowohl mindestens eine überwiegend in eigener Niederlassu...
	b) Der bisherige Satz 5 wird gestrichen.

	18. § 24 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer 3 werden die Worte „§ 58 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160),“ durch die Worte „§ 79 Absatz 4 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung d...
	b) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
	c) Folgende Nummer 5 wird angefügt: „5. den Tag der Neuwahl nach § 14 Absatz 1 Satz 3 festzulegen und die Kammerversammlung hierüber zu informieren.“

	19. § 27 erhält folgende Fassung:
	„§ 27 Ausschüsse

	20. § 31 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz 1 werden die Angaben „2005/36/EG und 2011/24/EU“ durch die Angaben „(EG) Nummer 36/2005, (EU) Nummer 24/2011 und (EU) Nummer 958/2018³“ ersetzt.
	b) Die Fußnote 3 in § 31 Absatz 1 erhält folgende Fassung: „³ Richtlinie (EU) Nummer 958/2018 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 S. 25).“
	c) In Absatz 3 Nummer 8 wird die Angabe „(§ 75 Abs. 1 Satz 2 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch)“ durch die Angabe „(§ 75 Absatz 1b SGB V)“ ersetzt.

	21. Die §§ 32 bis 34 erhalten folgende Fassung:
	„§ 32 Weiterbildungsbezeichnungen
	§ 33 Grundsätze der Weiterbildung
	§ 34 Anerkennungsverfahren

	22. Der bisherige § 37a wird zu § 34a und wie folgt geändert:
	a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 34“ wird durch die Angabe „§ 32 Absatz 2“ ersetzt.
	b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 32“ wird durch die Angabe „§ 32 Absatz 1“ ersetzt.
	c) Absatz 7 Nummer 1 wird wie folgt geändert:
	aa) Nach dem Wort „Teilgebiet“ werden die Worte „oder gebietsspezifischen Schwerpunkt“ eingefügt.
	bb) Nach dem Wort „Weiterbildung“ werden die Worte „als gleichwertig“ eingefügt.

	d) Absatz 8 erhält folgende Fassung: „(8) Kammermitgliedern gleichgestellt sind antragstellende Berufsangehörige aus dem Ausland, die bei der jeweiligen Kammer ein berechtigtes Interesse an der Anerkennung von fachlichen Ausbildungsnachweisen glaubhaf...

	23. Der bisherige § 37b wird zu § 34b und wie folgt geändert:
	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 34“ durch die Angabe „§ 32 Absatz 2“ ersetzt.
	bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 37a Absatz 5“ durch die Angabe „§ 34a Absatz 5“ ersetzt.

	b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 werden die Worte „gilt § 37a Absätze 2 und 3“ durch die Worte „gelten § 34a Absätze 2 und 3“ ersetzt.
	bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 37a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 34a Absatz 3“ ersetzt.
	cc) In Satz 4 werden die Worte „Dieser Nachweis wird, wenn nicht die Voraussetzungen des § 37a Absatz 7 Nummer 1“ durch die Worte „Der Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten wird, wenn nicht die Voraussetzungen des § 34a Absatz 7 Numme...
	dd) In Satz 5 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
	ee) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt: „Die Kammer kann die Zulassung zur Prüfung davon abhängig machen, dass erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten im Gebiet der angestrebten Weiterbildung in Form der Ableistung von mindestens drei Monaten...

	c) In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: „Im Fall des § 81a des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S.162), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2467), soll der ...
	d) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 37a Absatz 8 und 10“ durch die Angabe „§ 34a Absatz 8 und 10“ ersetzt.

	24. Der bisherige § 39 wird zu § 35 und wie folgt geändert:
	a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: „(1) Unbeschadet des § 36 Absatz 2 erlassen die Kammern unter Beachtung der Richtlinie (EU) Nummer 958/2018 Satzungen über die Weiterbildung der Kammermitglieder (Weiterbildungsordnungen).  (2) In den ...
	1. der Inhalt und der Umfang der Gebiete, Teilgebiete oder gebietsspezifischen Schwerpunkte und berufliche Bereiche, auf die sich die Bezeichnungen nach § 32 Absatz 1 beziehen,
	2. die Bestimmung und die Aufhebung von Bezeichnungen nach § 32 Absatz 3,
	3. der Inhalt und die Mindestdauer der Weiterbildung nach § 33 sowie den Unterabschnitten 2 bis 6, insbesondere Inhalt, Dauer und Reihenfolge der einzelnen Weiterbildungsabschnitte, Dauer und besondere Anforderungen der verlängerten Weiterbildung nach...
	4. die Dauer und besonderen Anforderungen an Weiterbildungen nach § 44 Absatz 2 Satz 2 und § 47 Absatz 2 Satz 2, insbesondere den Mindestumfang der Anleitung durch den Weiterbildenden,
	5. die Voraussetzungen für die Ermächtigung von Kammermitgliedern zur Weiterbildung, die Voraussetzungen für die Zulassung von Weiterbildungsstätten sowie für den Widerruf oder die Rücknahme der Ermächtigung oder Zulassung nach § 33 Absatz 3,
	6. die Anforderungen, die an das Zeugnis nach § 40 Absatz 2, § 44 Absatz 2 Satz 1, § 47 Absatz 2 Satz 1, § 50 Absatz 2 und § 53 Absatz 2 zu stellen sind,
	7. das Verfahren zur Erteilung der Anerkennung und das Nähere über die Prüfung nach § 34, insbesondere die Anzahl der prüfenden Personen,
	8. unbeschadet der §§ 34a und b die unter Berücksichtigung der Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 gebotenen Weiterbildungs- und Anerkennungsvoraussetzungen, Ausgleichsmaßnahmen und das Anerkennungsverfahren,
	9. die Dokumentation der Weiterbildung.“

	b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 32 Absatz 3“ ersetzt.
	bb) In Satz 2 werden die Worte „Teilgebieten und Bereichen“ durch die Worte „Teilgebieten oder gebietsspezifischen Schwerpunkten und beruflichen Bereichen“ ersetzt.
	cc) In Satz 3 werden die Worte „zur Führung“ durch die Worte „zum Führen“ ersetzt.


	25. Der bisherige § 40 wird zu § 36 und wie folgt geändert.
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 36 Weiterbildung im Gebiet "Öffentliches Gesundheitswesen" und  „Öffentliches Veterinärwesen““

	b) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 39“ durch die Angabe „§ 35“ ersetzt.
	c) In Absatz 2 wird jeweils das Wort „öffentliches“ durch das Wort „Öffentliches“ ersetzt.
	d) Folgende neue Absätze 3 und 4 werden eingefügt: „(3) Bei der ärztlichen Weiterbildung im Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen“ ist eine sechsmonatige Kurs-Weiterbildung an einer Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen im Bundesgebiet abzuleiste...
	(4) Die Anerkennung für das Gebiet „Öffentliches Veterinärwesen“ wird abweichend von § 34 auf schriftlichen Antrag von der Tierärztekammer erteilt, wenn entweder
	1. die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, in der Fachrichtung Gesundheit und Soziale Dienste in Schleswig-Holstein,
	2. eine von der obersten Landesbehörde anerkannte Laufbahnbefähigung im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
	3. eine von der obersten Landesbehörde anerkannte Prüfung eines anderen Bundeslandes oder ein von der obersten Landesbehörde als gleichwertig anerkannter Abschluss

	e) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 5 und erhält folgende Fassung: „(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.“

	26. Der bisherige § 41 wird zu § 37 und wie folgt geändert:  In Absatz 1 wird die Angabe „§ 32“ durch die Angabe „§ 32 Absatz 1“ ersetzt.
	27. Nach dem neuen § 37 wird folgende Angabe eingefügt:
	„Unterabschnitt 2 Ärztliche Weiterbildung, besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin“

	28. Der bisherige § 42 wird zu § 38 und wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 38 Ärztliche Weiterbildungsbezeichnungen“

	b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Worte „Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die Ärztekammer“ werden durch die Worte „Die Ärztekammer bestimmt Facharzt-, Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen“ ersetzt.
	bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: „Facharztbezeichnungen sind auch die Bezeichnungen „Allgemeinmedizin" und „Öffentliches Gesundheitswesen“.“

	c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: „(2) Mehrere Facharztbezeichnungen dürfen nur nebeneinander geführt werden, soweit der Beruf in diesen Gebieten regelmäßig ausgeübt wird. Schwerpunktbezeichnungen dürfen nur zusammen mit der Facharztbezeichnung gef...
	d) Folgender Absatz 3 wird angefügt: „(3) Wer eine Facharztbezeichnung führt, soll sich in der Regel nur durch eine Person vertreten lassen, die die gleiche Facharztbezeichnung führt.“

	29. Der bisherige § 43 wird zu § 39 und wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 39 Ärztliche Weiterbildung“

	b) In Absatz 1 werden die Worte „Die Weiterbildung in den Gebieten, Teilgebieten oder Bereichen umfaßt“ durch die Worte „Die ärztliche Weiterbildung in den Gebieten, gebietsspezifischen Schwerpunkten oder beruflichen Bereichen umfasst“ ersetzt.
	c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: „(2) Weiterbildungsabschnitte, die weniger als drei Monate betragen, werden nur angerechnet, wenn diese vorgeschrieben sind.“
	d) Folgender Absatz 3 wird eingefügt: „(3) Weiterbildungsabschnitte, die in der Praxis des Weiterzubildenden durchgeführt werden, sind für Gebiete und gebietsspezifische Schwerpunkte nicht anrechnungsfähig.“
	e) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4 und wie folgt geändert:
	aa) Die Angabe „§ 34 Abs. 1 Satz 2“ wird durch die Angabe „§ 33 Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.
	bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: „Gleiches gilt bei berufsübergreifenden Weiterbildungen, sofern eine der hierfür notwendigen Approbationen vor dem Beginn der Weiterbildung erteilt oder die Gleichwertigkeit eines Ausbildungsstandes festgestellt wur...

	f) Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen.
	g) Folgender Absatz 5 wird angefügt: „(5) Die Weiterbildung in den im Anhang V Nummer 5.1.3 der Richtlinie (EG) Nummer 36/2005 aufgeführten Gebieten darf die dort festgelegte Mindestweiterbildungszeit nicht unterschreiten.“

	30. Der bisherige § 40 erhält folgende Fassung:
	„§ 40 Ermächtigung zur ärztlichen Weiterbildung und  Zulassung von Weiterbildungsstätten
	1. die Anzahl der Patientinnen und Patienten und die Art der vorkommenden Erkrankungen Weiterzubildenden die Möglichkeit geben, sich in der vorgegebenen Zeit mit den typischen Krankheiten des Gebietes oder gebietsspezifischen Schwerpunktes vertraut zu...
	2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der medizinischen Entwicklung Rechnung tragen, und
	3. regelmäßige Konsiliartätigkeit ausgeübt wird.“

	31. Der bisherige § 43a wird zu § 41 und wie folgt geändert:
	a) Die Worte „Richtlinie 2005/36/EG“ werden jeweils durch die Worte „Richtlinie (EG) Nummer 36/2005“ ersetzt.
	b) In Absatz 2 wird jeweils das Wort „Gebietsbezeichnung“ durch das Wort „Facharztbezeichnung“ ersetzt.

	32. Nach dem neuen § 41 wird folgende Angabe eingefügt:
	„Unterabschnitt 3 Apothekerliche Weiterbildung“

	33. Der bisherige § 45 wird zu § 42 und wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 42 Apothekerliche Weiterbildungsbezeichnungen“

	b) Absatz 1 wird wie folgt geändert
	aa) Die Worte „Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die Apothekerkammer“ werden durch die Worte „Die Apothekerkammer bestimmt Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen“ ersetzt.
	bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: „Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen“

	c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: „(2) Teilgebietsbezeichnungen dürfen nur zusammen mit der Bezeichnung des Gebietes geführt werden, dem die Teilgebiete angehören.“

	34. Der bisherige § 46 wird zu § 43 und wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 43 Apothekerliche Weiterbildung“

	b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) Vor dem Wort „Weiterbildung“ wird das Wort „apothekerliche“ eingefügt.
	bb) Die Worte „Bereichen umfaßt“ werden durch die Worte „beruflichen Bereichen umfasst“ ersetzt.

	c) Absatz 2 wird zu Absatz 1 Satz 2.
	d) Folgender Absatz 2 wird angefügt: „(2) Weiterbildungsabschnitte, die weniger als sechs Monate betragen, werden nur angerechnet, wenn diese vorgeschrieben sind. Die Apothekerkammer kann von Satz 1 in der Weiterbildungsordnung abweichende Bestimmunge...

	35. Der bisherige § 44 erhält folgende Fassung:
	„§ 44 Ermächtigung zur apothekerlichen Weiterbildung und  Zulassung von Weiterbildungsstätten
	„Unterabschnitt 4 Tierärztliche Weiterbildung“

	37. Der bisherige § 48 wird zu § 45 und wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 45 Tierärztliche Weiterbildungsbezeichnungen“

	b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Worte „Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die Tierärztekammer“ werden durch die Worte „Die Tierärztekammer bestimmt Fachtierarzt-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen“ ersetzt.
	bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: „Fachtierarztbezeichnungen sind auch die Bezeichnungen "Tierärztliche Allgemeinpraxis" und „Öffentliches Veterinärwesen“.“

	c) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: „(2) Mehrere Fachtierarztbezeichnungen dürfen nur nebeneinander geführt werden, soweit der Beruf in diesen Gebieten regelmäßig ausgeübt wird. Dies gilt nicht, wenn verwandte Fachtierarztbezeichnungen n...

	38. Der bisherige § 49 wird zu § 46 und wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 46 Tierärztliche Weiterbildung“

	b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) Vor dem Wort „Weiterbildung“ wird das Wort „tierärztliche“ eingefügt.
	bb) Die Worte „Bereichen umfaßt“ werden durch die Worte „beruflichen Bereichen umfasst“ ersetzt.
	cc) Folgender Satz 2 wird angefügt: „Sie dient dem Schutz des Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten, Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft. Krankheiten und Leiden der Tiere sollen im Sinne des Tierschutzes verhindert,...

	c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: „(2) Weiterbildungsabschnitte, die weniger als sechs Monate betragen, werden nur angerechnet, wenn diese vorgeschrieben sind. Die Tierärztekammer kann von Satz 1 in der Weiterbildungsordnung abweichende Bestimmunge...

	39. Der bisherige § 50 wird zu § 47 und wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 47 Ermächtigung zur tierärztlichen Weiterbildung und  Zulassung von Weiterbildungsstätten“

	b) Folgende Absätze 1 und 2 werden eingefügt: „(1) Die Ermächtigung zur tierärztlichen Weiterbildung kann nur erhalten, wer fachlich und persönlich geeignet und mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 4 an der Weiterbildungsstätte tätig ist. Die Ermächtig...
	c) Absatz 1 wird zu Absatz 3 und Absatz 2 wird zu Absatz 5.
	d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
	aaa) Vor dem Wort „Weiterbildung“ wird das Wort „tierärztliche“ eingefügt.
	bbb) Die Worte „das Recht der Europäischen Union nicht entgegensteht, ganz oder teilweise bei ermächtigten niedergelassenen Tierärztinnen und Tierärzten“ werden durch die Worte „die Weiterbildungsziele nicht gefährdet sind, ganz oder teilweise bei erm...

	bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 36 Abs. 4“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.
	cc) Folgender Satz 3 wird angefügt: „Weiterbildungsabschnitte, in denen neben der beruflichen Tätigkeit zur Weiterbildung eine eigene Praxis betrieben wird, sind für Gebiete und Teilgebiete nicht anrechnungsfähig.“

	f) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Angabe „§ 36 Abs. 4“ wird durch die Angabe „§ 33 Absatz 3“ ersetzt.
	bb) Vor dem Wort „setzt“ werden die Worte „zur tierärztlichen Weiterbildung“ eingefügt.
	cc) In Nummer 1 werden die Worte „die weiterzubildende Tierärztin und der weiterzubildende Tierarzt“ werden durch das Wort „Weiterzubildende“ ersetzt.


	40. Nach dem neuen § 47 wird folgende Angabe eingefügt:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 48 Zahnärztliche Weiterbildungsbezeichnungen“

	b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

	42. Der bisherige § 52 wird zu § 49 und wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	„§ 49 Zahnärztliche Weiterbildung“

	b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

	43. Der bisherige § 50 erhält folgende Fassung:
	1. die Anzahl der Patientinnen und Patienten und die Art der vorkommenden Erkrankungen Weiterzubildenden die Möglichkeit geben, sich in der vorgegebenen Zeit mit den für das Gebiet typischen Zahn-, Mund- oder Kieferkrankheiten vertraut zu machen,
	2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der Entwicklung der Zahnheilkunde Rechnung tragen, und
	3. regelmäßige Konsiliartätigkeit ausgeübt wird.“

	44. Nach dem neuen § 50 wird folgende Angabe eingefügt:
	45. Die bisherigen §§ 51 bis 53 erhalten folgende Fassung:
	1. Psychotherapie für Kinder- und Jugendliche,
	2. Psychotherapie für Erwachsene,
	3. Neuropsychologische Psychotherapie.
	§ 52 Psychotherapeutische Weiterbildung
	§ 53 Ermächtigung zur psychotherapeutischen Weiterbildung und Zulassung von Weiterbildungsstätten
	1. Patientinnen und Patienten in so ausreichender Zahl und Art behandelt werden, dass Weiterzubildenden die Möglichkeit gegeben wird, sich in der vorgegebenen Zeit mit typischen Krankheiten des Gebietes oder gebietsspezifischen Schwerpunktes vertraut ...
	2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der psychotherapeutischen Entwicklung Rechnung tragen, und
	3. regelmäßig fallbezogene Supervisionstätigkeit ausgeübt wird.“

	46. Die bisherigen §§ 53a bis 53c werden gestrichen.
	47. In § 79 erhält Absatz 2 Satz 2 folgende Fassung:
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